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8.5 Der Gewährleistungsanspruch setzt voraus, dass der Käufer die aufgetretenen
Mängel in angemessener Frist schriftlich angezeigt hat und die Anzeige dem
Verkäufer zugeht. Der Käufer hat das Vorliegen des Mangels in angemessener
Frist nachzuweisen, insbesondere die bei ihm vorhandenen Unterlagen bzw.
Daten dem Verkäufer zur Verfügung zu stellen. Bei Vorliegen eines gewähr-
leistungspflichtigen Mangels gemäß Punkt 8.1 hat der Verkäufer nach seiner Wahl
am Erfüllungsort die mangelhafte Ware bzw. den mangelhaften Teil nachzubessern
oder sich zwecks Nachbesserung zusenden zu lassen oder eine angemessene Preis-
minderung vorzunehmen.

8.6 Alle im Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehenden Nebenkosten
(wie z. B. für Ein- und Ausbau, Transport, Entsorgung, Fahrt und Wegzeit) gehen
zu Lasten des Käufers. Für Gewährleistungsarbeiten im Betrieb des Käufers sind
die erforderlichen Hilfskräfte, Hebevorrichtungen, Gerüst und Kleinmaterialien
usw. unentgeltlich beizustellen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.

8.7 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,
Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, so
erstreckt sich die Haftung des Verkäufers nur auf bedingungsgemäße Ausführung.

8.8 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind solche Mängel, die aus nicht vom 
Verkäufer bewirkter Anordnung und Montage, ungenügender Einrichtung, 
Nichtbeachtung der Installationserfordernisse und Benutzungsbedingungen,
Überbeanspruchung der Teile über die vom Verkäufer angegebene Leistung,
nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und Verwendung ungeeigneter
Betriebsmaterialien entstehen; dies gilt ebenso bei Mängeln, die auf vom Käufer
beigestelltes Material zurückzuführen sind. Der Verkäufer haftet auch nicht für
Beschädigungen, die auf Handlungen Dritter, auf atmosphärische Entladungen,
Überspannungen und chemische Einflüsse zurückzuführen sind. Die Gewähr-
leistung bezieht sich nicht auf den Ersatz von Teilen, die einem natürlichen Ver-
schleiß unterliegen. Bei Verkauf gebrauchter Waren übernimmt der Verkäufer
keine Gewähr.

8.9 Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne schriftliche Einwilligung des Ver-
käufers der Käufer selbst oder ein nicht vom Verkäufer ausdrücklich ermächtigter
Dritter an den gelieferten Gegenständen Änderungen oder Instandsetzungen
vornimmt.

8.10 Ansprüche nach § 933b ABGB verjähren jedenfalls mit Ablauf der in Punkt 8.2
genannten Frist.

8.11 Die Bestimmungen 8.1 bis 8.10 gelten sinngemäß auch für jedes Einstehen für
Mängel aus anderen Rechtsgründen.

9. Rücktritt vom Vertrag
9.1 Voraussetzung für den Rücktritt des Käufers vom Vertrag ist, sofern keine 

speziellere Regelung getroffen wurde, ein Lieferverzug, der auf grobes Ver-
schulden des Verkäufers zurückzuführen ist sowie der erfolglose Ablauf einer
gesetzten, angemessenen Nachfrist. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen
Briefes geltend zu machen.

9.2 Unabhängig von seinen sonstigen Rechten ist der Verkäufer berechtigt, vom Ver-
trag zurückzutreten,
a) wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Weiterführung
der Leistung aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, unmöglich oder trotz
Setzung einer angemessenen Nachfrist weiter verzögert wird,
b) wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstanden
sind und dieser auf Begehren des Verkäufers weder Vorauszahlung leistet, noch
vor Lieferung eine taugliche Sicherheit beibringt,
c) wenn die Verlängerung der Lieferzeit wegen der im Punkt 5.4 angeführten
Umstände insgesamt mehr als die Hälfte der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist,
mindestens jedoch 6 Monate beträgt, oder
d) wenn der Käufer den ihm durch Punkt 13 auferlegten Verpflichtungen nicht
oder nicht gehörig nachkommt.

9.3 Der Rücktritt kann auch hinsichtlich eines noch offenen Teiles der Lieferung
oder Leistung aus obigen Gründen erklärt werden.

9.4 Falls über das Vermögen des Käufers ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder
ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels hinreichenden
Vermögens abgewiesen wird, ist der Verkäufer berechtigt, ohne Setzung einer
Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Wird dieser Rücktritt ausgeübt, so wird
er sofort mit der Entscheidung wirksam, dass das Unternehmen nicht fortgeführt
wird. Wird das Unternehmen fortgeführt, so wird ein Rücktritt erst 6 Monate
nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach Abweisung des Antrages auf
Eröffnung mangels Vermögens wirksam. Jedenfalls erfolgt die Vertragsauflösung
mit sofortiger Wirkung, sofern das Insolvenzrecht, dem der Käufer unterliegt, dem
nicht entgegensteht oder wenn die Vertragsauflösung zur Abwendung schwerer 
wirtschaftlicher Nachteile des Verkäufers unerlässlich ist.

9.5 Unbeschadet der Schadenersatzansprüche des Verkäufers einschließlich vor-
prozessualer Kosten sind im Falle des Rücktritts bereits erbrachte Leistungen oder
Teilleistungen vertragsgemäß abzurechnen und zu bezahlen. Dies gilt auch, soweit
die Lieferung oder Leistung vom Käufer noch nicht übernommen wurde sowie für
vom Verkäufer erbrachte Vorbereitungshandlungen. Dem Verkäufer steht an
Stelle dessen auch das Recht zu, die Rückstellung bereits gelieferter Gegenstände
zu verlangen.

9.6 Sonstige Folgen des Rücktritts sind ausgeschlossen.
9.7 Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen laesio enormis, Irrtum und Wegfall

der Geschäftsgrundlage durch den Käufer wird ausgeschlossen.

10. Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten
10.1 Der Käufer von Elektro-Elektronikgeräten für gewerbliche Zwecke, welcher

seinen Sitz in Österreich hat, übernimmt die Verpflichtung zur Finanzierung der
Sammlung und Behandlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten im Sinn der
Elektroaltgeräteverordnung für den Fall, dass er selbst Nutzer des Elektro-
Elektronikgeräts ist. Ist der Käufer nicht Letztnutzer, hat er die Finanzierungs-
Verpflichtung vollinhaltlich durch Vereinbarung auf seinen Abnehmer zu über-
binden und dies gegenüber dem Verkäufer zu dokumentieren.

10.2 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, hat dafür Sorge zu tragen,
dass dem Verkäufer alle Informationen zur Verfügung gestellt werden, um die
Verpflichtungen des Verkäufers als Hersteller/Importeur insbesondere nach §§ 11 
und 24 der Elektroaltgeräteverordnung und dem Abfallwirtschaftsgesetz erfüllen
zu können.

10.3 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, haftet gegenüber dem Ver-
käufer für alle Schäden und sonstigen finanziellen Nachteile, die dem Verkäufer
durch den Käufer wegen fehlender oder mangelhafter Erfüllung der
Finanzierungsverpflichtung sowie sonstiger Verpflichtungen nach Punkt 10. ent-
stehen. Die Beweislast für die Erfüllung dieser Verpflichtung trifft den Käufer.

11. Haftung des Verkäufers
11.1 Der Verkäufer haftet für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches des

Produkthaftungsgesetzes nur, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nach-
gewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Gesamthaftung
des Verkäufers in Fällen der groben Fahrlässigkeit ist auf den Nettoauftragswert
oder auf EUR 500.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.
Pro Schadensfall ist die Haftung des Verkäufers auf 25 % des Nettoauftragswertes
oder auf EUR 125.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.

11.2 Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit sowie der Ersatz von Folgeschäden, reinen
Vermögensschäden, indirekten Schäden, Produktionsausfall, Finanzierungskosten,
Kosten für Ersatzenergie, Verlust von Energie, Daten oder Informationen, des ent-
gangenen Gewinns, nicht erzielter Ersparnisse, von Zinsverlusten und von Schäden
aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer sind ausgeschlossen.

11.3 Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, Inbetriebnahme und
Benutzung (wie z. B. in Bedienungsanleitungen enthalten) oder der behördlichen
Zulassungsbedingungen ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen.

11.4 Sind Vertragsstrafen vereinbart, sind darüber hinausgehende Ansprüche aus dem 
jeweiligen Titel ausgeschlossen.

11.5 Die Regelungen des Punktes 11 gelten abschließend für sämtliche Ansprüche
des Käufers gegen den Verkäufer, gleich aus welchem Rechtsgrund und -titel und 
sind auch für alle Mitarbeiter, Subunternehmer und Sublieferanten des Verkäufers 
wirksam.

12. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht
12.1 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,

Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt,
hat der Käufer diesen bei allfälliger Verletzung von Schutzrechten schad- und 
klaglos zu halten.

12.2 Ausführungsunterlagen wie z. B. Pläne, Skizzen und sonstige technische Unter-
lagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen u. dgl. stets
geistiges Eigentum des Verkäufers und unterliegen den einschlägigen gesetzlichen
Bestimmungen hinsichtlich Vervielfältigung, Nachahmung, Wettbewerb usw. Punkt
2.2 gilt auch für Ausführungsunterlagen.

13. Einhaltung von Exportbestimmungen
13.1 Der Käufer hat bei Weitergabe der vom Verkäufer gelieferten Waren (sowie dazu-

gehöriger Dokumentation unabhängig von der Art und Weise der Zur-
verfügungstellung oder der vom Verkäufer erbrachten Leistungen [einschließlich
technischer Unterstützung jeder Art]) an Dritte die jeweils anwendbaren
Vorschriften der nationalen und internationalen (Re-)Exportbestimmungen ein-
zuhalten. In jedem Fall hat er bei Weitergabe der Waren bzw. Leistungen an Dritte 
die (Re-)Exportbestimmungen des Sitzstaates des Verkäufers, der Europäischen
Union und der Vereinigten Staaten von Amerika zu beachten.

13.2 Sofern für Exportkontrollprüfungen erforderlich, hat der Käufer dem Verkäufer
nach Aufforderung unverzüglich alle erforderlichen Informationen, u.a. über
Endempfänger, Endverbleib und Verwendungszweck der Waren bzw. Leistungen
zu übermitteln.

14. Allgemeines
Falls einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bestimmungen unwirksam
sein sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die
unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige, die dem angestrebten Ziel 
möglichst nahe kommt, zu ersetzen.

15. Gerichtsstand und Recht
Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten – einschließ-
lich solcher über sein Bestehen oder Nichtbestehen – ist das sachlich zuständige
Gericht am Hauptsitz des Verkäufers, in Wien jenes im Sprengel des Bezirks-
gerichtes Innere Stadt, ausschließlich zuständig. Der Vertrag unterliegt öster-
reichischem Recht unter Ausschluss der Weiterverweisungsnormen. Die An-
wendung des UNCITRAL-Übereinkommens der Vereinten Nationen über
Verträge über den internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen.

16. Vorbehaltsklausel
Die Vertragserfüllung seitens des Verkäufers steht unter dem Vorbehalt, dass der
Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von nationalen oder internationalen (Re-)
Exportbestimmungen, insbesondere keine Embargos und/oder sonstige
Sanktionen, entgegenstehen.
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W ALLGEMEINE HINWEISE

- Alle Maßskizzen sind nach Möglichkeit des vorhandenen Platzes dargestellt und dienen als unverbindliche 
Richtlinie.

- Alle Schaltbilder sind Prinzipschaltbilder, die zum besseren Verständnis der Funktion dienen sollen und 
müssen im Zuge einer Projektierung ergänzt bzw. bearbeitet werden.

- Alle Abbildungen stellen beispielhafte Typen des jeweiligen Abschnittes dar und sind unverbindlich.

Es gelten, sofern nicht anders vereinbart, grundsätzlich die allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes
der Elektro- und Elektronikindustrie Österreichs (FEEI) in der jeweils gültigen Fassung, die Sie am Ende dieses
Kataloges finden.

Irrtümer und Satzfehler im Text, Abbildungen bzw. Änderungen der Produktpalette in technischer Ausführung vor-
behalten.

Die in diesem Katalog enthaltenen Anwenderinformationen entsprechen der Meinung des Unternehmens zum
Zeitpunkt der Erstellung. Sie wurden erstellt auf Basis von Normenpublikationen, Branchenfachvorträgen,
Fachliteratur und dem unternehmens-eigenen Know-how. Der Inhalt hat Informationscharakter und daher keine
Rechtsverbindlichkeit. 

W TOP-WARENMANAGEMENT IM LOGISTIKZENTRUM GUNTRAMSDORF

Achten Sie auf das Symbol für prompte Bereitschaft zur Versandzustellung

Direkt an der B17, befindet sich das neue Schrack-Logistikzentrum. Die unübersehbare Außengestaltung des
Gebäudes im Schrack-Design, verweist bereits auf alle Produktsäulen, die im Inneren logistisch bewirtschaftet
werden. Wir betrachten Verfügbarkeit als Faktor Nummer 1 für Ihre Wirtschaftlichkeit und für Ihren Erfolg!

w Mehr als 12.000m² Lagerfläche im Innenlager, und ein Kabelfreilager von 2.500m²
w Über 15.000 Artikel für den Versand lagernd
w Professionelles Warenmanagement durch top-geschultes Personal 

W SCHRACK STORE – IHRE TOP-VERFÜGBARKEIT VOR ORT

Wir haben für Sie in allen unseren Geschäftsstellen einen SCHRACK STORE eingerichtet. Außerdem haben
wir unser duales System – lokale und zentrale Verfügbarkeit – weiter perfektioniert und bieten Ihnen:
Versandzustellung oder Storeabholung. Damit können Sie deutlich ihre Lagerhaltungskosten reduzieren.

w Regionale Verfügbarkeit von mehr als 3.000 Artikeln für Sofortabholung
w Top-kompetente Beratung
w Begehbarer Katalog

Achten Sie auf das Symbol für Storeabholung
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8.5 Der Gewährleistungsanspruch setzt voraus, dass der Käufer die aufgetretenen
Mängel in angemessener Frist schriftlich angezeigt hat und die Anzeige dem
Verkäufer zugeht. Der Käufer hat das Vorliegen des Mangels in angemessener
Frist nachzuweisen, insbesondere die bei ihm vorhandenen Unterlagen bzw.
Daten dem Verkäufer zur Verfügung zu stellen. Bei Vorliegen eines gewähr-
leistungspflichtigen Mangels gemäß Punkt 8.1 hat der Verkäufer nach seiner Wahl
am Erfüllungsort die mangelhafte Ware bzw. den mangelhaften Teil nachzubessern
oder sich zwecks Nachbesserung zusenden zu lassen oder eine angemessene Preis-
minderung vorzunehmen.

8.6 Alle im Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehenden Nebenkosten
(wie z. B. für Ein- und Ausbau, Transport, Entsorgung, Fahrt und Wegzeit) gehen
zu Lasten des Käufers. Für Gewährleistungsarbeiten im Betrieb des Käufers sind
die erforderlichen Hilfskräfte, Hebevorrichtungen, Gerüst und Kleinmaterialien
usw. unentgeltlich beizustellen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.

8.7 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,
Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, so
erstreckt sich die Haftung des Verkäufers nur auf bedingungsgemäße Ausführung.

8.8 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind solche Mängel, die aus nicht vom 
Verkäufer bewirkter Anordnung und Montage, ungenügender Einrichtung,
Nichtbeachtung der Installationserfordernisse und Benutzungsbedingungen,
Überbeanspruchung der Teile über die vom Verkäufer angegebene Leistung,
nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und Verwendung ungeeigneter
Betriebsmaterialien entstehen; dies gilt ebenso bei Mängeln, die auf vom Käufer
beigestelltes Material zurückzuführen sind. Der Verkäufer haftet auch nicht für
Beschädigungen, die auf Handlungen Dritter, auf atmosphärische Entladungen,
Überspannungen und chemische Einflüsse zurückzuführen sind. Die Gewähr-
leistung bezieht sich nicht auf den Ersatz von Teilen, die einem natürlichen Ver-
schleiß unterliegen. Bei Verkauf gebrauchter Waren übernimmt der Verkäufer
keine Gewähr.

8.9 Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne schriftliche Einwilligung des Ver-
käufers der Käufer selbst oder ein nicht vom Verkäufer ausdrücklich ermächtigter
Dritter an den gelieferten Gegenständen Änderungen oder Instandsetzungen
vornimmt.

8.10 Ansprüche nach § 933b ABGB verjähren jedenfalls mit Ablauf der in Punkt 8.2
genannten Frist.

8.11 Die Bestimmungen 8.1 bis 8.10 gelten sinngemäß auch für jedes Einstehen für
Mängel aus anderen Rechtsgründen.

9. Rücktritt vom Vertrag
9.1 Voraussetzung für den Rücktritt des Käufers vom Vertrag ist, sofern keine 

speziellere Regelung getroffen wurde, ein Lieferverzug, der auf grobes Ver-
schulden des Verkäufers zurückzuführen ist sowie der erfolglose Ablauf einer
gesetzten, angemessenen Nachfrist. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen
Briefes geltend zu machen.

9.2 Unabhängig von seinen sonstigen Rechten ist der Verkäufer berechtigt, vom Ver-
trag zurückzutreten,
a) wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Weiterführung
der Leistung aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, unmöglich oder trotz
Setzung einer angemessenen Nachfrist weiter verzögert wird,
b) wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstanden
sind und dieser auf Begehren des Verkäufers weder Vorauszahlung leistet, noch
vor Lieferung eine taugliche Sicherheit beibringt,
c) wenn die Verlängerung der Lieferzeit wegen der im Punkt 5.4 angeführten
Umstände insgesamt mehr als die Hälfte der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist,
mindestens jedoch 6 Monate beträgt, oder
d) wenn der Käufer den ihm durch Punkt 13 auferlegten Verpflichtungen nicht
oder nicht gehörig nachkommt.

9.3 Der Rücktritt kann auch hinsichtlich eines noch offenen Teiles der Lieferung
oder Leistung aus obigen Gründen erklärt werden.

9.4 Falls über das Vermögen des Käufers ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder
ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels hinreichenden
Vermögens abgewiesen wird, ist der Verkäufer berechtigt, ohne Setzung einer
Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Wird dieser Rücktritt ausgeübt, so wird
er sofort mit der Entscheidung wirksam, dass das Unternehmen nicht fortgeführt
wird. Wird das Unternehmen fortgeführt, so wird ein Rücktritt erst 6 Monate
nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach Abweisung des Antrages auf
Eröffnung mangels Vermögens wirksam. Jedenfalls erfolgt die Vertragsauflösung
mit sofortiger Wirkung, sofern das Insolvenzrecht, dem der Käufer unterliegt, dem
nicht entgegensteht oder wenn die Vertragsauflösung zur Abwendung schwerer 
wirtschaftlicher Nachteile des Verkäufers unerlässlich ist.

9.5 Unbeschadet der Schadenersatzansprüche des Verkäufers einschließlich vor-
prozessualer Kosten sind im Falle des Rücktritts bereits erbrachte Leistungen oder
Teilleistungen vertragsgemäß abzurechnen und zu bezahlen. Dies gilt auch, soweit
die Lieferung oder Leistung vom Käufer noch nicht übernommen wurde sowie für
vom Verkäufer erbrachte Vorbereitungshandlungen. Dem Verkäufer steht an
Stelle dessen auch das Recht zu, die Rückstellung bereits gelieferter Gegenstände
zu verlangen.

9.6 Sonstige Folgen des Rücktritts sind ausgeschlossen.
9.7 Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen laesio enormis, Irrtum und Wegfall

der Geschäftsgrundlage durch den Käufer wird ausgeschlossen.

10. Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten
10.1 Der Käufer von Elektro-Elektronikgeräten für gewerbliche Zwecke, welcher

seinen Sitz in Österreich hat, übernimmt die Verpflichtung zur Finanzierung der
Sammlung und Behandlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten im Sinn der
Elektroaltgeräteverordnung für den Fall, dass er selbst Nutzer des Elektro-
Elektronikgeräts ist. Ist der Käufer nicht Letztnutzer, hat er die Finanzierungs-
Verpflichtung vollinhaltlich durch Vereinbarung auf seinen Abnehmer zu über-
binden und dies gegenüber dem Verkäufer zu dokumentieren.

10.2 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, hat dafür Sorge zu tragen,
dass dem Verkäufer alle Informationen zur Verfügung gestellt werden, um die
Verpflichtungen des Verkäufers als Hersteller/Importeur insbesondere nach §§ 11 
und 24 der Elektroaltgeräteverordnung und dem Abfallwirtschaftsgesetz erfüllen
zu können.

10.3 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, haftet gegenüber dem Ver-
käufer für alle Schäden und sonstigen finanziellen Nachteile, die dem Verkäufer
durch den Käufer wegen fehlender oder mangelhafter Erfüllung der
Finanzierungsverpflichtung sowie sonstiger Verpflichtungen nach Punkt 10. ent-
stehen. Die Beweislast für die Erfüllung dieser Verpflichtung trifft den Käufer.

11. Haftung des Verkäufers
11.1 Der Verkäufer haftet für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches des

Produkthaftungsgesetzes nur, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nach-
gewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Gesamthaftung
des Verkäufers in Fällen der groben Fahrlässigkeit ist auf den Nettoauftragswert
oder auf EUR 500.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.
Pro Schadensfall ist die Haftung des Verkäufers auf 25 % des Nettoauftragswertes
oder auf EUR 125.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.

11.2 Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit sowie der Ersatz von Folgeschäden, reinen
Vermögensschäden, indirekten Schäden, Produktionsausfall, Finanzierungskosten,
Kosten für Ersatzenergie, Verlust von Energie, Daten oder Informationen, des ent-
gangenen Gewinns, nicht erzielter Ersparnisse, von Zinsverlusten und von Schäden
aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer sind ausgeschlossen.

11.3 Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, Inbetriebnahme und
Benutzung (wie z. B. in Bedienungsanleitungen enthalten) oder der behördlichen
Zulassungsbedingungen ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen.

11.4 Sind Vertragsstrafen vereinbart, sind darüber hinausgehende Ansprüche aus dem 
jeweiligen Titel ausgeschlossen.

11.5 Die Regelungen des Punktes 11 gelten abschließend für sämtliche Ansprüche
des Käufers gegen den Verkäufer, gleich aus welchem Rechtsgrund und -titel und 
sind auch für alle Mitarbeiter, Subunternehmer und Sublieferanten des Verkäufers 
wirksam.

12. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht
12.1 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,

Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt,
hat der Käufer diesen bei allfälliger Verletzung von Schutzrechten schad- und 
klaglos zu halten.

12.2 Ausführungsunterlagen wie z. B. Pläne, Skizzen und sonstige technische Unter-
lagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen u. dgl. stets
geistiges Eigentum des Verkäufers und unterliegen den einschlägigen gesetzlichen
Bestimmungen hinsichtlich Vervielfältigung, Nachahmung,Wettbewerb usw. Punkt
2.2 gilt auch für Ausführungsunterlagen.

13. Einhaltung von Exportbestimmungen
13.1 Der Käufer hat bei Weitergabe der vom Verkäufer gelieferten Waren (sowie dazu-

gehöriger Dokumentation unabhängig von der Art und Weise der Zur-
verfügungstellung oder der vom Verkäufer erbrachten Leistungen [einschließlich
technischer Unterstützung jeder Art]) an Dritte die jeweils anwendbaren
Vorschriften der nationalen und internationalen (Re-)Exportbestimmungen ein-
zuhalten. In jedem Fall hat er bei Weitergabe der Waren bzw. Leistungen an Dritte 
die (Re-)Exportbestimmungen des Sitzstaates des Verkäufers, der Europäischen
Union und der Vereinigten Staaten von Amerika zu beachten.

13.2 Sofern für Exportkontrollprüfungen erforderlich, hat der Käufer dem Verkäufer
nach Aufforderung unverzüglich alle erforderlichen Informationen, u.a. über
Endempfänger, Endverbleib und Verwendungszweck der Waren bzw. Leistungen
zu übermitteln.

14. Allgemeines
Falls einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bestimmungen unwirksam
sein sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die
unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige, die dem angestrebten Ziel 
möglichst nahe kommt, zu ersetzen.

15. Gerichtsstand und Recht
Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten – einschließ-
lich solcher über sein Bestehen oder Nichtbestehen – ist das sachlich zuständige
Gericht am Hauptsitz des Verkäufers, in Wien jenes im Sprengel des Bezirks-
gerichtes Innere Stadt, ausschließlich zuständig. Der Vertrag unterliegt öster-
reichischem Recht unter Ausschluss der Weiterverweisungsnormen. Die An-
wendung des UNCITRAL-Übereinkommens der Vereinten Nationen über
Verträge über den internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen.

16. Vorbehaltsklausel
Die Vertragserfüllung seitens des Verkäufers steht unter dem Vorbehalt, dass der
Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von nationalen oder internationalen (Re-)
Exportbestimmungen, insbesondere keine Embargos und/oder sonstige
Sanktionen, entgegenstehen.
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- Alle Maßskizzen sind nach Möglichkeit des vorhandenen Platzes dargestellt und dienen als unverbindliche Richtlinie.
- Alle Schaltbilder sind Prinzipschaltbilder, die zum besseren Verständnis der Funktion dienen sollen und müssen im Zuge einer 

Projektierung ergänzt bzw. bearbeitet werden.
- Alle Abbildungen stellen beispielhafte Typen des jeweiligen Abschnittes dar und sind unverbindlich.

Es gelten, sofern nicht anders vereinbart, grundsätzlich die allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Elektro- und
Elektronikindustrie Österreichs (FEEI) in der jeweils gültigen Fassung, die Sie am Ende dieses Kataloges finden.

Irrtümer und Satzfehler im Text, Abbildungen bzw. Änderungen der Produktpalette in technischer Ausführung vorbehalten.

Die in diesem Katalog enthaltenen Anwenderinformationen entsprechen der Meinung des Unternehmens zum Zeitpunkt der
Erstellung. Sie wurden erstellt auf Basis von Normenpublikationen, Branchenfachvorträgen, Fachliteratur und dem unternehmens-
eigenen Know-how. Der Inhalt hat Informationscharakter und daher keine Rechtsverbindlichkeit.  

W TOP-WARENMANAGEMENT IM LOGISTIKZENTRUM GUNTRAMSDORF

Achten Sie auf das Symbol für prompte Bereitschaft zur Versandzustellung

Direkt an der B17, befindet sich das neue Schrack-Logistikzentrum. Die unübersehbare Außengestaltung des Gebäudes im
Schrack-Design, verweist bereits auf alle Produktsäulen, die im Inneren logistisch bewirtschaftet werden. Wir betrachten
Verfügbarkeit als Faktor Nummer 1 für Ihre Wirtschaftlichkeit und für Ihren Erfolg!

w Mehr als 12.000m² Lagerfläche im Innenlager, und ein Kabelfreilager von 2.500m²
w Über 15.000 Artikel für den Versand lagernd
w Professionelles Warenmanagement durch top-geschultes Personal 

W SCHRACK STORE – IHRE TOP-VERFÜGBARKEIT VOR ORT

Wir haben für Sie in allen unseren Geschäftsstellen einen SCHRACK STORE eingerichtet. Außerdem haben wir unser duales
System – lokale und zentrale Verfügbarkeit – weiter perfektioniert und bieten Ihnen: Versandzustellung oder Storeabholung.
Damit können Sie deutlich ihre Lagerhaltungskosten reduzieren.

w Regionale Verfügbarkeit von mehr als 3.000 Artikeln für Sofortabholung
w Top-kompetente Beratung
w Begehbarer Katalog

Achten Sie auf das Symbol für Storeabholung
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8.5 Der Gewährleistungsanspruch setzt voraus, dass der Käufer die aufgetretenen
Mängel in angemessener Frist schriftlich angezeigt hat und die Anzeige dem
Verkäufer zugeht. Der Käufer hat das Vorliegen des Mangels in angemessener
Frist nachzuweisen, insbesondere die bei ihm vorhandenen Unterlagen bzw.
Daten dem Verkäufer zur Verfügung zu stellen. Bei Vorliegen eines gewähr-
leistungspflichtigen Mangels gemäß Punkt 8.1 hat der Verkäufer nach seiner Wahl
am Erfüllungsort die mangelhafte Ware bzw. den mangelhaften Teil nachzubessern
oder sich zwecks Nachbesserung zusenden zu lassen oder eine angemessene Preis-
minderung vorzunehmen.

8.6 Alle im Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehenden Nebenkosten
(wie z. B. für Ein- und Ausbau, Transport, Entsorgung, Fahrt und Wegzeit) gehen
zu Lasten des Käufers. Für Gewährleistungsarbeiten im Betrieb des Käufers sind
die erforderlichen Hilfskräfte, Hebevorrichtungen, Gerüst und Kleinmaterialien
usw. unentgeltlich beizustellen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.

8.7 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,
Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, so
erstreckt sich die Haftung des Verkäufers nur auf bedingungsgemäße Ausführung.

8.8 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind solche Mängel, die aus nicht vom 
Verkäufer bewirkter Anordnung und Montage, ungenügender Einrichtung,
Nichtbeachtung der Installationserfordernisse und Benutzungsbedingungen,
Überbeanspruchung der Teile über die vom Verkäufer angegebene Leistung,
nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und Verwendung ungeeigneter
Betriebsmaterialien entstehen; dies gilt ebenso bei Mängeln, die auf vom Käufer
beigestelltes Material zurückzuführen sind. Der Verkäufer haftet auch nicht für
Beschädigungen, die auf Handlungen Dritter, auf atmosphärische Entladungen,
Überspannungen und chemische Einflüsse zurückzuführen sind. Die Gewähr-
leistung bezieht sich nicht auf den Ersatz von Teilen, die einem natürlichen Ver-
schleiß unterliegen. Bei Verkauf gebrauchter Waren übernimmt der Verkäufer
keine Gewähr.

8.9 Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne schriftliche Einwilligung des Ver-
käufers der Käufer selbst oder ein nicht vom Verkäufer ausdrücklich ermächtigter
Dritter an den gelieferten Gegenständen Änderungen oder Instandsetzungen
vornimmt.

8.10 Ansprüche nach § 933b ABGB verjähren jedenfalls mit Ablauf der in Punkt 8.2
genannten Frist.

8.11 Die Bestimmungen 8.1 bis 8.10 gelten sinngemäß auch für jedes Einstehen für
Mängel aus anderen Rechtsgründen.

9. Rücktritt vom Vertrag
9.1 Voraussetzung für den Rücktritt des Käufers vom Vertrag ist, sofern keine 

speziellere Regelung getroffen wurde, ein Lieferverzug, der auf grobes Ver-
schulden des Verkäufers zurückzuführen ist sowie der erfolglose Ablauf einer
gesetzten, angemessenen Nachfrist. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen
Briefes geltend zu machen.

9.2 Unabhängig von seinen sonstigen Rechten ist der Verkäufer berechtigt, vom Ver-
trag zurückzutreten,
a) wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Weiterführung
der Leistung aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, unmöglich oder trotz
Setzung einer angemessenen Nachfrist weiter verzögert wird,
b) wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstanden
sind und dieser auf Begehren des Verkäufers weder Vorauszahlung leistet, noch
vor Lieferung eine taugliche Sicherheit beibringt,
c) wenn die Verlängerung der Lieferzeit wegen der im Punkt 5.4 angeführten
Umstände insgesamt mehr als die Hälfte der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist,
mindestens jedoch 6 Monate beträgt, oder
d) wenn der Käufer den ihm durch Punkt 13 auferlegten Verpflichtungen nicht
oder nicht gehörig nachkommt.

9.3 Der Rücktritt kann auch hinsichtlich eines noch offenen Teiles der Lieferung
oder Leistung aus obigen Gründen erklärt werden.

9.4 Falls über das Vermögen des Käufers ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder
ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels hinreichenden
Vermögens abgewiesen wird, ist der Verkäufer berechtigt, ohne Setzung einer
Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Wird dieser Rücktritt ausgeübt, so wird
er sofort mit der Entscheidung wirksam, dass das Unternehmen nicht fortgeführt
wird. Wird das Unternehmen fortgeführt, so wird ein Rücktritt erst 6 Monate
nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach Abweisung des Antrages auf
Eröffnung mangels Vermögens wirksam. Jedenfalls erfolgt die Vertragsauflösung
mit sofortiger Wirkung, sofern das Insolvenzrecht, dem der Käufer unterliegt, dem
nicht entgegensteht oder wenn die Vertragsauflösung zur Abwendung schwerer 
wirtschaftlicher Nachteile des Verkäufers unerlässlich ist.

9.5 Unbeschadet der Schadenersatzansprüche des Verkäufers einschließlich vor-
prozessualer Kosten sind im Falle des Rücktritts bereits erbrachte Leistungen oder
Teilleistungen vertragsgemäß abzurechnen und zu bezahlen. Dies gilt auch, soweit
die Lieferung oder Leistung vom Käufer noch nicht übernommen wurde sowie für
vom Verkäufer erbrachte Vorbereitungshandlungen. Dem Verkäufer steht an
Stelle dessen auch das Recht zu, die Rückstellung bereits gelieferter Gegenstände
zu verlangen.

9.6 Sonstige Folgen des Rücktritts sind ausgeschlossen.
9.7 Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen laesio enormis, Irrtum und Wegfall

der Geschäftsgrundlage durch den Käufer wird ausgeschlossen.

10. Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten
10.1 Der Käufer von Elektro-Elektronikgeräten für gewerbliche Zwecke, welcher

seinen Sitz in Österreich hat, übernimmt die Verpflichtung zur Finanzierung der
Sammlung und Behandlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten im Sinn der
Elektroaltgeräteverordnung für den Fall, dass er selbst Nutzer des Elektro-
Elektronikgeräts ist. Ist der Käufer nicht Letztnutzer, hat er die Finanzierungs-
Verpflichtung vollinhaltlich durch Vereinbarung auf seinen Abnehmer zu über-
binden und dies gegenüber dem Verkäufer zu dokumentieren.

10.2 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, hat dafür Sorge zu tragen,
dass dem Verkäufer alle Informationen zur Verfügung gestellt werden, um die
Verpflichtungen des Verkäufers als Hersteller/Importeur insbesondere nach §§ 11 
und 24 der Elektroaltgeräteverordnung und dem Abfallwirtschaftsgesetz erfüllen
zu können.

10.3 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, haftet gegenüber dem Ver-
käufer für alle Schäden und sonstigen finanziellen Nachteile, die dem Verkäufer
durch den Käufer wegen fehlender oder mangelhafter Erfüllung der
Finanzierungsverpflichtung sowie sonstiger Verpflichtungen nach Punkt 10. ent-
stehen. Die Beweislast für die Erfüllung dieser Verpflichtung trifft den Käufer.

11. Haftung des Verkäufers
11.1 Der Verkäufer haftet für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches des

Produkthaftungsgesetzes nur, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nach-
gewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Gesamthaftung
des Verkäufers in Fällen der groben Fahrlässigkeit ist auf den Nettoauftragswert
oder auf EUR 500.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.
Pro Schadensfall ist die Haftung des Verkäufers auf 25 % des Nettoauftragswertes
oder auf EUR 125.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.

11.2 Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit sowie der Ersatz von Folgeschäden, reinen
Vermögensschäden, indirekten Schäden, Produktionsausfall, Finanzierungskosten,
Kosten für Ersatzenergie, Verlust von Energie, Daten oder Informationen, des ent-
gangenen Gewinns, nicht erzielter Ersparnisse, von Zinsverlusten und von Schäden
aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer sind ausgeschlossen.

11.3 Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, Inbetriebnahme und
Benutzung (wie z. B. in Bedienungsanleitungen enthalten) oder der behördlichen
Zulassungsbedingungen ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen.

11.4 Sind Vertragsstrafen vereinbart, sind darüber hinausgehende Ansprüche aus dem 
jeweiligen Titel ausgeschlossen.

11.5 Die Regelungen des Punktes 11 gelten abschließend für sämtliche Ansprüche
des Käufers gegen den Verkäufer, gleich aus welchem Rechtsgrund und -titel und 
sind auch für alle Mitarbeiter, Subunternehmer und Sublieferanten des Verkäufers 
wirksam.

12. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht
12.1 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,

Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt,
hat der Käufer diesen bei allfälliger Verletzung von Schutzrechten schad- und 
klaglos zu halten.

12.2 Ausführungsunterlagen wie z. B. Pläne, Skizzen und sonstige technische Unter-
lagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen u. dgl. stets
geistiges Eigentum des Verkäufers und unterliegen den einschlägigen gesetzlichen
Bestimmungen hinsichtlich Vervielfältigung, Nachahmung,Wettbewerb usw. Punkt
2.2 gilt auch für Ausführungsunterlagen.

13. Einhaltung von Exportbestimmungen
13.1 Der Käufer hat bei Weitergabe der vom Verkäufer gelieferten Waren (sowie dazu-

gehöriger Dokumentation unabhängig von der Art und Weise der Zur-
verfügungstellung oder der vom Verkäufer erbrachten Leistungen [einschließlich
technischer Unterstützung jeder Art]) an Dritte die jeweils anwendbaren
Vorschriften der nationalen und internationalen (Re-)Exportbestimmungen ein-
zuhalten. In jedem Fall hat er bei Weitergabe der Waren bzw. Leistungen an Dritte 
die (Re-)Exportbestimmungen des Sitzstaates des Verkäufers, der Europäischen
Union und der Vereinigten Staaten von Amerika zu beachten.

13.2 Sofern für Exportkontrollprüfungen erforderlich, hat der Käufer dem Verkäufer
nach Aufforderung unverzüglich alle erforderlichen Informationen, u.a. über
Endempfänger, Endverbleib und Verwendungszweck der Waren bzw. Leistungen
zu übermitteln.

14. Allgemeines
Falls einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bestimmungen unwirksam
sein sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die
unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige, die dem angestrebten Ziel 
möglichst nahe kommt, zu ersetzen.

15. Gerichtsstand und Recht
Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten – einschließ-
lich solcher über sein Bestehen oder Nichtbestehen – ist das sachlich zuständige
Gericht am Hauptsitz des Verkäufers, in Wien jenes im Sprengel des Bezirks-
gerichtes Innere Stadt, ausschließlich zuständig. Der Vertrag unterliegt öster-
reichischem Recht unter Ausschluss der Weiterverweisungsnormen. Die An-
wendung des UNCITRAL-Übereinkommens der Vereinten Nationen über
Verträge über den internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen.

16. Vorbehaltsklausel
Die Vertragserfüllung seitens des Verkäufers steht unter dem Vorbehalt, dass der
Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von nationalen oder internationalen (Re-)
Exportbestimmungen, insbesondere keine Embargos und/oder sonstige
Sanktionen, entgegenstehen.

Ausgabe September 2011

W ALLGEMEINE HINWEISE

- Alle Maßskizzen sind nach Möglichkeit des vorhandenen Platzes dargestellt und dienen als unverbindliche Richtlinie.
- Alle Schaltbilder sind Prinzipschaltbilder, die zum besseren Verständnis der Funktion dienen sollen und müssen im Zuge einer 

Projektierung ergänzt bzw. bearbeitet werden.
- Alle Abbildungen stellen beispielhafte Typen des jeweiligen Abschnittes dar und sind unverbindlich.

Es gelten, sofern nicht anders vereinbart, grundsätzlich die allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Elektro- und
Elektronikindustrie Österreichs (FEEI) in der jeweils gültigen Fassung, die Sie am Ende dieses Kataloges finden.

Irrtümer und Satzfehler im Text, Abbildungen bzw. Änderungen der Produktpalette in technischer Ausführung vorbehalten.

Die in diesem Katalog enthaltenen Anwenderinformationen entsprechen der Meinung des Unternehmens zum Zeitpunkt der
Erstellung. Sie wurden erstellt auf Basis von Normenpublikationen, Branchenfachvorträgen, Fachliteratur und dem unternehmens-
eigenen Know-how. Der Inhalt hat Informationscharakter und daher keine Rechtsverbindlichkeit.  

W TOP-WARENMANAGEMENT IM LOGISTIKZENTRUM GUNTRAMSDORF

Achten Sie auf das Symbol für prompte Bereitschaft zur Versandzustellung

Direkt an der B17, befindet sich das neue Schrack-Logistikzentrum. Die unübersehbare Außengestaltung des Gebäudes im
Schrack-Design, verweist bereits auf alle Produktsäulen, die im Inneren logistisch bewirtschaftet werden. Wir betrachten
Verfügbarkeit als Faktor Nummer 1 für Ihre Wirtschaftlichkeit und für Ihren Erfolg!

w Mehr als 12.000m² Lagerfläche im Innenlager, und ein Kabelfreilager von 2.500m²
w Über 15.000 Artikel für den Versand lagernd
w Professionelles Warenmanagement durch top-geschultes Personal 

W SCHRACK STORE – IHRE TOP-VERFÜGBARKEIT VOR ORT

Wir haben für Sie in allen unseren Geschäftsstellen einen SCHRACK STORE eingerichtet. Außerdem haben wir unser duales
System – lokale und zentrale Verfügbarkeit – weiter perfektioniert und bieten Ihnen: Versandzustellung oder Storeabholung.
Damit können Sie deutlich ihre Lagerhaltungskosten reduzieren.

w Regionale Verfügbarkeit von mehr als 3.000 Artikeln für Sofortabholung
w Top-kompetente Beratung
w Begehbarer Katalog

Achten Sie auf das Symbol für Storeabholung
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Allgemeine Informationen Allgemeine Lieferbedingungen

8.5 Der Gewährleistungsanspruch setzt voraus, dass der Käufer die aufgetretenen
Mängel in angemessener Frist schriftlich angezeigt hat und die Anzeige dem
Verkäufer zugeht. Der Käufer hat das Vorliegen des Mangels in angemessener
Frist nachzuweisen, insbesondere die bei ihm vorhandenen Unterlagen bzw.
Daten dem Verkäufer zur Verfügung zu stellen. Bei Vorliegen eines gewähr-
leistungspflichtigen Mangels gemäß Punkt 8.1 hat der Verkäufer nach seiner Wahl
am Erfüllungsort die mangelhafte Ware bzw. den mangelhaften Teil nachzubessern
oder sich zwecks Nachbesserung zusenden zu lassen oder eine angemessene Preis-
minderung vorzunehmen.

8.6 Alle im Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehenden Nebenkosten
(wie z. B. für Ein- und Ausbau, Transport, Entsorgung, Fahrt und Wegzeit) gehen
zu Lasten des Käufers. Für Gewährleistungsarbeiten im Betrieb des Käufers sind
die erforderlichen Hilfskräfte, Hebevorrichtungen, Gerüst und Kleinmaterialien
usw. unentgeltlich beizustellen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.

8.7 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,
Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, so
erstreckt sich die Haftung des Verkäufers nur auf bedingungsgemäße Ausführung.

8.8 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind solche Mängel, die aus nicht vom 
Verkäufer bewirkter Anordnung und Montage, ungenügender Einrichtung,
Nichtbeachtung der Installationserfordernisse und Benutzungsbedingungen,
Überbeanspruchung der Teile über die vom Verkäufer angegebene Leistung,
nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und Verwendung ungeeigneter
Betriebsmaterialien entstehen; dies gilt ebenso bei Mängeln, die auf vom Käufer
beigestelltes Material zurückzuführen sind. Der Verkäufer haftet auch nicht für
Beschädigungen, die auf Handlungen Dritter, auf atmosphärische Entladungen,
Überspannungen und chemische Einflüsse zurückzuführen sind. Die Gewähr-
leistung bezieht sich nicht auf den Ersatz von Teilen, die einem natürlichen Ver-
schleiß unterliegen. Bei Verkauf gebrauchter Waren übernimmt der Verkäufer
keine Gewähr.

8.9 Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne schriftliche Einwilligung des Ver-
käufers der Käufer selbst oder ein nicht vom Verkäufer ausdrücklich ermächtigter
Dritter an den gelieferten Gegenständen Änderungen oder Instandsetzungen
vornimmt.

8.10 Ansprüche nach § 933b ABGB verjähren jedenfalls mit Ablauf der in Punkt 8.2
genannten Frist.

8.11 Die Bestimmungen 8.1 bis 8.10 gelten sinngemäß auch für jedes Einstehen für
Mängel aus anderen Rechtsgründen.

9. Rücktritt vom Vertrag
9.1 Voraussetzung für den Rücktritt des Käufers vom Vertrag ist, sofern keine 

speziellere Regelung getroffen wurde, ein Lieferverzug, der auf grobes Ver-
schulden des Verkäufers zurückzuführen ist sowie der erfolglose Ablauf einer
gesetzten, angemessenen Nachfrist. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen
Briefes geltend zu machen.

9.2 Unabhängig von seinen sonstigen Rechten ist der Verkäufer berechtigt, vom Ver-
trag zurückzutreten,
a) wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Weiterführung
der Leistung aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, unmöglich oder trotz
Setzung einer angemessenen Nachfrist weiter verzögert wird,
b) wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstanden
sind und dieser auf Begehren des Verkäufers weder Vorauszahlung leistet, noch
vor Lieferung eine taugliche Sicherheit beibringt,
c) wenn die Verlängerung der Lieferzeit wegen der im Punkt 5.4 angeführten
Umstände insgesamt mehr als die Hälfte der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist,
mindestens jedoch 6 Monate beträgt, oder
d) wenn der Käufer den ihm durch Punkt 13 auferlegten Verpflichtungen nicht
oder nicht gehörig nachkommt.

9.3 Der Rücktritt kann auch hinsichtlich eines noch offenen Teiles der Lieferung
oder Leistung aus obigen Gründen erklärt werden.

9.4 Falls über das Vermögen des Käufers ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder
ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels hinreichenden
Vermögens abgewiesen wird, ist der Verkäufer berechtigt, ohne Setzung einer
Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Wird dieser Rücktritt ausgeübt, so wird
er sofort mit der Entscheidung wirksam, dass das Unternehmen nicht fortgeführt
wird. Wird das Unternehmen fortgeführt, so wird ein Rücktritt erst 6 Monate
nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach Abweisung des Antrages auf
Eröffnung mangels Vermögens wirksam. Jedenfalls erfolgt die Vertragsauflösung
mit sofortiger Wirkung, sofern das Insolvenzrecht, dem der Käufer unterliegt, dem
nicht entgegensteht oder wenn die Vertragsauflösung zur Abwendung schwerer 
wirtschaftlicher Nachteile des Verkäufers unerlässlich ist.

9.5 Unbeschadet der Schadenersatzansprüche des Verkäufers einschließlich vor-
prozessualer Kosten sind im Falle des Rücktritts bereits erbrachte Leistungen oder
Teilleistungen vertragsgemäß abzurechnen und zu bezahlen. Dies gilt auch, soweit
die Lieferung oder Leistung vom Käufer noch nicht übernommen wurde sowie für
vom Verkäufer erbrachte Vorbereitungshandlungen. Dem Verkäufer steht an
Stelle dessen auch das Recht zu, die Rückstellung bereits gelieferter Gegenstände
zu verlangen.

9.6 Sonstige Folgen des Rücktritts sind ausgeschlossen.
9.7 Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen laesio enormis, Irrtum und Wegfall

der Geschäftsgrundlage durch den Käufer wird ausgeschlossen.

10. Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten
10.1 Der Käufer von Elektro-Elektronikgeräten für gewerbliche Zwecke, welcher

seinen Sitz in Österreich hat, übernimmt die Verpflichtung zur Finanzierung der
Sammlung und Behandlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten im Sinn der
Elektroaltgeräteverordnung für den Fall, dass er selbst Nutzer des Elektro-
Elektronikgeräts ist. Ist der Käufer nicht Letztnutzer, hat er die Finanzierungs-
Verpflichtung vollinhaltlich durch Vereinbarung auf seinen Abnehmer zu über-
binden und dies gegenüber dem Verkäufer zu dokumentieren.

10.2 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, hat dafür Sorge zu tragen,
dass dem Verkäufer alle Informationen zur Verfügung gestellt werden, um die
Verpflichtungen des Verkäufers als Hersteller/Importeur insbesondere nach §§ 11 
und 24 der Elektroaltgeräteverordnung und dem Abfallwirtschaftsgesetz erfüllen
zu können.

10.3 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, haftet gegenüber dem Ver-
käufer für alle Schäden und sonstigen finanziellen Nachteile, die dem Verkäufer
durch den Käufer wegen fehlender oder mangelhafter Erfüllung der
Finanzierungsverpflichtung sowie sonstiger Verpflichtungen nach Punkt 10. ent-
stehen. Die Beweislast für die Erfüllung dieser Verpflichtung trifft den Käufer.

11. Haftung des Verkäufers
11.1 Der Verkäufer haftet für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches des

Produkthaftungsgesetzes nur, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nach-
gewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Gesamthaftung
des Verkäufers in Fällen der groben Fahrlässigkeit ist auf den Nettoauftragswert
oder auf EUR 500.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.
Pro Schadensfall ist die Haftung des Verkäufers auf 25 % des Nettoauftragswertes
oder auf EUR 125.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.

11.2 Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit sowie der Ersatz von Folgeschäden, reinen
Vermögensschäden, indirekten Schäden, Produktionsausfall, Finanzierungskosten,
Kosten für Ersatzenergie, Verlust von Energie, Daten oder Informationen, des ent-
gangenen Gewinns, nicht erzielter Ersparnisse, von Zinsverlusten und von Schäden
aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer sind ausgeschlossen.

11.3 Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, Inbetriebnahme und
Benutzung (wie z. B. in Bedienungsanleitungen enthalten) oder der behördlichen
Zulassungsbedingungen ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen.

11.4 Sind Vertragsstrafen vereinbart, sind darüber hinausgehende Ansprüche aus dem 
jeweiligen Titel ausgeschlossen.

11.5 Die Regelungen des Punktes 11 gelten abschließend für sämtliche Ansprüche
des Käufers gegen den Verkäufer, gleich aus welchem Rechtsgrund und -titel und 
sind auch für alle Mitarbeiter, Subunternehmer und Sublieferanten des Verkäufers 
wirksam.

12. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht
12.1 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,

Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt,
hat der Käufer diesen bei allfälliger Verletzung von Schutzrechten schad- und 
klaglos zu halten.

12.2 Ausführungsunterlagen wie z. B. Pläne, Skizzen und sonstige technische Unter-
lagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen u. dgl. stets
geistiges Eigentum des Verkäufers und unterliegen den einschlägigen gesetzlichen
Bestimmungen hinsichtlich Vervielfältigung, Nachahmung,Wettbewerb usw. Punkt
2.2 gilt auch für Ausführungsunterlagen.

13. Einhaltung von Exportbestimmungen
13.1 Der Käufer hat bei Weitergabe der vom Verkäufer gelieferten Waren (sowie dazu-

gehöriger Dokumentation unabhängig von der Art und Weise der Zur-
verfügungstellung oder der vom Verkäufer erbrachten Leistungen [einschließlich
technischer Unterstützung jeder Art]) an Dritte die jeweils anwendbaren
Vorschriften der nationalen und internationalen (Re-)Exportbestimmungen ein-
zuhalten. In jedem Fall hat er bei Weitergabe der Waren bzw. Leistungen an Dritte 
die (Re-)Exportbestimmungen des Sitzstaates des Verkäufers, der Europäischen
Union und der Vereinigten Staaten von Amerika zu beachten.

13.2 Sofern für Exportkontrollprüfungen erforderlich, hat der Käufer dem Verkäufer
nach Aufforderung unverzüglich alle erforderlichen Informationen, u.a. über
Endempfänger, Endverbleib und Verwendungszweck der Waren bzw. Leistungen
zu übermitteln.

14. Allgemeines
Falls einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bestimmungen unwirksam
sein sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die
unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige, die dem angestrebten Ziel 
möglichst nahe kommt, zu ersetzen.

15. Gerichtsstand und Recht
Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten – einschließ-
lich solcher über sein Bestehen oder Nichtbestehen – ist das sachlich zuständige
Gericht am Hauptsitz des Verkäufers, in Wien jenes im Sprengel des Bezirks-
gerichtes Innere Stadt, ausschließlich zuständig. Der Vertrag unterliegt öster-
reichischem Recht unter Ausschluss der Weiterverweisungsnormen. Die An-
wendung des UNCITRAL-Übereinkommens der Vereinten Nationen über
Verträge über den internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen.

16. Vorbehaltsklausel
Die Vertragserfüllung seitens des Verkäufers steht unter dem Vorbehalt, dass der
Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von nationalen oder internationalen (Re-)
Exportbestimmungen, insbesondere keine Embargos und/oder sonstige
Sanktionen, entgegenstehen.

Ausgabe September 2011
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www.schrack.at
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Die IT-Elektronikdose in winddichter Ausführung ermöglicht z. B. einen komfortablen Einbau von elektronischen 
Bauteilen und bietet genügend Freiraum zur Einhaltung des Biegeradius bei der Verlegung von Datenleitungen.

Die Hohlwand IT-Elektronikdose bietet einen seitlichen Anschlussraum mit schneller und sauberer Ein-Loch-Montage. 

Innovativ 
installieren!
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Dosen
AN VIELFALT NICHT ZU ÜBERBIETEN!
Schrack Technik bietet mit der f-tronic® Produktserie ein breites Sortiment von Installationsdosen. Egal ob 
Unterputz-, Hohlwand-, Aufputz-, IP 54- oder IP 65-Anwendung – wir haben das richtige Produkt lieferbar.
 
Bedingt durch eine Vielzahl von Schaltern, Steckdosen und intelligenter, dezentraler Gebäudesteuerung werden 
heute schon mehr als 80 Hohlwand- oder Unterputzdosentypen installiert. Dieser Trend wird sich in Zukunft weiter 
fortsetzen. Eine vollständige Installation mit den winddichten Dosen der f-tronic® Produktserie garantiert dem 
Bauherrn eine nachhaltige Steigerung der Energieeffizienz und bringt ihm Behaglichkeit durch die Vermeidung von 
Zugluft. Wo immer man störende Luftzirkulationen in einer Elektroinstallation vermieden werden muss, dann sind die 
winddichten Unterputz- und Hohlwandgerätedosen mit Durchstoßmembran die erste Wahl.

Eine kosteneffiziente Installation ist mit den Standard Unterputz- und Hohlwandgerätedosen möglich. Abgerundet 
wird diese Produktgruppe von Unterputzabzweigkästen und Zubehör wie Federdeckel, Signaldeckel und 
Putzausgleichringen.

Profitieren Sie auch von der hohen Fertigungsqualität und den vielen f-tronic® Extras bei den IP 54- und  
IP 65-Produkten. Patentiert und einzigartig. Der IP 54-Abzweigkasten mit Durchstoßmembran und unverlierbarem, 
angespritztem Deckel.

Dosen
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E-1072K

Unterputz-Installation, winddicht

Unterputz-Gerätedosen, Schraubabstand 60 mm,  
mit Durchstoßmembran, winddicht

 ■ Garantiert winddicht durch 2-Komponenteneinführung
 ■ Erhöht die Energieeffizienz in Gebäuden nachhaltig
 ■ Schafft mehr Behaglichkeit durch Vermeidung von Zugluft
 ■ Montagefreundlich
 ■ Einfache Handhabung ohne Zusatzwerkzeug
 ■ Garantierter Norm-Kombinationsabstand
 ■ 20 und 25 mm Rohreinführung
 ■ Mit aufsteckbaren Nagellaschen E104 kombinierbar
 ■ Material: PP, TPE, recycelbar

Artikel-Nr. Typ Ausführung Tiefe Dose (mm) Farbe VE UK PL

GTDE1062K- E1062K Gerätedose mit Rohrstutzen 
25 mm, mit 4 Schraubdomen 46 schwarz 25 300 6.000

GTDE1072K- E1072K
Geräte-Verbindungs dose,  
mit Rohr stutzen 25 mm,  
mit 4 Schraubdomen

62 schwarz 25 200 4.000

IT-Elektronikdose mit Durchstoßmembran, winddicht
 ■ Zum Einbau von EIB-Modulen, Relais oder NV-Transformatoren bis 48 mm Bauhöhe
 ■ Winddicht durch 2-Komponenteneinführung
 ■ Erhöht die Energieeffizienz in Gebäuden nachhaltig
 ■ Schafft mehr Behaglichkeit durch Vermeidung von Zugluft
 ■ Montagefreundlich – einfache Handhabung ohne Zusatzwerkzeug
 ■ Mittels 12 mm Putzausgleichsring änderbar zur 2-fach Geräteverbindungsdose
 ■ Durch Norm-Kombinationsabstand erweiterbar
 ■ Je zwei Rohreinführungen M20 und M25
 ■ Material: PP, TPE, recycelbar

Artikel-Nr. Typ Ausführung Tiefe Dose (mm) Farbe VE UK PL

GTDE550--- E550
Elektronikdose mit Rohr  stutzen 
25 mm, mit 4 Schraub domen 
und 2 Geräte schrauben

67 schwarz 10 80 1.600

Verschlussstopfen mit Durchstoßmembran, winddicht
 ■ Genial, einfach, zuverlässig
 ■ Winddicht und nachrüstbar 
 ■ Für alle flexiblen Isolierrohre
 ■ Darf in keinem Servicefahrzeug fehlen
 ■ Material: TPE, recycelbar

Artikel-Nr. Typ Ausführung Farbe VE UK PL

GTDE06---- E06 für Rohre mit Ø außen von 16 mm  
(Ø innen 11 mm) grau 50 6.000 192.000

GTDE07---- E07 für Rohre mit Ø außen von 20 mm  
(Ø innen 15 mm) grau 50 5.000 100.000

GTDE08---- E08 für Rohre mit Ø außen von 25 mm  
(Ø innen 19,5 mm) grau 50 4.500 90.000

GTDE09---- E09 für Rohre mit Ø außen von 32 mm  
(Ø innen 25 mm) grau 50 1.500 24.000

GTDE10---- E10 für Rohre mit Ø außen von 40 mm  
(Ø innen 31,5 mm) grau 50 1.000 24.000

https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/up-abzweigdosen/up-geraetedose-winddicht-t-46mm-m25-4-schraubdome-gtde1062k.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/up-abzweigdosen/up-geraete-verbindungsdose-winddicht-t-62mm-rohrstutzen-m25-gtde1072k.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/up-abzweigdosen/up-elektronikdose-winddicht-t-67mm-m25-4-schraubdome-gtde550.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/dosenzubehoer/verschlussstopfen-fuer-rohre-m16-gtde06.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/dosenzubehoer/verschlussstopfen-fuer-rohre-m20-gtde07.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/dosenzubehoer/verschlussstopfen-fuer-rohre-m25-gtde08.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/dosenzubehoer/verschlussstopfen-fuer-rohre-m32-gtde09.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/dosenzubehoer/verschlussstopfen-fuer-rohre-m40-gtde10.html
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Unterputz-Installation

Unterputz-Geräte-Verbindungsdosen  
mit seitlichen Klemmräumen

 ■ Material: PS, recycelbar

Artikel-Nr. Typ Ausführung H x B x T (mm) Farbe VE UK PL

GTDE510--- E510
mit 2 Geräteschrauben 
15 mm und Rohrstutzen 
25 mm

110 x 71 x 45 schwarz 10 100 2.000

Unterputz-Abzweigdosen Ø 72 mm, 35 mm tief
 ■ Material: PS, recycelbar

Artikel-Nr. Typ Ausführung Farbe VE UK PL
GTDE110--- E110 mit 11 Kabel- und Rohreinführungen schwarz 25 300 6.000
GTDE112H-- E112H Schraubdeckel für Abzweigdose E110 weiß 50 1.000 32.000

Unterputz-Gerätedosen, Schraubabstand 60 mm,  
mit 25 mm Rohreinführung

 ■ 20 und 25 mm Rohreinführung
 ■ 4 Schraubdome
 ■ Mit aufsteckbaren Nagellaschen E104 kombinierbar
 ■ Typ E106M25NATUR/E107M25NATUR mit Permanent Marker beschriftbar
 ■ Material: PS, recycelbar

Artikel-Nr. Typ Ausführung Tiefe Dose (mm) Farbe VE UK PL
GTDE10625- E106M25 Gerätedose 45 schwarz 25 300 6.000

GTDE10625S E106M25S Gerätedose  
mit Geräteschrauben 45 schwarz 25 300 6.000

GTDE10725- E107M25 Geräte-Verbindungs-
dose 65 schwarz 25 200 4.000

GTDE10725S E107M25S
Geräte-Verbindungs-
dose mit Geräte-
schrauben

65 schwarz 25 200 4.000

GTDE10625N E106M25 
NATUR

Geräte-Verbindungs-
dose in Natur 45 natur 25 300 6.000

GTDE10725N E107M25 
NATUR

Geräte-Verbindungs-
dose in Natur 65 natur 25 200 4.000

Neu!

https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/up-abzweigdosen/up-geraetedose-d-60mm-45mm-tief-gtde10625.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/up-abzweigdosen/up-geraetedose-d-60mm-45mm-tief-mit-geraeteschrauben-gtde10625s.html?q=GTDE10625S
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/up-abzweigdosen/up-geraete-verbindungsdose-d-60mm-65mm-tief-gtde10725.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/up-abzweigdosen/up-geraete-verbindungsdose-d-60mm-t-65mm-mit-geraeteschrauben-gtde10725s.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/up-abzweigdosen/up-geraete-verbindungsdose-natur-d-60mm-65mm-tief-gtde10725n.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/up-abzweigdosen/up-abzweigdose-d-72mm-t-35mm-ohne-deckelschrauben-deckel-gtde110.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/up-abzweigdosen/universal-schraubdeckel-fuer-geraete-und-abzweigdosen-gtde112h.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/up-abzweigdosen/up-geraeteverbindungsdose-mit-seitlichen-klemmraeumen-gtde510.html
https://www.schrack.at/shop/up-geraetedose-natur-d-60mm-45mm-tief-gtde10625n.html?q=GTDE10625N
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Unterputz-Installation

Unterputz-Gerätedosen, Schraubabstand 60 mm,  
für Österreich
Die Standardmauerdosen E810 und E811 sind nach EN60670 vom ÖVE geprüft und verfügen 
über eine Fülle an Produktvorteilen. Kabel und Rohre können von der Seite und von hinten bis 
zu einem Durchmesser von 20 mm eingeführt werden. Die Dosen stützen durch Distanzhalter 
selbstzentrierend im Bohrloch und bieten durch Rippen im Inneren eine bessere Befestigung 
des Schalters in den Dosen. Beide Modelle können aneinandergereiht werden, wodurch die 
Montage von vorkonfektionierten Gerätekombinationen möglich ist.

 ■ Rohreinführungen bis 20 mm
 ■ Einbau von vorkonfektionierten Gerätekombinationen möglich
 ■ Beliebig kombinierbar
 ■ Material: PS, Typ E122 PE, recycelbar

Artikel-Nr. Typ Ausführung Tiefe (mm) Farbe VE UK PL

GTDU810--- E810 Unterputz Standard 
Gerätedose 45 schwarz 20 200 4.000

GTDU811--- E811
Unterputz Standard 
Gerätedose - doppelte 
Ausführung

45 schwarz 10 100 2.000

GTDZE122-- E122
Signaldeckel 70 mm, 
für UP-Gerätedose 
Österreich

k.A. rot 50 1.000 20.000

Dosen

Unterputz-Abzweigkästen
Zur übersichtlichen Verdrahtung mit der Möglichkeit zur Stromkreistrennung.  
Die Größe 150 x 150 mm ist zum nachträglichen Einbau von 35 mm Norm-Trageschienen bzw. 
Klemmsteinen geeignet.

 ■ Mit Ausbrechöffnungen bis zu M40
 ■ Inkl. Deckelschrauben und Deckel in weiß
 ■ Material: PS, recycelbar

Artikel-Nr. Typ Ausführung H x B x T (mm) Farbe VE UK PL

GTDW140--- E140 80 x 80 mm,  
unmontiert 80 x 80 x 50 grau 10 200 4.000

GTDW141--- E141 100 x 100 mm,  
unmontiert 100 x 100 x 50 grau 10 150 3.000

GTDW142--- E142 150 x 150 mm,  
montiert 150 x 150 x 60 grau 10 30 600

GTDW140D-- E140D Ersatzdeckel E140 95 x 95 grau 10 500 15.000

GTDW141D-- E141D Ersatzdeckel E141 120 x 120 grau 10 300 9.600

GTDW142D-- E142D Ersatzdeckel E142 185 x 185 grau 10 100 2.200

https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/up-abzweigkasten/up-abzweigkasten-87x87xt50mm-ausbrechbar-mit-deckel-ws-gtdw140.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/up-abzweigkasten/up-abzweigkasten108x108xt50mm-ausbrechbar-mit-deckel-ws-gtdw141.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/up-abzweigkasten/up-abzweigkasten165x165xt50mm-ausbrechbar-mit-deckel-ws-gtdw142.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/dosenzubehoer/ersatzdeckel-fuer-up-abzweigkasten-80-x-80-mm-gtdw140-gtdw140d.html?q=GTDW140D--
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/dosenzubehoer/ersatzdeckel-fuer-up-abzweigkasten-100-x-100-mm-gtdw141-gtdw141d.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/dosenzubehoer/ersatzdeckel-fuer-up-abzweigkasten-150-x-150-mm-gtdw142-gtdw142d.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/up-kombidosen/up-kombi-schalterdose-d67xt45mm-schwarz-ps-gtdu810.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/up-kombidosen/up-doppelschalterdose-2xd67xt45mm-schwarz-ps-gtdu811.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/dosenzubehoer/signal-schalter-dosendeckel-rot-fuer-gtdu810-gtdze122.html
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Unterputz-Installation Massiv

Dosen

Mehrfach-Unterputzdosen Massiv
Unsere massiven Mehrfach-Unterputzdosen sind mit variablen Trennwänden ausgestattet, die 
eine flexible Installation ermöglichen. Die Ausbrechöffnungen erleichtern das einfache Einführen 
von Leitungen. Sie werden je nach Ausführung mit 4, 6, 8 oder 10 Geräteschrauben geliefert.

 ■ Äußerst massives Material, hohe Wandstärke
 ■ Flexible Installation durch variable Trennwände
 ■ Mit Ausbrechöffnungen zum einfachen Einführen von Leitungen
 ■ Bei 4- und 5-facher Ausführung zusätzliche Ausbrechöffnungen  
an den Seiten für Kabelkanäle oder Rohre bis Ø 16 mm.

 ■ Material: PP, recycelbar

Artikel-Nr. Typ Ausführung Tiefe (mm) Farbe VE UK PL

GTDUP20--- UP20 Unterputzgerätedose massiv, 2-fach, 
2 x Schraubabstand 60 mm 63 orange 10 90 1.800

GTDUP30--- UP30 Unterputzgerätedose massiv, 3-fach, 
3 x Schraubabstand 60 mm 63 orange 5 50 2.000

GTDUP40--- UP40 Unterputzgerätedose massiv, 4-fach, 
4 x Schraubabstand 60 mm 63 orange 5 40 800

GTDUP50--- UP50 Unterputzgerätedose massiv, 5-fach, 
5 x Schraubabstand 60 mm 63 orange 5 35 700

Zubehör Mehrfach-Unterputzdosen

 ■ Putzdeckel halbrund oder quadratisch ermöglichen das Abdecken des kompletten 
 Anschlussraumes der Mehrfachdose und schützen das Doseninnere beim Verputzen

 ■ Abdeckung der Außenräume der Dose möglich als Option zu einer Abzweigdose  
mit zusätzlichem Anschlussraum

 ■ Material: PP, recycelbar

Artikel-Nr. Typ Ausführung Farbe VE UK PL

GTDUPD1--- UPD1 Putzdeckel halbrund  
für Mehrfach-Unterputzgerätedosen orange 50 1.000 20.000

GTDUPD2--- UPD2 Putzdeckel quadratisch  
für Mehrfach-Unterputzgerätedosen orange 50 1.000 20.000

GTDPAQ---- PAQ Putzausgleich quadratisch weiß 15 420 8.400
GTDPAH---- PAH Putzausgleich halbrund weiß 10 440 8.800

https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/up-abzweigdosen/unterputzgeraetedose-massiv-2-fach-2x-oe-60-t-63mm-gtdup20.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/up-abzweigdosen/unterputzgeraetedose-massiv-3-fach-3x-oe-60-t-63mm-gtdup30.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/up-abzweigdosen/unterputzgeraetedose-maasiv-4-fach-4x-oe-60-t-63mm-gtdup40.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/up-abzweigdosen/unterputzgeraetedose-maasiv-5-fach-5x-oe-60-t-63mm-gtdup50.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/dosenzubehoer/putzdeckel-halbrund-fuer-mehrfach-unterputzgeraetedosen-gtdupd1.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/dosenzubehoer/putzdeckel-quadratisch-fuer-mehrfach-unterputzgeraetedosen-gtdupd2.html?q=GTDUPD2---
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/dosenzubehoer/putzausgleich-quadratisch-fuer-mehrfachdosen-gtdpaq.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/dosenzubehoer/putzausgleich-halbrund-fuer-mehrfachdosen-gtdpah.html


10 Dosen

Unterputz-Installation Zubehör

Signaldeckel
 ■ Für ein einfaches Auffinden von Geräte- und Verbindungsdosen nach dem Verputzen
 ■ Mehrfach verwendbar
 ■ Schützt das Doseninnere, die Schraubdome und die Schraubenköpfe beim Verputzen
 ■ Material: PE, LD, recycelbar

Artikel-Nr. Typ Ausführung Farbe VE UK PL
GTDZE120-- E120 für Gerätedosen Schraubabstand 60 mm rot 50 1.500 30.000
GTDZE121-- E121 für Abzweigdosen Schraubabstand 70 mm rot 50 1.000 20.000

Universal-Schraubdeckel
 ■ Zur VDE-gerechten Abdeckung von Geräte- und Verbindungsdosen.
 ■ Ø 92 mm, für Gerätedosen Schraubabstand 60 mm und Abzweigdosen Typ E110
 ■ Mit 5 vorgprägten Schraublöchern für Doppel- und Einzelschraubbefestigung
 ■ Inkl. 2 Befestigungsschrauben (15 mm)
 ■ Material: PS, recycelbar

Artikel-Nr. Typ Ausführung Farbe VE UK PL

GTDE112H-- E112H
passend für alle Geräte- und Abzweigdosen 
Schraubabstand 60 und 70 mm,
inkl. 2 Schrauben

weiß 50 1.000 32.000

Putzausgleichringe
 ■ Zum Ausgleich zu tief sitzender Geräte- und Verbindungsdosen
 ■ Mit vormontierten Geräteschrauben Länge 15 mm
 ■ Putzausgleichringe mit gleichem Durchmesser können aufeinander montiert werden
 ■ Lieferbar in den Tiefen 12 mm und 24 mm
 ■ Material: PS, recycelbar

Artikel-Nr. Typ Ausführung Tiefe Farbe VE UK PL

GTDZE130-- E130 für Gerätedosen
Schraubabstand 60 mm 12 rot 50 1.200 24.000

GTDZE131-- E131 für Abzweigdosen
Schraubabstand 70 mm 12 rot 50 1.000 20.000

GTDE132--- E132 für Gerätedosen
Schraubabstand 60 mm 24 rot 50 500 10.000

GTDE133--- E133 für Abzweigdosen
Schraubabstand 70 mm 24 rot 50 400 8.000

https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/dosenzubehoer/putzausgleichsring-d60xh12mm-rot-gtdze130.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/dosenzubehoer/putzausgleichsring-d70xh12mm-rot-gtdze131.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/dosenzubehoer/putzausgleichsringe-24mm-tief-d-60mm-gtde132.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/dosenzubehoer/putzausgleichsringe-24mm-tief-d-70mm-gtde133.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/dosenzubehoer/signal-schalter-dosendeckel-d60mm-rot-gtdze120.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/dosenzubehoer/signal-schalter-dosendeckel-rot-fuer-gtdu110-gtdze121.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/up-abzweigdosen/universal-schraubdeckel-fuer-geraete-und-abzweigdosen-gtde112h.html
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Unterputz-Installation Zubehör

Nagellaschen zum Aufstecken 
Durch die neu entwickelten aufsteckbaren Nagellaschen, für die Unterputzinstallation, setzt 
f-tronic® neue Maßstäbe in der Flexibilität bei der Installationstechnik. Sie brauchen nur noch 
die Nagellasche zum Aufstecken, die sich durch ihr einzigartiges Stecksystem mit jeder Unter-
putzdose aus unserem Sortiment kombinieren lässt. Sparen Sie sich doppelte Lagerhaltung und 
gewinnen Sie an Flexibilität bei Ihren Projekten. 

 ■ Passend für Unterputz -Gerätedosen und Verbindungsdosen:
   E106M25, E107M25, E1062K, E1072K, E106M25NATUR, E107M25NATUR

 ■ Material: PS, recycelbar

Artikel-Nr. Typ Ausführung Farbe VE UK PL
GTDE104--- E104 Nagellaschen zum Aufstecken rot 50 1.000 48.000

Anwendungsbeispiel

Feder-Steckdeckel
 ■ Stabile, schlagzähe Kunststoffausführung
 ■ Breite Klemmfeder
 ■ Mit angeschrägtem Deckelrand für einen sauberen Abschluss zur Wand
 ■ Material: PS, recycelbar

Artikel-Nr. Typ Ausführung Farbe VE UK PL
GTDZ109A-- E109A für Gerätedosen Schraubabstand 60 mm weiß 50 1.000 20.000
GTDZE109-- E109 für Verbindungsdosen Schraubabstand 70 mm weiß 50 800 16.000

https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/dosenzubehoer/nagellaschen-zum-aufstecken-fuer-up-geraetedosen-gtde104.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/dosenzubehoer/universal-federsteckdeckel-d60mm-weiss-gtdz109a.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/dosenzubehoer/universal-federsteckdeckel-d70mm-weiss-gtdze109.html


12

Hohlwand-Installation, winddicht

Dosen

Hohlwand-Abzweigdose mit Durchstoßmembran, 
winddicht

 ■ Garantiert winddicht
 ■ Erhöht die Energieeffizienz in Gebäuden nachhaltig
 ■ Schafft mehr Behaglichkeit durch Vermeidung von Zugluft
 ■ Montagefreundlich
 ■ Einfache Handhabung ohne Zusatzwerkzeug
 ■ Fräsloch Ø 120 mm
 ■ Lieferumfang inkl. Deckel, weiß
 ■ Material: PP, TPE, recycelbar

Artikel-Nr. Typ Ausführung Durchmesser (mm) Farbe VE UK PL
GTDWE816-- E816 inkl. Deckel 120 orange 20 20 1.280

Hohlwand-Gerätedosen mit Durchstoßmembran,  
winddicht
Die Hohlwand-Dosen mit Durchstoßmembran sind garantiert winddicht und schnell montiert. 
Leitungen oder Rohre können ohne Zusatzwerkzeug durch die Membrane gestoßen werden, was 
Ihre übliche  Arbeitszeit verkürzt.
 
Durch die fortschrittliche Entwicklung verfügen nun alle Dosen über 2x M25 Rohreinführungen 
und einer Vielzahl weiterer Einführungsmöglichkeiten mit optimiertem Kabelrückhalt. 
Selbstverständlich sind alle Modelle dieser Baureihe VDE-zertifiziert.

 ■ Garantiert winddicht
 ■ Erhöht die Energieeffizienz in Gebäuden nachhaltig
 ■ Schafft mehr Behaglichkeit durch Vermeidung von Zugluft
 ■ Montagefreundlich
 ■ Einfache Handhabung ohne Zusatzwerkzeug
 ■ Fräsloch Ø 68 mm
 ■ 4 Kabeleinführungen: (2x) M25, (2x) 3x1,5 qmm, (2x) 3x2,5 qmm - 5x1,5 qmm
 ■ Inkl. winddichter Verbindungsstutzen E105 bzw. E105HF
 ■ E3700/E3700HF verfügen zusätzlich über 2 weitere Kabeleinführungen für 7 x 1,5 qmm oder

 5 x 2,5 qmm
 ■ Material: PP, TPE, recycelbar

Artikel-Nr. Typ Ausführung Tiefe Dose (mm) Farbe VE UK PL
GTDW2000-- E2700 Gerätedose 47 orange 25 300 6.000
GTDW3500-- E3700 Geräte-Verbindungsdose 61 orange 25 400 4.800
GTDE2700HF E2700HF Gerätedose, halogenfrei 47 weiß 25 300 6.000

GTDE3700HF E3700HF Geräte-Verbindungsdose, 
halogenfrei 61 weiß 25 400 4.800

https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/hohlwanddosen-winddicht/hohlwandschalterdose-winddicht-d68-t47mm-orange-m20-pp-gtdw2000.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/hohlwanddosen-winddicht/hohlwandabzweigdose-winddicht-d68-t61mm-orange-m20-pp-gtdw3500.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/hohlwanddosen-winddicht/hohlwand-geraetedose-winddicht-halogenfrei-oe-68mm-t-47mm-gtde2700hf.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/hohlwanddosen-winddicht/hw-geraete-verbindungsdose-winddicht-halogenfr-oe68mm-t-61mm-gtde3700hf.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/hohlwanddosen-winddicht/winddichte-hohlwandabzweigdose-oe-120-mm-inkl-schraubdeckel-gtdwe816.html
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Hohlwand-Installation, winddicht

Dosen

Verbindungsstutzen, winddicht
 ■ Zum winddichten Durchverdrahten bei Dosenkombinationen
 ■ Material: PP, recycelbar

Artikel-Nr. Typ Ausführung Farbe VE UK PL

GTDE105--- E105 Verbindungsstutzen für winddichte
Hohlwanddosen - E2700, E3700, SP3700 orange 25 500 160.000

GTDE105HF- E105HF Verbindungsstutzen für winddichte
Hohlwanddosen - E2700HF, E3700HF, SP3700HF weiß 25 500 160.000

Verschlussstopfen mit Durchstoßmembran, winddicht
 ■ Genial, einfach, zuverlässig
 ■ Winddicht und nachrüstbar 
 ■ Für alle flexiblen Isolierrohre
 ■ Darf in keinem Servicefahrzeug fehlen
 ■ Material: TPE, recycelbar

Artikel-Nr. Typ Ausführung Farbe VE UK PL

GTDE06---- E06 für Rohre mit Ø außen von 16 mm  
(Ø innen 11 mm) grau 50 6.000 192.000

GTDE07---- E07 für Rohre mit Ø außen von 20 mm  
(Ø innen 15 mm) grau 50 5.000 100.000

GTDE08---- E08 für Rohre mit Ø außen von 25 mm  
(Ø innen 19,5 mm) grau 50 4.500 96.000

GTDE09---- E09 für Rohre mit Ø außen von 32 mm  
(Ø innen 25 mm) grau 50 1.500 24.000

GTDE10---- E10 für Rohre mit Ø außen von 40 mm  
(Ø innen 31,5 mm) grau 50 1.000 24.000

Hohlwand-Gerätedosen mit Durchstoßmembran,  
winddicht - für den Fertighausbereich
Bei unseren Hohlwand-Gerätedosen (Fertighausbereich) können Sie Leitungen oder Rohre 
ohne Zusatzwerkzeuge durch die Mebranen stoßen, was Ihnen Arbeitszeit erspart.
Das Model E4000 verfügt über eine seitlich hochgezogene, vergrößerte und winddichte Durch-
stoßmembran für Rohre bis 25 mm, durch diese 4 Rohreinführungen sind die Dosen bestens für 
die Installation von Hohlrohr in der Trockenbauwand / Hohlwand geeignet.
Selbstverständlich sind alle Modelle dieser Baureihe VDE-zertifiziert.

 ■ Garantiert winddicht
 ■ Erhöht die Energieeffizienz in Gebäuden nachhaltig
 ■ Schafft mehr Behaglichkeit durch Vermeidung von Zugluft
 ■ Montagefreundlich
 ■ Einfache Handhabung ohne Zusatzwerkzeug
 ■ Fräsloch Ø 68 mm
 ■ Typ E2000/E3500 mit 4x M20 Rohreinführungen
 ■ Typ E4000 mit 4x M20/M25 Rohreinführungen
 ■ Material: PP, TPE, recycelbar

Artikel-Nr. Typ Ausführung Tiefe Dose (mm) Farbe VE UK PL
GTDE2000-- E2000 Gerätedose 47 orange 25 300 6.000
GTDE3500-- E3500 Geräte-Verbindungsdose 61 orange 25 400 4.800

GTDE4000-- E4000 Geräte-Verbindungsdose,
für 25er Rohrdurchführung 61 orange 25 400 4.800

https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/hohlwanddosen-winddicht/hw-geraetedose-winddicht-47mm-tief-gtde2000.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/hohlwanddosen-winddicht/hw-geraete-verbindungsdose-winddicht-61mm-tief-gtde3500.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/hohlwanddosen-winddicht/hw-geraete-verbindungsdose-winddicht-61mm-tief-m25-gtde4000.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/dosenzubehoer/verschlussstopfen-fuer-rohre-m16-gtde06.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/dosenzubehoer/verschlussstopfen-fuer-rohre-m20-gtde07.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/dosenzubehoer/verschlussstopfen-fuer-rohre-m25-gtde08.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/dosenzubehoer/verschlussstopfen-fuer-rohre-m32-gtde09.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/dosenzubehoer/verschlussstopfen-fuer-rohre-m40-gtde10.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/dosenzubehoer/verbindungsstutzen-fuer-winddichte-hohlwanddosen-e2700-e3700-gtde105.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/dosenzubehoer/verbindungsstutzen-halogenfrei-fuer-winddichte-hohlwanddosen-gtde105hf.html
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Hohlwand-Installation

Dosen

Hohlwand-Abzweigdose
 ■ Fräsloch Ø 74 mm
 ■ Lieferumfang inkl. Schraubdeckel E112H
 ■ Material: PP, recycelbar

Artikel-Nr. Typ Ausführung Tiefe Dose (mm) Farbe VE UK PL
GTDH119--- E119 inkl. Schraubdeckel 50 orange 10 200 4.000

Hohlwand-Abzweigkasten
 ■ Lieferumfang inkl. Schraubdeckel 104 x 104 mm, weiß
 ■ Material: PP, recycelbar

Artikel-Nr. Typ Ausführung Farbe VE UK PL
GTDH116--- E116 inkl. Schraubdeckel, 104 x 104 mm orange 1 80 1.600

Hohlwand-Abzweigdose
 ■ Fräsloch Ø 120 mm
 ■ Lieferumfang inkl. Deckel, weiß
 ■ Material: PP, recycelbar

Artikel-Nr. Typ Ausführung Farbe VE UK PL
GTDHE815-- E815 inkl. Schraubdeckel orange 20 20 1.280

Hohlwand-Auslassdose
 ■ Fräsloch Ø 35 mm
 ■ Lieferumfang inkl. Deckel, weiß
 ■ Material: PP, recycelbar

Artikel-Nr. Typ Ausführung Tiefe Dose (mm) Farbe VE UK PL
GTDH134--- E134 inkl. Deckel 45 orange 25 500 10.000

https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/hohlwanddosen/hohlwandabzweigdose-d70xt50mm-orange-mit-deckel-weiss-pp-gtdh119.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/hohlwanddosen/hohlwandabzweigdose-107x107xt50mm-orange-mit-deckel-weiss-pp-gtdh116.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/hohlwanddosen/hohlwandabzweigdose-oe-120-mm-inkl-schraubdeckel-gtdhe815.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/hohlwanddosen/hohlwandauslassdose-45-mm-inkl-deckel-gtdh134.html
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IT-Elektronikdosen, Hohlwand
Technik, die begeistert! Mit der Elektronikdose werden bei Ihrer Hohlwandinstallation neue Maß-
stäbe gesetzt. Schneller geht es nicht! Durch die Ein-Loch-Montage zeitsparend und komforta-
bel installieren und weiterhin alle Vorteile einer Doppeldose genießen. So haben Sie z. B. Platz 
genug zur Einhaltung des Biegeradius, insbesondere bei der Verlegung von Daten leitungen oder 
können elektronische Bauteile im seitlichen Tunnel einbauen.

 ■ 70 % Zeitersparnis bei der Montage
 ■ Ein-Loch-Montage
 ■ Seitlicher Anschlussraum für alle gängigen Relais und Aktoren
 ■ Einhaltung des Biegeradius bei Netzwerkkabeln problemlos möglich
 ■ Material: PP, TPE, recycelbar

Artikel-Nr. Typ Ausführung Farbe VE UK PL
GTDE5000-- E5000 Hohlwand-Elektronikdose orange 10 100 2.000
GTDE5000HF E5000HF Hohlwand-Elektronikdose, halogenfrei weiß 10 100 2.000

70

40
,5

29
,5

37
,5

8,4 x 45°

R6

Ø 68

60 55

132 63

►  Video

Dosen

DAS ORIGINAL

Hohlwand-Installation

DAS ORIGINAL

Hohlwand-Gerätedosen
Die bewährte Ausführung mit Metallkrallen für eine kosteneffiziente Installation in Hohlwänden.

 ■ Mit vormontierten Geräteschrauben
 ■ Mit Ausbrechöffnungen für Leitungen und Rohre
 ■ Typ E115 / E117 - NEU
 ■ Fräsloch Ø 68 mm
 ■ Material: PP, recycelbar

Artikel-Nr. Typ Ausführung Tiefe Dose (mm) Farbe VE UK PL
GTDH135--- E135 Gerätedose ohne VDE 35 orange 25 300 6.000
GTDH115--- E115 Gerätedose 47 orange 25 300 6.000
GTDH117--- E117 Geräte-Verbindungsdose 61 orange 25 400 4.800
GTDH118--- E118 doppelte Gerätedose 47 orange 10 100 2.000
GTDE115HF- E115HF Gerätedose, halogenfrei 47 weiß 25 300 6.000

GTDE117HF- E117HF Geräte-Verbindungsdose, 
halogenfrei 61 weiß 25 400 4.800

Neu!

Hohlwanddosen
 ■ Großzügiger Verdrahtungsraum
 ■ 4 Rohreinführungen
 ■ Zusätzliche Kabeleinführungen

Artikel-Nr. Typ Ausführung Tiefe VE UK PL

GTDE860--- E860 Gerätedose mit 2 x M20 und 2 x M25 
Rohreinführungen 48 mm 25 300 6.000

GTDE870--- E870 Geräteverbindungsdose mit 2 x M20 und  
2 x M25 Rohreinführungen 61 mm 25 400 4.800

https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/hohlwanddosen/hohlwand-elektronikdose-gtde5000.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/hohlwanddosen/hohlwand-elektronikdose-halogenfrei-gtde5000hf.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/hohlwanddosen/hohlwanddose-d68xt35mm-orange-pp-gtdh135.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/hohlwanddosen/hohlwanddose-d68xt47mm-orange-pp-gtdh115.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/hohlwanddosen/hohlwanddose-d68xt61mm-orange-pp-gtdh117.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/hohlwanddosen/hohlwanddose-2fach-2xd68xt47mm-orange-pp-gtdh118.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/hohlwanddosen/hw-geraetedose-halogenfrei-47mm-tief-d-68mm-gtde115hf.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/hohlwanddosen/hw-geraetedose-halogenfrei-61mm-tief-d-68mm-gtde117hf.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/hohlwanddosen/hw-geraetedose-flach-m20-m25-gtde860.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/hohlwanddosen/hw-geraetedose-tief-m20-m25-gtde870.html


Schalldämmwirkung:

 Wand 1
- Metallständer 2x CW 75
- Gipskartonplatten 2x 12,5 mm
- Gesamtwandstärke 200 mm

Wand 2
- Metallständer 2x CW 50
- Gipskartonplatten 2x 12,5 mm
- Gesamtwandstärke 100 mm

Ergebnis
Wand geschlossen 64dB
Wand mit SP3700 64dB

Die Vorteile auf einen Blick:

 ■ Schalldämmende Funktion der  
 Wand bleibt vollständig erhalten

 ■ Nachträgliche Installation möglich
 ■ 2K-Membraneinführung
 ■ 4 Kabeleinführungen
 ■ Rohreinführungen bis 2 x M25
 ■ Einbau bis 5-fach-Kombination  

 realisierbar
 ■ Gegenüberliegender Einbau

 ab 120 mm Wandstärke möglich
 ■ Fräsloch Ø 68 mm
 ■ Einfaches Durchstoßen der

 Kabeleinführung (Werkzeuglos)

Wer nichts hören will,
wird es fühlen!

16 Dosen
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Schallschutz

Schallschutz-Hohlwanddosen
Lärm ist ein bedeutender Faktor, der die Wohnqualität erheblich beeinträchtigen kann. Oft lassen sich 
jedoch viele Lärmquellen nicht einfach abschalten. Schallschutz spielt daher eine wichtige Rolle, um die 
Wohn-, Arbeits- und Lebensqualität in Gebäuden zu erhöhen. 

Insbesondere wenn es darum geht, sich in einem Raum zu konzentrieren, zu entspannen oder  zu erholen, 
benötigen Menschen Ruhe. Deshalb stellen gerade Krankenhäuser, Hotels, Bildungseinrichtungen, 
Büro- und Verwaltungsgebäude sowie auch Reihen- und Mehrfamilienhäuser hohe Anforderungen an 
den Lärmschutz in der Baupraxis. Hier hilft baulicher Schallschutz mit unseren Schallschutzdosen. Damit 
sorgen wir für die Ruhe, die Sie dringend benötigen! 

Innovative Schalldämmung für mehr Entspannung und Privatsphäre

Der Einbau von herkömmlichen Hohlwanddosen in Schallschutzwänden schwächt die Schallisolation 
erheblich! Mit unseren innovativen Schallschutzdosen bleiben trotz der Installationsöffnung die baulichen 
Anforderungen der Schallschutzwände erhalten, der Schall wird vollständig absorbiert und garantiert 
somit Ruhe und Ungestörtheit im Alltag.  Die Montage unserer Schallschutzdosen erfolgt so unkompliziert, 
schnell und einfach wie der Einbau einer konventionellen Hohlwanddose in einer Standard-Öffnung von
68 mm Durchmesser.

 ■ Schalldämmende Funktion der Wand bleibt vollständig erhalten
 ■ Nachträgliche Installation möglich 
 ■ 2K-Membraneinführung
 ■ Einbau bis 5-fach-Kombination realisierbar
 ■ Fräsloch Ø 68 mm
 ■ Gegenüberliegender Einbau ab 120 mm Wandstärke möglich
 ■ Inkl. pro VE jeweils 5 Verbindungsstutzen Typ E105 bzw. E105HF
 ■ Winddicht
 ■ Ideal geeignet für Renovierungen und Sanierungen im Wohnungsbau
 ■ Material: PP, TPE, recycelbar

Artikel-Nr. Typ Ausführung Tiefe Farbe VE UK PL
GTDSP3700- SP3700 Schallschutzdose 2K, Ø 68mm 58 mm grau 10 200 4.000

GTDSP3700H SP3700HF Schallschutzdose 2K,
Ø 68mm, halogenfrei 58 mm weiß 10 200 4.000

Neu!

Neu!

Neu!

Dosen

https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/hohlwanddosen-winddicht/hohlwand-schallschutzdose-sp-3700-2k-gtdsp3700.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/hohlwanddosen-winddicht/hohlwand-schallschutzdose-sp-3700-2k-halogenfrei-gtdsp3700h.html
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2K MEMBRAN 
Zur leichten Einführung

UNKOMPLIZIERTER EINBAU 
Einfache Installation durch Standard-Bohrlochdurchmesser

3-SEITIG ANREIHBAR 
Durch versetzte Anordnung 
der Bratzenschrauben

GARANTIERT WINDDICHT
Dank 2K Technik

DIN EN50173 KONFORM
Automatische Einhaltung von  
Biegeradien bedingt durch die  
spezielle Bauform  

Leitungsdurchmesserr

4 x r max. Biegeradius

IT-Dosen – 
Die Marktneuheit   

Dosen
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IT-Dosen
Die Marktneuheit – Der Spezialist für Ihre IT-Anwendung

Die moderne Verkabelung in der Netzwerktechnik hat ihre eigenen Regeln und Herausforderungen, denen 
herkömmliche Gerätedosen oftmals nicht gerecht werden können. 

Als Vorreiter in diesem Segment präsentieren wir Ihnen nach intensiven Tests die erste Produktlösung für den Bereich 
der Netzwerktechnik.
 
Gemäß der DIN EN50173 darf der Biegeradius bei Verlegung von Netzwerkkabeln ein 4-faches des Leitungs-
durchmessers nicht überschreiten, da sonst Kabelbruch und Leistungsverlust vorprogrammiert sind. 

In einer Standard Gerätedose ist aufgrund der Gerätebauweise eine konforme Verkabelung ohne manuelle 
Anpassung nicht möglich. 

Dieser Problematik haben wir uns bei f-tronic® angenommen und eine richtungsweisende Lösung entwickelt, die 
dank der perfekt abgestimmten Form und dem gezielten Einsatz der 2-Komponenten Technik eine effiziente und 
kostengünstige Montage von Netzwerkanschlüssen ermöglicht. 

Sämtliche Vorteile unserer Gerätedosen sind integriert. Somit bleibt eine winddichte, komfortable und einfache 
Installation erhalten.

Dosen
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IT-Dosen

Artikel-Nr. Typ Ausführung Tiefe VE UK PL

GTDE5100-- E5100 HW - LAN-Dose 60 mm 10 - -

GTDE5100HF E5100HF HW - LAN-Dose, halogenfrei 60 mm 10 - -

LAN-Dosen

 ■ Einhaltung von Biegeradien
 ■ Anreihbar
 ■ 3 x Leitungseinführungen
 ■ Garantiert winddicht
 ■ Fräsloch ø 68 mm 

Mit der LAN-Dose setzt f-tronic® neue Maßstäbe in der modernen Verkabelung von Netzwerk-
technik. Sie ist die Marktneuheit, speziell für die fachgerechte Verlegung von Netzwerkkabel 
gemäß der DIN EN50173. 

Durch die innovative Form der LAN-Dose und den gezielten Einsatz der 2K Technik hat f-tronic® 
die perfekte Lösung für den unkomplizierten Anschluss bei höchster Qualität.

https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/hohlwanddosen/hw-lan-dose-e5100-oe-68mm-t-60mm-winddicht-gtde5100.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/hohlwanddosen/hw-lan-dose-e5100hf-oe-68mm-t-60mm-winddicht-halogenfrei-gtde5100hf.html
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Hohlwand-Installation Massiv

Dosen

Zubehör Mehrfach-Hohlwanddosen Massiv

 ■ Deckel halbrund oder quadratisch ermöglichen das Abdecken des kompletten 
 Anschlussraumes der Mehrfachdose 

 ■ Bündiger abschließender Deckel mit dem Dosenrand
 ■ Geeignet für die separate Abdeckung eines Teilbereiches der Dose, somit kann der zweite 
Bereich als zusätzlicher Installationsraum genutzt werden

 ■ Flammschutz bis 960 °C
 ■ Material: PP, recycelbar

Artikel-Nr. Typ Ausführung Farbe VE UK PL

GTDHWD1--- HWD1 Deckel halbrund  
für Mehrfach-Hohlwandgerätedosen weiß 50 1.000 48.000

GTDHWD2--- HWD2 Deckel quadratisch  
für Mehrfach-Hohlwandgerätedosen weiß 50 1.000 48.000

GTDPAQ---- PAQ Putzausgleich quadratisch weiß 15 420 8.400
GTDPAH---- PAH Putzausgleich halbrund weiß 10 440 8.800

Mehrfach-Hohlwanddosen Massiv
Unsere massiven Mehrfach-Hohlwanddosen sind mit variablen Trennwänden ausgestattet, die 
eine flexible Installation ermöglichen. Die Ausbrechöffnungen erleichtern das einfache Einführen 
von Leitungen. Sie werden je nach Ausführung mit 4, 6, 8 oder 10 Geräteschrauben geliefert.

 ■ Äußerst massives Material, hohe Wandstärke
 ■ Flexible Installation durch variable Trennwände
 ■ Mit Ausbrechöffnungen zum einfachen Einführen von Leitungen
 ■ Bei 4- und 5-facher Ausführung zusätzliche Ausbrechöffnungen  
an den Seiten für Kabelkanäle oder Rohre bis Ø 16 mm

 ■ Flammschutz bis 960 °C
 ■ Material: PA6, recycelbar

Artikel-Nr. Typ Ausführung Tiefe Dose (mm) Farbe VE UK PL

GTDHW10--- HW10 Hohlwandgerätedose massiv, 
1-fach, Fräßloch 68 mm 60 blau 20 240 4.800

GTDHW20--- HW20 Hohlwandgerätedose massiv, 
2-fach, Fräßloch 68 mm 60 blau 10 90 1.800

GTDHW30--- HW30 Hohlwandgerätedose massiv, 
3-fach, Fräßloch 68 mm 60 blau 5 50 1.000

GTDHW40--- HW40 Hohlwandgerätedose massiv, 
4-fach, Fräßloch 68 mm 60 blau 5 40 800

GTDHW50--- HW50 Hohlwandgerätedose massiv, 
5-fach, Fräßloch 68 mm 60 blau 5 35 700

GTDHW60--- HW60 Hohlwandgerätedose massiv, 
6-fach, Fräßloch 68 mm * 60 blau 1 30 600

* passend für Rahmenbreite 85 mm.
  Bei kleinerer Rahmengröße entsteht
  im Zwischenbereich ein Spalt

https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/hohlwanddosen/hohlwandgeraetedose-massiv-1-fach-oe-68-t-60mm-gtdhw10.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/hohlwanddosen/hohlwandgeraetedose-massiv-2-fach-oe-68-t-60mm-gtdhw20.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/hohlwanddosen/hohlwandgeraetedose-massiv-3-fach-oe-68-t-60mm-gtdhw30.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/hohlwanddosen/hohlwandgeraetedose-massiv-4-fach-oe-68-t-60mm-gtdhw40.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/hohlwanddosen/hohlwandgeraetedose-massiv-5-fach-oe-68-t-60mm-gtdhw50.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/hohlwanddosen/hohlwandgeraetedose-massiv-6-fach-oe-68-t-60mm-gtdhw60.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/dosenzubehoer/deckel-halbrund-fuer-mehrfach-hohlwandgeraetedosen-gtdhwd1.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/dosenzubehoer/deckel-quadratisch-fuer-mehrfach-hohlwandgeraetedosen-gtdhwd2.html?q=GTDHWD2---
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/dosenzubehoer/putzausgleich-quadratisch-fuer-mehrfachdosen-gtdpaq.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/dosenzubehoer/putzausgleich-halbrund-fuer-mehrfachdosen-gtdpah.html
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Hohlwand-Installation Zubehör

Dosen

Leitungsträger
Der selbstklebende Leitungsträger bzw. Pömpel 
ermöglicht das schnelle Auffi nden der Leitungen in 
Leichtbauwänden. Der Trockenbauer schlägt mit 
dem Hammer ein Loch aus und läßt den Mitteldorn 
 durchstehen, dieser dient als Zentrierung für die 
Bohrkrone. Ein zügiges Ausfräsen ohne nochmaliges 
Messen der Montagestellen ist so garantiert.

Vorteile im Überblick
 ■ Sicheres Auffi nden von Leitungen bei ge-
schlossener Wand

 ■ Zentrieren der Bohrung zum Setzen der 
 Installationsdosen

 ■ Keine überfl üssige Dämmstoffentfernung
 ■ Kein Verletzen durch Suchbohrungen von 
 Hohlwand, C-Profi len und Dämmstoffen

 ■ Enorme Zeit- und Kostenersparnis
 ■ Bei Kombinationen muss nur ein Pömpel aufgeklebt 
werden, die anderen Dosen können mit Hilfe der 
Bohrschablone ausgebohrt werden

Klebescheibe
für Leitungsträger

Bohrschablone
Ideales Zubehör für den Leitungsträger

Bohrschablone
für Hohlwanddosen

 ■ Gerade und präzise
 ■ Schneller und genauer Arbeiten
 ■ Auch 5-fach Kombinationen sind möglich

►  Video

Leitungsträger
 ■ Material: PP, recycelbar

Artikel-Nr. Typ Ausführung VE UK PL
7390049 HWLT1 Leitungsträger inkl. Klebescheibe 50 50 5.600

7390048 BOS2 Bohrschablone für Hohlwanddose mit Kunststoffbuchse 1 42 840

7390074 KDKS Klebescheibe 25 500 56.000

Ø 10 mm
Ø 6 mm

Ø 60 mm

45
 m

m

13
5 

m
m
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Hohlwand-Installation Zubehör

Dosen

Artikel-Nr. Typ Ausführung VE UK PL
GTDHWLT1-- HWLT1 Leitungsträger inkl. Klebescheibe 50 50 5.600
GTDBOS2--- BOS2 Bohrschablone für Hohlwanddose mit Kunststoffbuchse 1 42 840
GTDKDKS--- KDKS Klebescheibe 25 500 56.000

https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/dosenzubehoer/leitungstraeger-inkl-klebescheibe-gtdhwlt1.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/dosenzubehoer/bohrschablone-fuer-hohlwanddose-mit-kunststoffbuchse-gtdbos2.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/dosenzubehoer/klebescheibe-fuer-kombidose-gtdkdks.html
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Hohlwand-Installation Zubehör

Dosen

Montage einer Hohlwanddo-
se mit der Montagehilfe/ 
Bohrschablone
Montagehilfe für 68 mm Hohl-
wanddosen-Kombinationen mit 
einer Loch säge.  
Ein Muss für alle, die Elektro-
Hohlwand dosen in Holzwände, 
Gipskarton- oder andere Hohl-
wände einbauen wollen!

Enorme Zeitersparnis – nie mehr Leitungen suchen
1

5

2 3 4

Bohren des mittleren Loches Präzises Ausrichten mit der integrier-
ten Wasserwaage.

Anschließend durch die vorhandenen 
Locheinsätze bohren. 

Befestigen der Bohrschablone mit dem 
Spanner.

Einsetzen der Schablone.

Enorme Zeitersparnis – nie mehr Leitungen suchen
1

5

2

6

3

7

4

8

Aufkleben des Leitungsträgers an der 
Rückseite der ersten Beplankung. 

Durchziehen der Leitungen oder Rohre. 
(Sie werden über das enorme Halte-
vermögen der Klebescheibe staunen).

Der Trockenbauer schlägt mit dem 
Hammer ein Loch aus und läßt den 
Mitteldorn durchstehen, dieser dient 
als Zentrierung für die Bohrkrone.

Ohne erneutes Messen der Montage-
stelle können Sie das Loch fräsen.

Leitungsträger und Leitungen aus der 
Wand ziehen.

Ohne langes Suchen der Leitungen 
können Sie die Hohlwanddose 
montieren.

Fertige Installation – einfach und 
schnell.

Auch als Sammelhalter in abgehäng-
ten Decken verwendbar. Ohne Bohren, 
einfach kleben und fertig.

23

Hohlwand-Installation Zubehör

Dosen
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Leuchteneinbaugehäuse

Dosen

450

Leuchteneinbaugehäuse - Hochvolt
 ■ Geeignet für Hochvolt - Einbaustrahler: HV LED und HV Halogen
 ■ Geeignet für Niedervolt - Einbaustrahler: NV LED und NV Halogen
 ■ Deckenausschnitt Ø 68 mm
 ■ Einbautiefe 100 mm
 ■ Auslassöffnung Ø 66 mm
 ■ Leuchteneinbauhöhe max. 90 mm
 ■ 2 seitliche Klappen für Federbügel, Länge 50 mm, Breite 26 mm
 ■ Geeignet für LED, Energiesparleuchtmittel
 ■ Für Leuchtmittel bis 35 W
 ■ Keine Cool-Beam Leuchtmittel
 ■ Material: Silikon

Artikel-Nr. Typ Ausführung Tiefe Dose (mm) VE UK PL

GTDLEGH3-- LEG-H3
Leuchteneinbaugehäuse für 
Hochvolt Halogeneinbaustrahler Ø 
aussen 68 mm

100 10 300 2.400

Leuchteneinbaugehäuse
Die Leuchteneinbaugehäuse dienen zur Abschirmung der Einbaustrahler von Staub, Insekten 
und allen möglichen Materialien, die im Hohlraum mit der Rückseite der Einbaustrahler in Kon-
takt kommen und somit zum Brand des Gebäudes führen können. Alle Einbaugehäuse sind aus 
Silikon gefertigt.

 ■ Geeignet für Niedervolt - Einbaustrahler: NV LED und NV Halogen
 ■ Deckenausschnitt Ø 68 mm oder Ø 75 mm
 ■ Einbautiefe 70 mm
 ■ Auslassöffnung Ø 66 mm oder Ø 73 mm
 ■ Leuchteneinbauhöhe max. 67 mm
 ■ 2 seitliche Klappen für Federbügel, Länge 50 mm, Breite 26 mm
 ■ Für Leuchtmittel bis 35 W
 ■ Keine Cool- Beam Leuchtmittel
 ■ Material: Silikon

Artikel-Nr. Typ Ausführung Tiefe Dose (mm) VE UK PL

GTDLEG1--- LEG1 Leuchteneinbaugehäuse
Ø aussen 68 mm 70 10 340 2.720

GTDLEG2--- LEG2 Leuchteneinbaugehäuse
Ø aussen 75 mm 70 10 300 2.400

►  Video

►  Video

https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/hohlwanddosen/leuchteneinbaugehaeuse-oe-68-mm-t-70-mm-gtdleg1.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/hohlwanddosen/leuchteneinbaugehaeuse-oe-75-mm-t-70-mm-gtdleg2.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/hohlwanddosen/leuchteneinbaugehaeuse-hv-oe68-mm-ta-100-mm-t-innen-90-mm-gtdlegh3.html
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Leuchteneinbaugehäuse, winddicht

Dosen

Leuchteneinbaugehäuse - winddicht
Das Leuchteneinbaugehäuse - winddicht verfügt über eine Schnellmontagetechnik ohne Ver-
wendung der Schenkelfedern. Die umlaufenden Dichtrippen dienen zur Einbauverzahnung. Das 
Gehäuse ist für den Einbau in spröde Materialien wie Rigips, Dämm und Faserplatten geeignet. 

 ■ Geeignet für Niedervolt - Einbaustrahler: NV LED und NV Halogen
 ■ Absolut winddicht
 ■ Schnellmontagetechnik
 ■ Deckenausschnitt Ø 68 mm
 ■ Innendurchmesser 60 mm
 ■ Leuchteneinbauhöhe NV max. 65 mm
 ■ Kein Cool-Beam Leuchtmittel
 ■ Leuchtmittel bis 35 W mit AL- Reflektor
 ■ Material: Silikon

Artikel-Nr. Typ Ausführung Tiefe Dose (mm) VE UK PL

GTDLEGWD4- LEG-WD4 Leuchteneinbaugehäuse- winddicht
Ø aussen 68mm 65 10 300 2.400

Leuchtenabstandhalter
Der Leuchtenabstandshalter hält Dampfsperrfolie und Dämmwolle vom heißen Leuchtmittel fern 
und verlängert die Lebensdauer des Leuchtmittels.

 ■ Geeignet für Einbaustrahler NV und HV
 ■ Einbauöffnung 60-82 mm
 ■ Einbautiefe 75 mm
 ■ Material: PA6, recycelbar

Artikel-Nr. Typ Ausführung Tiefe Dose (mm) VE UK PL
GTDLEAH1-- LEAH1 Leuchtenabstandshalter b= 60-82 mm 75 25 100 7.200

https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/hohlwanddosen/leuchteneinbaugehaeuse-winddicht-oe-68-mm-t-aussen-65-mm-gtdlegwd4.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/dosenzubehoer/leuchtenabstandshalter-b-60-82mm-t-75mm-gtdleah1.html
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Feuchtraum-Abzweigkästen IP 54
 ■ Hohe Montagefreundlichkeit
 ■ Mit bis zu 12 selbstdichtenden Abschneid-Leitungseinführungen  
für Leitungen bis 5 x 2,5 mm² 

 ■ Außenliegende Befestigungslaschen mit Quer- und Langloch
   gewährleisten nachträgliches Ausrichten

 ■ Material: Gehäuse PE, Deckel PP, recycelbar
 - Typ E113/E125 Gehäuse + Deckel PE, recycelbar

Artikel-Nr. Typ Ausführung Farbe VE UK PL
GTDA126--- E126 75 x 37 x 40 mm grau 10 300 6.000
GTDA125--- E125 75 x 75 x 40 mm grau 10 200 4.000
GTDA113--- E113 85 x 85 x 40 mm grau 10 150 3.000
GTDA114--- E114 100 x 100 x 40 mm grau 10 100 2.000
GTDE126W-- E126W 75 x 37 x 40 mm weiß 10 300 6.000
GTDE126K-- E126K 75 x 37 x 40 mm, mit 5 pol. Dosenklemme grau 10 300 6.000
GTDE125K-- E125K 75 x 75 x 40 mm, mit 5 pol. Dosenklemme grau 10 200 4.000
GTDE113R-- E113R 85 x 85 x 40 mm rot 10 150 3.000
GTDE113GN- E113GN 85 x 85 x 40 mm grün 10 150 3.000
GTDE113W-- E113W 85 x 85 x 40 mm weiß 10 150 3.000
GTDE113S-- E113S 85 x 85 x 40 mm schwarz 10 150 3.000

GTDFCUT--- f-cutter Einführungsschneider zum Öffnen
der Kabeleinführungen blau 10 200 -

Neu!

https://www.schrack.at/shop/beleuchtung/led-flexstrips-profile-steuerungen-und-zubehoer/led-flexstrips-profile-steuerungen-und-zubehoer-serie-silver-line/zubehoer-led-flexstrips-serie-silver-line/ap-k-abzweigdose-75x35xt40mm-schneideinfuehrung-ip54-grau-gtda126.html
https://www.schrack.at/shop/beleuchtung/led-flexstrips-profile-steuerungen-und-zubehoer/led-flexstrips-profile-steuerungen-und-zubehoer-serie-silver-line/zubehoer-led-flexstrips-serie-silver-line/ap-k-abzweigdose-75x75xt40mm-schneideinfuehrung-ip54-grau-gtda125.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/ap-abzweigdosen/ap-k-abzweigdose-85x85xt40mm-schneideinfuehrung-ip54-grau-gtda113.html
https://www.schrack.at/shop/beleuchtung/led-flexstrips-profile-steuerungen-und-zubehoer/led-flexstrips-profile-steuerungen-und-zubehoer-serie-silver-line/zubehoer-led-flexstrips-serie-silver-line/ap-k-abzweigdose-100x100xt40mm-schneideinfuehrung-ip54-grau-gtda114.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/ap-abzweigdosen/fr-abzweigkasten-ip54-75x37x40-weiss-gtde126w.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/ap-abzweigdosen/fr-abzweigkasten-ip54-75x37x40-grau-mit-5-pol-dosenklemme-gtde126k.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/ap-abzweigdosen/fr-abzweigkasten-ip54-75x75x40-grau-mit-5-pol-dosenklemme-gtde125k.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/ap-abzweigdosen/fr-abzweigkasten-ip54-85x85x40-rot-gtde113r.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/ap-abzweigdosen/fr-abzweigkasten-ip54-85x85x40-gruen-gtde113gn.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/ap-abzweigdosen/fr-abzweigkasten-ip54-85x85x40-weiss-gtde113w.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/ap-abzweigdosen/feuchtraum-abzweigkasten-ip54-85x85x40-schwarz-gtde113s.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/dosenzubehoer/einfuehrungsschneider-zum-oeffnen-der-kabeleinfuehrungen-gtdfcut.html
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Feuchtraum-Abzweigkästen IP 54  
mit Durchstoßmembran

 ■ Hohe Montagefreundlichkeit
 ■ Einfache Handhabung – keine Verwendung von teurem Zusatzwerkzeug nötig
 ■ Mit integrierter Durchstoßmembran an allen vier Seiten
 ■ Mit rückseitiger Membraneinführung für Leitungen bis 5 x 2,5 qmm
 ■ Verlustsicherer Deckel
 ■ VDE geprüft - Farben grau/weiß
 ■ Material: PP, TPE, recycelbar

Artikel-Nr. Typ Ausführung Farbe VE UK PL
GTDA1000-- E1000 75 x 75 x 40 mm grau/weiß 10 160 3.200
GTDA1100-- E1100 85 x 85 x 45 mm grau/weiß 10 120 2.400
GTDE1000W- E1000W 75 x 75 x 40 mm weiß 10 160 3.200
GTDE1100W- E1100W 85 x 85 x 45 mm weiß 10 120 2.400

Feuchtraum-Abzweigkästen IP 65
Der Abzweigkasten für hohe Ansprüche und schwere Einsatzbedingungen.

 ■ Hohe Bruchsicherheit
 ■ Mit vorgeprägten Leitungseinführungen
 ■ Mit Doppelmembranstutzen (IP 54)
 ■ Deckel mit Edelstahlschrauben
 ■ Isolier- und Dichtstopfen beiliegend

Anzahl der Kabel- und Rohreinführungen nach Typ:
 ■ FK110/111 => 7 x M20
 ■ FK210/211 => 7 x M25, 2 x M20
 ■ FK310/311 => 2 x M20, 5 x M20/25, 5 x M25/32
 ■ FK410/411 => 2 x M20, 7 x M25/32, 2 x M25/32/40
 ■ Material: PS, recycelbar

Artikel-Nr. Typ Ausführung Farbe VE UK PL
GTDFK110-- FK110 für Leitungen bis 4 mm², 80 x 80 x 63 mm grau 1 70 2.240
GTDFK210-- FK210 für Leitungen bis 6 mm², 110 x 110 x 67 mm grau 1 30 960
GTDFK310-- FK310 für Leitungen bis 10 mm², 140 x 140 x 79 mm grau 1 24 768
GTDFK410-- FK410 für Leitungen bis 16 mm², 180 x 180 x 91 mm grau 1 12 384
GTDFK111-- FK111 für Leitungen bis 4 mm², 80 x 80 x 63 mm weiß 1 70 2.240
GTDFK211-- FK211 für Leitungen bis 6 mm², 110 x 110 x 67 mm weiß 1 30 960
GTDFK311-- FK311 für Leitungen bis 10 mm², 140 x 140 x 79 mm weiß 1 24 768
GTDFK411-- FK411 für Leitungen bis 16 mm², 180 x 180 x 91 mm weiß 1 12 384

https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/ap-abzweigdosen/ap-abzweigdose-75x75xt40mm-durchstossmembrane-ip54-grau-gtda1000.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/ap-abzweigdosen/ap-abzweigdose-85x85xt40mm-durchstossmembrane-ip54-grau-gtda1100.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/ap-abzweigdosen/fr-abzweigkasten-ip54-75x75x40mm-weiss-mit-durchstossmembran-gtde1000w.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/ap-abzweigdosen/fr-abzweigkasten-ip54-85x85x45mm-weiss-mit-durchstossmembran-gtde1100w.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/ap-abzweigdosen/fr-abzweigkasten-ip65-80x80x63mm-grau-leitungen-bis-4mm2-gtdfk110.html?q=GTDFK110--
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/ap-abzweigdosen/fr-abzweigkasten-ip65-110x110x67mm-grau-leitungen-bis-6mm2-gtdfk210.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/ap-abzweigdosen/fr-abzweigkasten-ip65-140x140x79mm-grau-leitungen-bis-10mm2-gtdfk310.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/ap-abzweigdosen/fr-abzweigkasten-ip65-180x180x91mm-grau-leitungen-bis-16mm2-gtdfk410.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/ap-abzweigdosen/fr-abzweigkasten-ip65-80x80x63mm-weiss-leitungen-bis-4mm2-gtdfk111.html?q=GTDFK111--
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/ap-abzweigdosen/fr-abzweigkasten-ip65-110x110x67mm-weiss-leitungen-bis-6mm2-gtdfk211.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/ap-abzweigdosen/fr-abzweigkasten-ip65-140x140x79mm-weiss-leitungen-bis-10mm2-gtdfk311.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/ap-abzweigdosen/fr-abzweigkasten-ip65-180x180x91mm-weiss-leitungen-bis-16mm2-gtdfk411.html
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Feuchtraum-Installation

Artikel-Nr. Typ Ausführung VE UK PL

GTDE128--- E128 XXL FR-Abzweigkasten 134 x 89 x 40 mm 5 - -

XXL Feuchtraum-Abzweigkästen
 ■ Maximaler Verdrahtungsraum von 134 x 89 x 40 mm
 ■ 16 Einführungen bis Ø 15 mm
 ■ 6 Bodeneinführungen bis Ø 7 mm
 ■ Hohe Montagefreundlichkeit

https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/ap-abzweigdosen/fr-abzweigkasten-ip54-140x89x40-grau-gtde128.html
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Aufputzdosen / Deckenbaldachin / Herdanschlussdosen

Dosen

Herdanschlussdose
 ■ Aus schlagzähem Kunststoff
 ■ Für Auf- und Unterputzmontage geeignet
 ■ Mit Spreizkrallen
 ■ Mit 5 fingersicheren 6 mm² Klemmen
 ■ Einrastbare Abdeckung
 ■ Material: PE, PS, IUT, PA6, recycelbar

Artikel-Nr. Typ Ausführung Farbe VE UK PL
GTDHAD01-- HAD01 80 x 80 x 25 mm weiß 5 200 3.200

Aufputz-Abzweigdosen IP 30
 ■ Zur einfachen und schnellen Aufputzmontage
 ■ Geschlossenes Unterteil mit vorgeprägter seitlicher Leitungseinführung
 ■ Mit montierter 5-poliger Dosenklemme
 ■ Deckel mit Schnellverschluss-Schraube
 ■ Material: PS, FR, recycelbar

Artikel-Nr. Typ Ausführung Farbe VE UK PL
GTDE180--- E180 75 x 75 x 25 mm weiß 10 250 4.000
GTDE181--- E181 55 x 55 x 25 mm weiß 10 400 6.400

Deckenbaldachin
Der Abzweigbaldachin zum VDE-gerechten Deckenauslass

 ■ Aus schlagzähem Kunststoff
 ■ Unterteil mit vorgeprägten Leitungsauslässen
 ■ Inkl. 2-teiliger Zugentlastung
 ■ Deckel mit Schnellverschluss
 ■ Tiefe 25 mm
 ■ Material: PS, recycelbar

Artikel-Nr. Typ Ausführung Farbe VE UK PL
GTDDB1W--- DB1W Ø 75 mm, einzeln eingeschweißt weiß 1 100 6.000
GTDDB1B--- DB1B Ø 75 mm, einzeln eingeschweißt braun 1 100 6.000

https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/ap-abzweigdosen/ap-abzweigdose-ip30-75x75x25mm-mit-5-pol-dosenklemme-weiss-gtde180.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/ap-abzweigdosen/ap-abzweigdose-ip30-55x55x25mm-mit-5-pol-dosenklemme-weiss-gtde181.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/dosenzubehoer/deckenbaldachine-weiss-inkl-zugentlastung-gtddb1w.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/dosenzubehoer/deckenbaldachine-braun-inkl-zugentlastung-gtddb1b.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/dosenzubehoer/herdanschlussdose-80x80x25mm-mit-5-fingersicheren-klemmen-gtdhad01.html


Die praktischen 
 Zeitsparer!
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Beton-Installation

Dosen

Für jede Anwendung das richtige Produkt.
 
Das f-tronic® Betondosenprogramm bietet Ihnen ein hohes Maß an Flexibilität und Kompatibilität. Es garantiert 
Ihnen eine zeitsparende und sichere Betoninstallation. Sowohl für den Einbau in Ortbeton als auch den Einbau im 
Fertigteilwerk steht Ihnen ein Sortiment von über 30 Produkten zur Verfügung und ermöglicht Ihnen eine professionelle 
und zeitsparende Installation.

Für jede Aufgabe die richtige Lösung.
 
Ob Sie Schalter-, Steckdosen- oder Elektronikeinsätze, Decken- oder Wandeinbauleuchten, Lautsprecher oder 
sonstige Elektronikkomponenten installieren müssen, unsere vielseitigen und formstabilen Lösungen geben Ihnen 
die notwendige Sicherheit, auch nach dem Betonieren eine saubere Elektroinstallation ausführen zu können.

Betondosenprogramm

Vorteile im Überblick
 ■ Vollständiges Betondosenprogramm  
mit über 30 Produkten

 ■ Bis zu 70 % Zeitersparnis
 ■ Quick-Fix-Technik für schnelle Montage
 ■ Werkzeuglose Rohreinführungen
 ■ Saubere Installation, auch nach dem Betonieren
 ■ Viele Kombinationsmöglichkeiten
 ■ Sonderlösungen für Decken- und Wandleuchten
 ■ Unschlagbar in Preis-Leistung

Die Quick-Fix-Technik für 70 % Zeitersparnis bei der Montage
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Dosen

Schieber M20/M25, geschlossen 
können nachbestellt werden 
(VE jeweils 100 Stück).

Ideal auch zur Montage  
im Fertigteilwerk in Doppelwänden.

Quick-Fix Gerätedose/ 
Leuchtenauslassdose
Anwendungsgebiete

 ■ Geräteverbindungsdose zur Befestigung mit Nägeln 
auf der Schalung oder zur Montage mit Flügeln

 ■ Leuchtendose 35 mm zur Befestigung mit Nägeln 
oder zur Montage mit Flügeln

 ■ Deckendose mit Aufnahme für Deckenhaken

Vorteile im Überblick
 ■ Rohrgrößen M20 und M25 werkzeuglos montieren
 ■ Sichere Zugentlastung der Rohre durch Quick-Fix-
Technik

 ■ 70% Zeitersparnis bei der Montage
 ■ Kombinierbar, absolut feste Verbindung durch 
 bewährte Schiebetechnik

 ■ Kein Nacharbeiten und Abschneiden der Rohre 
nötig durch die Quick-Fix-Technik – absolut dicht!

 ■ Extrem hohe Zeitersparnis durch die werkzeuglose 
Rohreinführung unserer Quick-Fix-Technik

 ■ Mehr Klemmraum, mehr Platz – Rohreinführung 
hinten

 ■ 650º Feuerbeständigkeit
 ■ Gerätedose/Leuchtenauslassdose ist verdrehungs-
sicher, waagerecht und senkrecht anreihbar mit 
einem Kombinationsabstand von 71 mm

 ■ Inkl. Schieber 2 x M25, 2 x M20, 4 x geschlossen

84
 m

m
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Einfache Installation, die Zeit spart
1

5

9

2

6

10

3

7

4

8

Gerätedeckel oder Leuchtenauslass-
deckel mit Nägeln auf der Schalung
befestigen.

Dosenkörper auf Deckel aufdrücken. Nicht benötigte Öffnungen mit 
 Schieber schließen.

Rohr mit Quick-Fix-Schieber ein-
schieben und schließen.

Fertig, absolut sichere Zugentlastung! Hier müssen keine Rohre mehr 
abgeschnitten werden. Extrem hohe 
Zeitersparnis – absolut dicht!

Montage mit Flügeln für verschiedene 
Betondeckungen, Flügel einfach 
drehen.

Für verschiedene Betondeckungen. 
Flügel einfach drehen.

Montage als Deckendose, mit Klemm-
raum und Aufnahme für Deckenhaken.

Auch als Leuchtenauslassdose mit 
Auslassöffnung Ø 35 mm lieferbar.

►  Video

Quick-Fix Gerätedose/Leuchtenauslassdose
 ■ Material: PP, recycelbar
 ■ Inkl. Schieber 2x M25, 2x M20, 4x geschlossen

Artikel-Nr. Typ Ausführung VE UK PL

GTDB150--- B150 Betongerätedose inkl. Schieber, Schraubabstand 60 mm, 
Tiefe 84 mm 50 100 2.400

GTDB155--- B155 Betonleuchtendose inkl. Schieber, Ø 35 mm, Tiefe 84 mm 50 100 2.400
GTDB1300-- B1300 Flügel für B150/B155/B400 50 250 9.000
GTDB1000-- B1000 Schieber M25 offen für B150/B155 100 2.000 80.000
GTDB1050-- B1050 Schieber M20 offen für B150/B155 100 2.000 80.000
GTDB1100-- B1100 Schieber geschlossen für B150/B155 100 2.000 80.000

https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/betondosen/betongeraetedose-inkl-schieber-oe-60mm-t-84mm-gtdb150.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/betondosen/betongeraetedose-inkl-schieber-oe-35mm-t-84mm-gtdb155.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/betondosen/fluegel-fuer-b150-b155-b400-gtdb1300.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/betondosen/schieber-m25-offen-fuer-b150-b155-gtdb1000.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/betondosen/schieber-m20-offen-fuer-b150-b155-gtdb1050.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/betondosen/schieber-geschlossen-fuer-b150-b155-gtdb1100.html
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70 % Zeitersparnis – bei der Montage
1

5

2
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3
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8

Rohrlöcher ausbohren. Rohre einführen. Dosendeckel aufdrücken. Die Flügel bis Dosenmitte (15 cm 
Länge) einfach an der Türschalung 
anstehen lassen.

Einfach auf die Stahlarmierung binden. 
Betondeckung bis 40 mm.

Die Montage der umgedrehten 
Flügelbetondose ermöglicht auch eine 
Betondeckung bis 60 mm.

Ausschlagen des Dosendeckels. Dosendeckel rausnehmen – fertig!

Beton-Flügeldose
Vorteile im Überblick

 ■ Einfach 4 mal auf der Stahlarmierung festbinden, 
fertig

 ■ 70 % Zeitersparnis bei der Montage
 ■ Bei verschiedenen Betondeckungen Dose einfach 
umdrehen 40–60 mm

 ■ Einfach den Flügel an der Türschalung anstehen 
lassen

 ■ Normabstand bis Dosenmitte 15 cm, ohne nach-
messen

 ■ Kombinierbar, absolut feste Verbindung durch 
bewährte Schiebetechnik

 ■ Kombinierbar mit Betondose tief

►  Video

Beton-Flügeldose
 ■ Material: PP, recycelbar

Artikel-Nr. Typ Ausführung Tiefe (mm) VE UK PL
GTDB210--- B210 Beton-Flügeldose 90 50 50 1.200

https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/betondosen/betonfluegeldose-tief-t-90mm-gtdb210.html
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Beton-Flügeldose flach
Vorteile im Überblick

 ■ Einfach 4 mal auf der Stahlarmierung festbinden, 
fertig

 ■ 70 % Zeitersparnis bei der Montage
 ■ Bei verschiedenen Betondeckungen Dose einfach 
umdrehen 20–45 mm

 ■ Einfach den Flügel an der Türschalung anstehen 
lassen; Normabstand bis Dosenmitte 15 cm,  
ohne nachmessen

 ■ Kombinierbar, absolut feste Verbindung durch 
 bewährte Schiebetechnik

 ■ Optional mit Leuchtenauslass

Montagehinweis
1 2 3 4

Rohr einführen und einfach auf die 
Stahlarmierung binden.

Für mehr als 20 mm Betondeckung die 
Dose einfach umdrehen.

Bei Kombinationen feste Verbindung 
durch bewährte Schiebetechnik.

Auch als Leuchtenauslassdose 
Ø 35 mm lieferbar.

Beton-Flügeldose flach
für Fertiggaragen bzw. dünne Betonwände

 ■ Material: PP, recycelbar

Artikel-Nr. Typ Ausführung Tiefe (mm) VE UK PL
GTDB200--- B200 Beton-Flügeldose flach 55 50 50 1.600

GTDB205--- B205 Beton-Flügeldose mit Leuchten auslass 
Ø 35 mm 55 50 50 1.600

Länge 150 mm
Tiefe  
55 mm

►  Video

Dosen

https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/betondosen/betonfluegeldose-flach-t-55mm-gtdb200.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/betondosen/betonfluegeldose-mit-leuchtenauslass-oe-35mm-t-55mm-gtdb205.html
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Beton-Installation

Dosen

Montagehinweis
1

5

2

6

3 4

Gerätedeckel mit Nägeln auf der Scha-
lung befestigen

Rohr- oder Kabeleinführung mit der 
Stanzzange ausstanzen.

Rohr einführen. Fertig!

Dose kombinierbar und anreihbar. Bei Kombinationen feste Verbindung 
durch bewährte Schiebetechnik auf der 
ganzen Dosenlänge.

Betondose tief
Anwendungsgebiete

 ■ Deckendose mit viel Klemmraum
 ■ Aufnahme für Deckenhaken
 ■ Geräteverbindungsdose zur Montage mit Nägeln 
auf der Schalung

 ■ Kombinierbar mit der bewährten Flügelbetondose

Vorteile im Überblick
 ■ Dose als Deckendose (Aufnahme für Decken-
haken) und Geräteverbindungsdose (kombinierbar 
mit bewährter Flügelbetondose )

 ■ 2-teilige Betondose für Rohrgrößen M20 und M25
 ■ Kombinierbar, absolut feste Verbindung durch 
 bewährte Schiebetechnik

 ■ Unschlagbar in Preis-Leistung

90 mm

►  Video

Betondose tief
2-teilig

 ■ Material: PP, recycelbar

Artikel-Nr. Typ Ausführung Tiefe (mm) VE UK PL
GTDB450--- B450 Betondose tief, Schraubabstand 60 mm 90 50 100 2.400

https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/betondosen/betondose-tief-oe-60mm-t-90mm-gtdb450.html
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Beton-Installation

Dosen

Montage im Fertig betonteilwerk
1 2 3

Universalgroßdose mit Heißkleber auf 
den Schaltisch kleben.

Stahlarmierung wird eingebracht. Betonfertigteil wird gegossen.

Universalgroßdose
Vorteile im Überblick

 ■ Mehr Klemmraum als bei herkömmlicher Dose
 ■ Als Deckendose zu montieren, Aufnahme für 
 Deckenhaken

 ■ Individuell einsetzbar, z. B. Decken-, Wandmon-
tage, Montage mit Flügel

 ■ Montage mit und ohne Flügel möglich
 ■ 650º Feuerbeständigkeit
 ■ Halogenfrei
 ■ Zur Montage für alle Schalungsarten geeignet

11
1 

m
m

Ø 60 mm

►  Video

Universalgroßdose
für Plattendecken und vieles mehr

 ■ Material: PP, recycelbar

Artikel-Nr. Typ Ausführung Tiefe (mm) VE UK PL

GTDB400--- B400 Betonuniversaldose
Schraubabstand 60 mm 111 50 50 1.000

GTDB1300-- B1300 Flügel für B150/B155/B400 k. A. 50 250 9.000

https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/betondosen/betonuniversaldose-oe-60mm-t-111mm-gtdb400.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/betondosen/fluegel-fuer-b150-b155-b400-gtdb1300.html
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Beton-Installation

Dosen

Wandmontage mit oder ohne Flügel

1

1

2

2

3

3 4

Loch mit Stanzzange ausstanzen. Deckel aufdrehen. Montage als Deckengroßdose. Wandmontage als Elektronikgroßdose.

Flügel mit Abstand von 40 mm auf-
schieben, bei anderem Abstand Flügel 
drehen.

Bei Abstand von 55 mm den Flügel 
umgedreht aufschieben.

Montage mit Flügel auf der Stahl-
armierung/Elektronikdose.

Universalgroßdose einfache Montage 
mithilfe der Flügel.

40  
mm

55  
mm

4

5

5

6

Montage als Elektronikgroßdose mit 
Flügeln.

Universalgroßdose kann auch in der 
Wand mit Nägeln befestigt werden.

Rohre einführen und z. B. als 
 Elektronikdose oder große Klemmdose 
verwenden.
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Beton-Installation

Dosen

XL 170 Großdose
Vorteile im Überblick

 ■ Rohrgrößen M20 und M25 werkzeuglos montieren
 ■ Sichere Zugentlastung der Rohre durch Quick-Fix-
Technik

 ■ Kein Nacharbeiten und Abschneiden der Rohre 
mehr nötig, durch die Quick-Fix-Technik absolut 
dicht!

 ■ Extrem hohe Zeitersparnis durch die werkzeuglose 
Rohreinführung unserer Quick-Fix-Technik

 ■ Ein Gehäuse und eine Größe für alle Einbauteile
 ■ Für Decken ab 16 cm Stärke
 ■ Das schlanke Gehäuse beeinträchtigt die Statik 
nicht, das Einlegen der Armierung ist viel einfacher

 ■ Geprüfte Qualität, da unsere Gehäuse mit ver-
schiedenen Leuchtenherstellern geprüft werden; 
Leuchten werden im Dauertest montiert und geprüft 
(mit Prüfprotokoll)

 ■ 650º Feuerbeständigkeit/halogenfrei
 ■ Zum Einbau von Lautsprecher, Halogenstrahler, 
Hochvolt-Halogen, LED, Niedervolt-Halogen, 
Energie sparleuchtmittel, Halogen-Metalldampf-
lampen, Kompakt-Leuchtstofflampen, u. v. m.

 ■ Mehr Montagespielraum durch große Ø 170 mm, 
15 mm starke, stabile Mineralfaserplatte

12
5 

m
m

Deckenauslass  
bis Ø 170 mm

12
5 

m
m

238 mm

►  Video

XL 170 Großdose mit Mineralfaserplatte
Leuchten- und Einbaugehäuse

 ■ Material: PP, recycelbar

Artikel-Nr. Typ Ausführung VE UK PL
GTDB500--- B500 Großdose Ø 170 mm mit Mineralfaserplatte inkl. Schieber 14 14 280

GTDB550--- B550 Großdose Ø 170 mm mit Trafotunnel, Mineralfaserplatte,  
inkl. Schieber 10 10 240

GTDB1300-- B1300 Flügel für B150/B155/B400 50 250 9.000

Ersatzteile
Artikel-Nr. Typ Ausführung VE UK PL
GTDB1000-- B1000 Schieber M25 offen für B150/B155 100 2.000 80.000
GTDB1050-- B1050 Schieber M20 offen für B150/B155 100 2.000 80.000
GTDB1100-- B1100 Schieber geschlossen für B150/B155 100 2.000 80.000
GTDB1200-- B1200 Ersatz-Mineralfaserplatte für XL 170, 15 mm stark 10 10 400

https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/betondosen/grossdose-oe-170mm-mit-mineralfaserplatte-inkl-schieber-gtdb500.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/betondosen/grossdose-oe-170mm-mit-trafotunnel-mineralfaserplatte-schieber-gtdb550.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/betondosen/fluegel-fuer-b150-b155-b400-gtdb1300.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/betondosen/schieber-m25-offen-fuer-b150-b155-gtdb1000.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/betondosen/schieber-m20-offen-fuer-b150-b155-gtdb1050.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/betondosen/schieber-geschlossen-fuer-b150-b155-gtdb1100.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/betondosen/ersatz-mineralfaserplatte-fuer-xl-170-15mm-stark-gtdb1200.html
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Beton-Installation

Dosen

Montage im Fertig betonteilwerk

1

1

2

2

3

3

4

4

Mineralfaserplatte mit Piktogramm 
„Nicht einschlagen!“

Bei Ortbeton auf Schalung nageln oder 
Fertigteilwerk auf Schaltisch kleben.

Trafotunnel einfach draufschieben. Quick-Fix-Technik. Werkzeuglose 
Rohreinführung, sichere Zugent-
lastung.

XL 170 Großdose mit Heißkleber auf 
den Schaltisch kleben.

XL 170 Großdose wahlweise mit oder 
ohne Trafotunnel montieren.

Stahlarmierung wird eingebracht und 
der Beton gegossen.

5

5

6

6

Montage mit Flügeln und Trafotunnel. XL 170 ohne Trafotunnel, Montage mit 
Flügel.

Fertigmontage:
Fluchtlinie anzeichnen, Ungenauig-
keiten können jetzt korrigiert werden. 

Mit einem Lochschneider wird die in-
dividuelle Öffnung ausgebohrt und an 
die Mineralfaserplatte angespachtelt.

Jetzt können Strahler oder andere 
Einbaugeräte montiert werden.



42

Beton-Installation

Dosen

Montagebeispiel XXL 306 Kompakt im Ortbeton
1 2 3 4

Mineralfaserplatte mit Piktogramm 
„Nicht einschlagen!“

Bei Ortbeton auf Schalung nageln, im 
Fertigteilwerk auf Schaltisch kleben.

Rohre/Kabel einführen und stabile 
Blechplatte mit Kabelbinder befestigen.

Fertig!

Ø 306 mm

XXL 306 Großdose/ 
XXL 306 Kompakt
Vorteile im Überblick

 ■ Individuelle Ausschnitte durch 306 mm Mineral-
faserplatte

 ■ Kein Stützrohr nötig, durch stabile Metallplatte
 ■ Ein Gehäuse und eine Größe für alle Einbauteile
 ■ Geprüfte Qualität, da unsere Gehäuse mit ver-
schiedenen Leuchtenherstellern geprüft werden; 
Leuchten werden im Dauertest montiert und geprüft 
(mit Prüfprotokoll).

 ■ 650º Feuerbeständigkeit/halogenfrei
 ■ Statik wird nicht beeinträchtigt
 ■ Stabile, 15 mm starke Mineralfaserplatte
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Deckenauslass  
bis Ø 306 mm

580 mm

306 mm XXL 306 Kompakt

XXL 306 Großdose

►  Video

►  Video

XXL 306 Großdose mit Mineralfaserplatte
Leuchten- und Einbaugehäuse

 ■ Individuelle Höhenverstellung von 130 – 200 mm
 ■ Material: PP, recycelbar

Artikel-Nr. Typ Ausführung VE UK PL
GTDB600--- B600 Großdose Ø 306 mm, mit 15 mm Mineralfaserplatte 5 5 20
GTDB1250-- B1250 Ersatz-Mineralfaserplatte Ø 306 mm 5 5 150

XXL 306 Kompakt mit Mineralfaserplatte
Leuchten- und Lautsprechereinbaugehäuse

 ■ Material: PP, recycelbar

Artikel-Nr. Typ Ausführung VE UK PL
GTDB610--- B610 Kompaktdose Ø 306 mm, mit 15 mm Mineralfaserplatte 5 5 20
GTDB1250-- B1250 Ersatz-Mineralfaserplatte Ø 306 mm 5 5 150

https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/betondosen/grossdose-oe-306mm-mit-15-mm-mineralfaserplatte-gtdb600.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/betondosen/grossdose-oe-306mm-mit-15-mm-mineralfaserplatte-gtdb600.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/betondosen/ersatz-mineralfaserplatte-oe-306mm-gtdb1250.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/betondosen/ersatz-mineralfaserplatte-oe-306mm-gtdb1250.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/betondosen/xxl-kompaktdose-oe-306mm-mit-15mm-mineralfaserplatte-gtdb610.html
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Beton-Installation

Dosen

Montage Großdose im Ortbeton

Montage Großdose im Fertig betonteilwerk

1

1

2

2

3

3 4

4

5

Mineralfaserplatte mit Piktogramm 
„Nicht einschlagen!“

Bei Ortbeton auf Schalung nageln oder 
im Fertigteilwerk auf den Schaltisch 
kleben.

Oberteil einfach aufstecken – 
 Armierung verläuft unter der Dose, 
keine Einschränkung der Statik.

Höhenverstellbar von 130 bis 200 mm. 
Einfaches Aufständern mit Spezial-
gewindestangen.

306 mm Ø Unterteil/Deckel mit Heiß-
kleber auf den Schaltisch kleben.

Stahlarmierung wird eingebracht. XXL Großdose auf den Deckel auf-
schieben von 130–200 mm.

XXL Großdose auf den gewünschten 
Abstand schieben.

6 7 8

Beton wird gegossen. Fertigmontage:
Fluchtlinie anzeichnen, Ungenauig-
keiten können jetzt korrigiert werden.

Mit einem Lochschneider wird die 
individuelle Öffnung ausgebohrt ...

... und an die Mineralfaserplatte
angespachtelt ...

9

... jetzt können Downlights oder andere
Einbaugeräte montiert werden.

Ø 306 mm

58 cm58 cm

Höhenverstellbar Höhenverstellbar
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Beton-Installation

Dosen

XXL Flexgroßdose/ 
XXL 306 Flex Kompakt
Vorteile im Überblick

 ■ Mit individuellem Deckenausschnitt bis Ø 300 mm 
(bei Bestellung angeben)

 ■ Individuelle Aussparungen können kurzfristig 
 angefertigt werden

 ■ Statik wird nicht beeinträchtigt
 ■ Keine zusätzlichen Aussteifungen in der Flex-
großdose und Flex Kompakt nötig

 ■ Ideal als Objektgroßdose, kostengünstige und 
 einfache Montage

 ■ Einbau sowohl im Sichtbeton als auch im Ortbeton 
möglich

 ■ Keine Zusatzbauteile nötig
 ■ 650º Feuerbeständigkeit/halogenfrei
 ■ Bereits ab 1 Stück weitere, individuelle Decken-
ausschnitte ohne Mehrkosten möglich;  
z. B. rund oder rechteckig innerhalb von 10 Werk-
tagen lieferbar

 ■ Ideal für Sichtbeton 

Individuelle Aussparungen können angefertigt werden
1 2 3

Bei Bestellung Decken-
ausschnitt angeben,  
bis Ø 300 mm möglich

Weitere individuelle Deckenaus-
schnitte, z. B. rund oder recht-
eckig innerhalb von 10 Werktagen 
lieferbar.

Beispielausschnitte

580 mm

135 mm
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Montagebeispiel XXL 306 Flex Kompakt im Ortbeton
1 2 3 4

Individuell gefertigte Auslassöffnung. Bei Ortbeton auf Schalung nageln, im 
Fertigteilwerk auf Schaltisch kleben.

Rohre/Kabel einführen und stabile 
Blechplatte mit Kabelbinder befestigen.

Fertig!

Individuell 
nach Ihren 

Maßen

Ø 306 mm

XXL Flexgroßdose

XXL 306 Flex Kompakt
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Beton-Installation

Dosen

Montage Flexgroßdose im Ortbeton
1 2 3

XXL Flexgroßdose mit Nägeln auf der 
Schalung befestigen.

Deckel mit mitgelieferten Kabelbindern 
befestigen und Rohre einführen.

Stahlarmierung wird eingelegt und der 
Beton gegossen.

Montage Flexgroßdose im Fertig betonteilwerk
3 41 2

XXL Flexgroßdose mit Heißkleber auf 
den Schaltisch kleben.

Stahlarmierung wird eingebracht. Betonfertigteil wird gegossen. Öffnung mit dem Hammer aus-
schlagen.

5 6

Fertig, keine Nacharbeiten nötig. Jetzt können Downlights oder andere 
Einbaugeräte montiert werden.

Flexgroßdose als Sonderlösung für die Wandmontage
1 2 3

XXL Flexgroßdose mit Nägel auf der 
Schalung befestigen.

Deckel mit beiligenden Kabelbindern 
befestigen.

Installationsrohre oder Kabel einführen, 
dann wird der Beton gegossen.
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Beton-Installation

Dosen

►  Video

XXL Flexgroßdose
Leuchten- und Einbaugehäuse

 ■ Material: PP, recycelbar

Artikel-Nr. Typ Ausführung VE UK PL
GTDB650--- B650 Flexgroßdose Ø 306 mm 1 1 20

XXL 306 Flex Kompakt
Leuchten- und Lautsprechereinbaugehäuse

 ■ Material: PP, recycelbar

Artikel-Nr. Typ Ausführung VE UK PL
GTDB660--- B660 Flex Kompaktdose Ø 306 mm 1 1 20

https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/betondosen/flexgrossdose-oe-306mm-gtdb650.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/betondosen/xxl-flex-kompaktdose-oe-306-mm-gtdb660.html
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Beton-Installation

Dosen

21

3 4

Unterteil auf die Schalung nageln. Rohr M20 oder M25 einklicken.

Einfach zuklappen. Auf das Unterteil stecken. 
Absolut sichere Zugentlastung!

67
,8

 m
m

Ø 30,5 mm

Ø  20–25 
mm

M20 Rohr

M25 Rohr

►  Video

Wand- und Deckenkrümmer 30°
für Rohre 20 oder 25 mm

 ■ Montage als Wand- oder Deckenkrümmer möglich
 ■ Rohrgrößen M20 und M25 werkzeuglos montieren
 ■ Absolut sichere Zugentlastung der Rohre
 ■ Sichere Weiterführung der Rohre M20 oder M25 möglich
 ■ 650º Feuerbeständigkeit
 ■ Halogenfrei
 ■ Material: PP, recycelbar

Artikel-Nr. Typ Ausführung VE UK PL
GTDB300--- B300 Wand-/Deckenkrümmer 30º, M20, M25 50 400 9.600

https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/betondosen/wand-und-deckenkruemmer-30-m20-oder-m25-gtdb300.html
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Beton-Installation

Dosen

Betondosenprogramm – 
Zubehör
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21

3 4

Unterteil auf die Schalung nageln. Oberteil zusammenstecken.

Rohr einrasten. Fertig!

End-/Übergangstüllen
für Rohre M20/M25/M32

 ■ Geeignet für alle Schalungsarten
 ■ Zur Verbindung von Rohren oder als Deckenauslass geeignet
 ■ Einfach mit einem Nagel auf der Schalung befestigen
 ■ 650º Feuerbeständigkeit
 ■ Halogenfrei
 ■ Material: PP, recycelbar

Artikel-Nr. Typ Ausführung VE UK PL
GTDB820--- B820 End-/Übergangstüllen M20 Rohr 50 500 12.000
GTDB825--- B825 End-/Übergangstüllen M25 Rohr 25 100 5.400
GTDB832--- B832 End-/Übergangstüllen M32 Rohr 25 100 5.400

Beton-Installation

https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/betondosen/end-uebergangstuellen-m20-rohr-gtdb820.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/betondosen/end-uebergangstuellen-m25-rohr-gtdb825.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/betondosen/end-uebergangstuellen-m32-rohr-gtdb832.html
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Multifunktionsdose

Dosen

Ø 60 mm
Ø 6 mm

Ø 66 mm

58
 –

75
 m

m

Putzfeder
für Multifunktionsdose

33 mm

18 mm

Ø
 9

 m
m

Ø 6 mm

Ø 68 mm

Ø 10 mm

30
 m

m
6 

m
m
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Multifunktionsdose

Dosen

Vorteile der Multifunktionsdose  
Unterputz im Überblick

 ■ Nie mehr Dosen mit dem Hammer suchen
 ■ Der Putzdeckel ist integriert
 ■ Die Dosen sind anreihbar und kombinierbar
 ■ Immer saubere Innendose
 ■ Putzbündig durch Deckelverrastung:  
Der Dosendeckel kann durch den Verputzer auf 
Putzbündigkeit eingestellt werden. Der Verputzer 
muss nicht um die Dose „herum  verputzen“ wie bei 
herkömmlichen Dosen.

 ■ Die Putzfeder ist wiederverwendbar
 ■ VDE geprüft

Multifunktionsdose – putzbündig nach VDE durch Höhenverstellung 
Unterputz-Installation

1

5

2

6

3

7

4

8

Dosenunterteil bündig mit dem Mauer-
werk setzen.

Einbringen der Elektrokabel oder    
-rohre.

Dosendeckel ein- bis zweimal 
 einrasten lassen.

Deckel steht noch ca. 2,5–3 cm vor.

Der Putzer drückt beim Aufziehen des 
Putzes mit der Alu-Latte das Dosen-
oberteil putzbündig

Mit der Putzfeder ist die Dose schnell 
gefunden.

Einschlagen des Dosendeckels ... ... und Putzhaut entfernen – fertig!
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Multifunktionsdose

Dosen

Vorteile bei der Vorsatz-Installation 
im Überblick

 ■ Kein Kabelsuchen mehr
 ■ Leichtes Auffinden, durch den durchgestoßenen 
Bohrdeckeldorn ist die Dose sofort wieder zu finden

 ■ Enorme Zeitersparnis. Der Gerätedeckel und das 
Gerät werden in einem Arbeitsgang befestigt

 ■ Keine unnötigen Wandbeschädigungen mehr.  
Die Beschädigungen, die der Elektriker 
normalerweise durch das Suchen an der Hohlwand 
verursacht, entstehen jetzt nicht mehr

 ■ Sauberes Arbeiten. Das Oberteil hat einen integrier-
ten „Putzdeckel“. Dieser verhindert, dass bei den 
Malerarbeiten (Spritzverfahren) Farbe in die Dose 
eindringt

 ■ Die Multifunktionsdose ist anreihbar

Multifunktionsdose – putzbündig nach VDE durch Höhenverstellung 
Vorsatz-Installation

1

5

2

6

3

7

4

8

Dosenunterteil setzen ... ... sodass es ca. 1 cm aus dem Mauer-
werk steht.

Bohrdeckel aufdrücken. Der herausragende Mitteldorn dient 
als Zentrierung für die Ø 68 mm 
Bohrkrone.

Ohne erneutes Messen der Montage-
stelle können Sie jetzt das Dosenloch 
fräsen.

Leichtes Rausnehmen des durch-
frästen Bohrdeckels.

Aufstecken des Dosenoberteils und 
Einschieben bis zur Bündigkeit.

Dosendeckel entfernen – fertig!

Technische Daten:

Multifunktionsdose Maße
Tiefenverstellbar  
von 58 mm bis 75mm 
Ø Aussen = 66 mm 
Lochabstand innen = 60 mm

Bohrdeckel Maße
Höhe Gesamt = von 36 mm 
Höhe Dorn = 30 mm 
Ø Bohrer (innen) = 6 mm 
Ø Deckel = 68 mm

Klebescheibe  
Maße
Ø = 60 mm
 
Klebescheibe  
für Pömpel
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Multifunktionsdose

Dosen

Multifunktionsdose – putzbündig nach VDE durch Höhenverstellung
Hohlwand-Installation

1

5

2

6

3

7

4

8

Aufkleben an der Rückseite der ersten 
Beplankungswand und Einbringen der 
Elektrokabel oder -rohre.

Bohrdeckel aufdrücken. Der Trockenbauer schlägt mit dem 
Hammer ein Loch aus und läßt den 
Mitteldorn durchstehen, dieser dient 
als Zentrierung für die Bohrkrone.

Der herausragende Mitteldorn dient 
als Zentrierung für die Ø 68 mm 
Bohrkrone.

Ohne erneutes Messen der Montage-
stelle können Sie jetzt das Dosenloch 
fräsen.

Leichtes Rausnehmen des durch-
frästen Bohrdeckels.

Aufstecken des Dosenoberteils und 
Einschieben bis zur Bündigkeit.

Dosendeckel entfernen – fertig.

Multifunktionsdose
 ■ Material: PP, recycelbar

Artikel-Nr. Typ Ausführung VE UK PL
GTDKD66--- KD66 Kombidose Ø 66 mm, tiefenverstellbar 25 100 2.000
GTDKDBD--- KDBD Bohrdeckel für Kombidose 50 400 12.000
GTDKDPF--- KDPF Putzfeder für Kombidose 25 1.000 168.000
GTDKDKS--- KDKS Klebescheibe für Kombidose 25 500 56.000

Vorteile bei der Hohlwand- 
Installation im Überblick

 ■ Leichtes Kabeleinführen!  
Die Schaltungen können schon verklemmt werden, 
bevor die Wand geschlossen wird. Sollte sich dabei 
herausstellen, dass ein Kabel fehlt, oder die Adernzahl 
nicht reicht, dann kann noch sehr einfach ein Kabel 
nachgezogen werden

 ■ Leichtes Auffinden! Durch den durchgestoßenen 
 Bohrdeckeldorn ist die Dose sofort wieder zu finden 

 ■ Kein Kabelsuchen mehr! Die Dosen können auch 
nach den Malerarbeiten ausgebohrt werden, da die 
aufwendigen Kabelsucharbeiten entfallen

 ■ Enorme Zeitersparnis! Der Gerätedeckel und das 
Gerät werden in einem Arbeitsgang montiert

 ■ Sauberes Arbeiten! Das Oberteil hat einen integrierten 
„Putzdeckel“. Dieser verhindert, dass bei den Maler-
arbeiten (Spritzverfahren) Farbe in die Dose eindringt

 ■ Keine unnötigen Wandbeschädigungen mehr! 
Die Beschädigungen, die der Elektriker normaler-
weise durch das Suchen an der Hohlwand verur sacht, 
entstehen jetzt nicht mehr

 ■ Die Multifunktionsdose ist anreihbar

https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/betondosen/kombidose-oe-66mm-tiefenverstellbar-gtdkd66.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/betondosen/bohrdeckel-fuer-kombidose-gtdkdbd.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/betondosen/putzfeder-fuer-kombidose-gtdkdpf.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/dosenzubehoer/klebescheibe-fuer-kombidose-gtdkdks.html
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Brandschutzdosen

Ein erfolgreicher Triathlet beherrscht seine drei Disziplinen perfekt. Die neue Brandschutzdose von f-tronic® 
ebenfalls. Sie ist der Sieger in den drei wichtigsten Bereichen des modernen Bauwesens: Brandschutz, Schall-
schutz und Energieeffizienz. 
Durch die perfekte Kombination hochwertiger Materialien und innovativer Fertigungstechniken überzeugt die 
f-tronic® Brandschutzdose mit einer zertifizierten und brandschutzgerechten Elektroinstallation.

Aufgrund der speziellen Materialkombination kann die f-tronic® Brandschutzdose für Brandschutzwände der Klassen 
EI 30 - EI 120 eingesetzt werden. In dem Bereich EI 30 - EI 60 ist auch ein Einsatz ohne Dämmwolle möglich.
Durch die clevere Kombination von Rohr- und Leitungseinführungen am Dosenboden ist auch eine kombinierte 
Belegung bei den Brandschutzdosen GTDBS3700 und GTDBS2700 geprüft.

Unseren Triathleten gibt es in verschiedenen Ausführungen, zwei davon speziell für den Bereich der Leerrohr-
installation (z.B. für den Fertighausbereich) mit jeweils vier Rohreinführungen bis M20.

f-tronic® entwickelt die 
Brandschutzdose neu

Der Nachweis einer geprüften Funktion 
ist unerlässlich für die Garantie einer 
Brandschutzwirkung im Ernstfall. 
Brandschutz nie ohne Zulassung
Gerade weil es darum geht wirtschaftliche Schäden gering zu halten und vor allem Personenschäden zu vermeiden 
ist der  Bereich Brandschutz mittlerweile besonders stark reglementiert. Um als Installateur auf der sicheren Seite zu 
stehen ist es besonders wichtig, stets auf geprüfte Sicherheit zu achten und nur Produkte mit einer bauaufsichtlichen 
Zulassung zu verwenden. Andernfalls läuft man sehr schnell Gefahr für entstandene Schäden mit haftbar gemacht 
zu werden. 

Abb. 1: Schutzziele

1. Schutzziel
Ausbreitung des 
Feuers begrenzen

Maßnahmen bei der Elektro-
installation um das Übergreifen 
eines Feuers von einem 
definierten Brandabschnitt zum 
nächsten zu verzögern oder gar 
zu vermeiden. 

2. Schutzziel
Flucht- und 
Rettungswege sichern

Um Flucht- und Rettungswege 
nutzbar zu halten müssen diese 
nicht nur frei von Feuer sondern 
auch von Rauch sein. Dies be-
günstigt vor allem die Verwen-
dung von Brandschutzdosen, 
da sie sowohl die Brandschut-
zeigenschaften abgrenzender 
Wände nicht negativ beeinflus-
sen als auch eine Rauchaus-
breitung über Trockenbauwände 
oder Rohrleitungen verhindern. 
Im besten Falle durch eine luft-
dichte Konstruktion noch vor 
Auslösen der produkteigenen 
Brandschutzsicherung.

3. Schutzziel
Funktionserhalt

Nur wenige Systeme im Anlagen-
technischen Brandschutz sind 
unabhängig von der Versorgung 
mit Elektrizität. 

Daher muss auch im Brandfall 
eine Weiterversorgung dieser 
Systeme über einen gewissen 
Zeitraum gewährleistet sein. Das 
setzt z.B. elektrische Leitungen 
mit einer entsprechenden feuer-
beständigen Ummantelung vor-
aus und ebenso feuerbeständige 
Befestigungssysteme.
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Brandschutzdosen

Der Triathlet 
unter den Dosen 

 
Brandschutz 
Schallschutz 

Luftdicht

5

2

3

4

1

2 Die luftdichte Konstruktion 
sorgt im Brandfall bereits 

vor der temperaturbedingten  
Auslösung der eigentlichen  
Brandschutzfunktion für eine 
zuverlässige Unterbindung der 
Ausbreitung von Rauch im 
Gebäude.

Die Einhaltung des Stan-
dard Fräsloch Durchmes-

sers von Ø 68 mm ermöglicht 
den schnellen und unkomplizier-
ten Einbau sowie   eine problem-
lose Anreihbarkeit ohne zusätzli-
chen Aufwand.

5

Trotz einer kompakten Bau-
weise erfüllen die Brand-

schutzdosen der neuesten 
Generation von f-tronic® die 
Schall-schutzanforderungen nach  
DIN EN ISO 10 140. 

3 Durch die 2K-Membran ist 
eine werkzeuglose Rohr- 

und Leitungseinführung mög-
lich, welche die Montage verein-
facht und eine Zeitersparnis von 
bis zu 60% ermöglicht. 

4Die rückseitig angebrachte 
Beschriftung ermöglicht die 

einfache und korrekte Zuord-
nung der passenden Rohr- und 
Leitungseinführungen. 

1

95% der Brandopfer sterben an 
Rauchvergiftung! 
Die neue Brandschutzdose von f-tronic® schützt durch ihre  
luftdichte Bauweise im Brandfall bereits ab der ersten Sekunde 
wirksam vor der Ausbreitung von Rauchgasen über Luftleck- 
ströme in der Elektroinstallation.

!

 ■ DIBt Z-19.21.2283
 ■ ETA-18/0628
 ■ Feuerwiderstandsklasse bis EI120
 ■ Feuerwiderstandsklasse EI30 bis EI60 ohne Dämmwolle
 ■ Gegenüberliegender Einbau möglich
 ■ Nachträgliche Installation möglich Info-Video
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vorbeugend aktiv

Brandschutz 
kann Leben retten
Jahr für Jahr richten im Schnitt 200.000 Brände allein 
in Deutschland Schäden in Milliardenhöhe an. Dabei 
werden rund 60.000 Menschen verletzt, 10%  davon 
lebensbedrohlich. 600 Menschen sterben jährlich an 
den Folgen eines Brandes.

Anspruch und Vorgaben im Bereich des Brand-
schutzes sind in den letzten Jahren stetig gestiegen 
und ruhen im wesentlichen auf den vier Säulen  
(Abb. 2):

 ■ Baulicher Brandschutz
 ■ Anlagentechnischer Brandschutz
 ■ Betrieblich-organisatorischer Brandschutz
 ■ Abwehrender Brandschutz

Abb. 2: Säulen des Brandschutz

Baulicher Brandschutz
Anforderungen an Statik und räumliche Aufteilung 
des Gebäudes sowie die Wahl von Materialien und 
Konstruktionsarten. 

 ■ Flucht- und Rettungswege
 ■ Feuerhemmende / Feuerbeständige Materialien
 ■ Elektrotechnische Brandschutzsysteme

Anlagentechnischer Brandschutz
Systeme, die Brandrisiken minimieren, Flucht- und 
Rettungswege sichern sowie wesentliche Funktionen 
aufrechterhalten. 

 ■ Brandmeldeanlagen
 ■ Sicherheitsbeleuchtungsanlagen
 ■ Löschanlagen
 ■ Feuerschutzabschlüsse

Betrieblich-organisatorischer 
Brandschutz
Maßnahmen und Abläufe, die im Brandfall die Gefahr für 
Personal, ortsunkundige Personen und Rettungskräfte 
minimieren. 

 ■ Fluchtwegpläne
 ■ Leitsysteme
 ■ Brandschutzordnung
 ■ Verhaltensanweisungen im Brandfall
 ■ Übungen

Abwehrender Brandschutz
Maßnahmen, die unternommen werden, wenn der 
vorbeugende Brandschutz in weiten Teilen nicht greifen 
konnte. Die Begriffe Retten, Löschen, Bergen und 
Schützen erläutern die Maßnahmen und Aufgaben des 
abwehrenden Brandschutzes.

 ■ Freiwillige Feuerwehr
 ■ Öffentliche Berufsfeuerwehr
 ■ Werks- / Betriebsfeuerwehr

Brandschutzdosen

Brandschutzsysteme
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Brandschutz und die Elektroinstallation
Um entsprechende Vorgaben zu erfüllen ist es nötig, dass eine große Anzahl an Gewerken bei einem Bauvorhaben 
zusammenarbeiten und ihre Umsetzungen aufeinander abgestimmt sind. Rohbau, Sanitär, Klimatechnik, Trocken-
bau oder Elektroinstallation: Alle tragen ihren Teil dazu bei, dass das Gesamtkonzept schlüssig ist und das System 
funktioniert. Der Bereich der Elektroinstallation ist hierbei besonders gefordert. 

1. Elektrizität ist statistisch gesehen eine der Hauptbrandursachen (Abb. 3). 
2. Elektroinstallationen nehmen Einfluss auf alle drei Schutzziele (Abb. 1 Seite 54) des baulichen Brandschutzes.
3. Die Wahl der richtigen Produkte bei der Elektroinstallation hilft dabei, die drei Brandgefahren (Feuer, Rauch, 

korrosive Gase) einzudämmen und deutlich zu reduzieren. 

Bei einem Brand unterscheidet der Fachmann zwischen den drei folgenden Brandgefahren:
 

 ■ Feuer - Bei einem Brand muss zunächst die Ausbreitung verhindert werden und im zweiten Schritt wird dieser 
zum Erliegen gebracht.

 ■ Rauch - Beim Verbrennungsprozess der meisten Materialien entstehen giftige Gase und Rußpartikel, die zum 
einen gesundheitsschädlich oder gar lebensbedrohlich sind und zum anderen die Lösch- und Rettungsarbeiten 
erheblich erschweren können. 

 ■ Korrosive Gase - Einige Materialien erzeugen bei Verbrennung nicht nur hinderliche und ungesunde Rauch-
gase, sondern auch andere stark reaktive chemische Verbindungen, die eine zusätzliche Gefahr darstellen 
sowie starke Sach- und Naturschäden nach sich ziehen. Verbrennendes PVC erzeugt beispielsweise Chlorgas, 
welches in Verbindung mit Löschwasser Salzsäure bildet. Diese kann dann in erheblichem Maße die verbliebene 
Bausubstanz schädigen oder gar ins Grundwasser gelangen.   

Bei einem Brand geht die größte Gefahr, gerade für Personen, demnach oft nicht vom Feuer selbst aus. So sterben 
95% aller Brandopfer durch Rauchvergiftung und das oftmals im Schlaf, da hier der Geruchssinn des Menschen 
nicht aktiv ist. Halogenfreie Bau- und Werkstoffe sind zwar bislang nicht vorrgeschrieben tragen aber erheblich 
zum vorsorglichen Brandschutz bei, da sie im Brandfall zu einer wesentlich geringeren Rauchentwicklung führen 
und die Gefahr der korrosiven Brandgase reduzieren. 
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6
7

8 9 10

1) Elektrizität 33%
2) Unbekannt / Sonstige 20,7%
3) Menschliches Fehlverhalten 17%
4) Überhitzung 9%
5) Brandstiftung 9%
6)	 Offenes	Feuer	4%
7) Feuergefährliche Arbeiten 3%
8) Selbstentzündung 2%
9) Explosion 2%
10) Blitzschlag 0,3%

Abb. 3: Brandursachen 

95% der Brandopfer sterben 
infolge von Rauchvergiftung

Brandschutzdosen

Brandschutzsysteme
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Typ GTDBS2700- GTDBS3700-

Ausführung Gerätedose Geräte-Verbindungsdose

VE / UK / PL 10 / 250 / 4.000 10 / 200 / 3.200

Fräsloch Ø 68 mm Ø 68 mm

Plattenstärke 5 - 40 mm 5 - 40 mm

Tiefe 50 mm 62 mm

max. Leiterquerschnitt 2,5 mm2 2,5 mm2

Material   PP / TPE-S PP / TPE-S

Leitungseinführung 3 x 1,52 2 2

5 x 1,52 / 3 x 2,52 2 2

Rohreinführung 2 x ≤ M25 2 x ≤ M25

Zubehör je VE inkl. 5 x E105HF je VE inkl. 5 x E105HF

Brandschutzdosen mit Durchstoßmembran, luftdicht
850 BS

Art. BS2700 BS3700

2 x ≤ M25 2 x ≤ M25

4 x ≤ Ø 
14,4 mm

4 x ≤ Ø 
14,4 mm

Geprüfte Installationszonen Belegung Rohr- und Leitungseinführungen

gedämmt ungedämmt

vor dem Brand im Brandfall

 ■ Bei Erreichen der kritischen Temperatur reagiert die 
Dose und bildet eine Dämmschicht aus.

 ■ Der Innenraum der Dose wird dabei definiert von 
innen nach außen geschlossen. 

 ■ Die Dose bleibt entsprechend der Feuerwiderstands-
klasse formstabil. 

Wirkungsweise der Brandschutzdose

Brandschutzsysteme

Brandschutzdosen

https://www.schrack.at/shop/installation-montage/brandschutzsysteme-brandschutzschalter-afdd/brandschutzsysteme/hw-geraetedose-bs2700-oe-68mm-mit-leitungs-rohreinfuehrung-gtdbs2700.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/brandschutzsysteme-brandschutzschalter-afdd/brandschutzsysteme/hw-geraete-verbindungsdose-bs3700-oe-68mm-leitungs-rohreinf-gtdbs3700.html
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Typ GTDBS115-- GTDBS117-- GTDBS118--

Ausführung Gerätedose Geräte-Verbindungsdose doppelte Geräte-Verbindungsdose

VE / UK / PL 12 / 192 / 3.744 12 / 192 / 3.744 6 / 96 / 1.584

Fräsloch Ø 74 mm Ø 74 mm 2 x Ø 74 mm

Plattenstärke 25 - 40 mm 25 - 40 mm 25 - 40 mm

Tiefe 45 mm 54 mm 54 mm

max. Leiterquerschnitt 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2

Material   SAFE 90 SAFE 90 SAFE 90

Leitungseinführung 2 bis Ø 14,4 mm 2 bis Ø 11,6 mm 4 bis Ø 11,6 mm

Rohreinführung M20 - 4 -

Typ GTDBS112-- GTDBS1122-

Ausführung Deckel 1-fach Deckel 2-fach

VE / UK / PL 10 / 100 / 9.000 5 / 20 / 4.800

Material   SAFE 90 SAFE 90

960 BS

Die innovative Technik reagiert bei Feuer und Hitze unmittelbar und verhindert effektiv die Ausbreitung von Feuer. Sie lässt 
das Material im Inneren der Dose aufschäumen und verschließt somit die Installationsöffnung vollständig. 

Auf diese Weise garantieren unsere Brandschutzdosen einen wirksamen Brandschutz und sichern den Funktionserhalt der 
Brandschutzwände für mindestens 90 Minuten. Und das bei einer denkbar einfachen Montage, die sogar einen gegen-
überliegenden Einbau und die nachträgliche Installation zulässt.

 ■ Mit Feuerwiderstandsklasse EI90
 ■ ETA-15/0598
 ■ DIBt Z-19.21-2224
 ■ Nachträglicher und gegenüberliegender  

Einbau möglich
 ■ Die Installationsdosen erfüllen die 

Schallschutzanforderungen
 ■ Halogenfrei
 ■ Material: hochfester, temperaturbeständiger  

Spezialkunststoff „SAFE 90“
 ■ Bis zu 5 Dosen anreihbar

Bitte vor Einbau die Verwendung mit der zuständigen oberen Bauaufsichtsbehörde und dem Brandschutzbeauftragten abstimmen.

Brandschutzdosen Fräsloch Ø 74 mm

Brandschutzsysteme

Brandschutzdosen

https://www.schrack.at/shop/installation-montage/brandschutzsysteme-brandschutzschalter-afdd/brandschutzsysteme/brandschutzdose-flach-tiefe-45mm-d-74mm-gtdbs115.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/brandschutzsysteme-brandschutzschalter-afdd/brandschutzsysteme/brandschutzdose-tief-54mm-d-74mm-gtdbs117.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/brandschutzsysteme-brandschutzschalter-afdd/brandschutzsysteme/brandschutzdose-doppelt-54mm-tief-2xd-74mm-gtdbs118.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/brandschutzsysteme-brandschutzschalter-afdd/brandschutzsysteme/deckel-fuer-brandschutzdose-1-fach-gtdbs112.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/brandschutzsysteme-brandschutzschalter-afdd/brandschutzsysteme/deckel-fuer-brandschutzdose-2-fach-gtdbs1122.html
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Brandschutzmanschetten

Zulassung ETA-13/0792
Feuerwiderstandsklasse EI 120 
Wanddurchführung: Zwei Brandschutzmanschetten 
Deckendurchführung: Deckenunterseitig eine Brandschutzmanschette

Durchführung von:
 ■ Elektroinstallationsrohren (Herstellerangaben siehe Zulassung), wahlweise unbelegt oder 

belegt, hierbei Kabeldurchmesser max. 21 mm
 ■ Einzelrohr bis max. 63 mm Außendurchmesser
 ■ Im Bündel bis max. 125 mm Außendurchmesser

 ■ Elektroinstallationsrohre, die mit Kabeln belegt sind und unbelegte Elektroinstallationsrohre dürfen nicht mit einer gemeinsamen 
Rohrmanschette ausgestattet werden.

 ■ Geringer Platzbedarf durch niedrige Aufbauhöhe
 ■ Zugelassen für leichte Trennwände
 ■ Verschluss der Restöffnung mit handelsüblichen Materialien möglich, z. B. Beton, Zementmörtel, Gipsputz
 ■ Einsatz bei bereits verlegten Rohren durch einfache Verschlusstechnik möglich
 ■ Manschettengehäuse dürfen bei Deckenmontage aneinander grenzen (Nullabstand)
 ■ Elektroinstallationsrohre wahlweise belegt oder unbelegt (somit sind Reserven zur späteren Nachinstallation gegeben)

Brandschutzmanschette für Elektroinstallationsrohr gemäß ETA-13/0792
und Rohrabschottung gemäß ETA-13/0922 und ab Z - Z-19.17-2125

Typ GTDBSMS63- GTDBSMS75- GTDBSMS90- GTDBSMS110 GTDBSMS125

Ausführung Brandschutzmanschette Brandschutzmanschette Brandschutzmanschette Brandschutzmanschette Brandschutzmanschette

VE / UK / PL 1 / 10 / 850 1 / 10 / 800 1 / 10 / 400 1 / 10 / 350 1 / 10 / 220

Maße Außen / Innen Ø 94 mm / Ø 67 mm Ø 106 mm / Ø 79 mm Ø 132 mm / Ø 94 mm Ø 155 mm / Ø 114 mm Ø 172 mm / Ø 129 mm

Aufbauhöhe 26 mm 26 mm 27 mm 27 mm 40 mm

Anzahl Blechlaschen 4 4 4 4 4

Typ GTDBSMS140 GTDBSMS160 GTDBSMS180 GTDBSMS200

Ausführung Brandschutzmanschette Brandschutzmanschette Brandschutzmanschette Brandschutzmanschette

VE / UK / PL 1 / 5 / 150 1 / 5 / 150 1 / 5 / 80 1 / 5 / 70

Maße Außen / Innen Ø 200 mm / Ø 144 mm Ø 220 mm / Ø 164 mm Ø 264 mm / Ø 184 mm Ø 284 mm / Ø 204 mm

Aufbauhöhe 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm

Anzahl Blechlaschen 6 6 8 8

Typ GTDBSMS32- GTDBSMS40- GTDBSMS50-

Ausführung Brandschutzmanschette Brandschutzmanschette Brandschutzmanschette

VE / UK / PL 1 / 10 / 2.000 1 / 10 / 1.800 1 / 10 / 1.500

Maße Außen / Innen Ø 50 mm / Ø 36 mm Ø 58 mm / Ø 44 mm Ø 68 mm / Ø 54 mm

Aufbauhöhe 26 mm 26 mm 26 mm

Anzahl Blechlaschen 2 2 2

BS

BS Brandschutzmanschette für Rohrabschottung gemäß ETA-13/0922  
und ab Z - Z-19.17-2125

https://www.schrack.at/shop/installation-montage/brandschutzsysteme-brandschutzschalter-afdd/brandschutzsysteme/brandschutzmanschette-groesse-63-gtdbsms63.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/brandschutzsysteme-brandschutzschalter-afdd/brandschutzsysteme/brandschutzmanschette-groesse-75-gtdbsms75.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/brandschutzsysteme-brandschutzschalter-afdd/brandschutzsysteme/brandschutzmanschette-groesse-90-gtdbsms90.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/brandschutzsysteme-brandschutzschalter-afdd/brandschutzsysteme/brandschutzmanschette-groesse-110-gtdbsms110.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/brandschutzsysteme-brandschutzschalter-afdd/brandschutzsysteme/brandschutzmanschette-groesse-125-gtdbsms125.html?q=GTDBSMS125
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/brandschutzsysteme-brandschutzschalter-afdd/brandschutzsysteme/brandschutzmanschette-groesse-32-gtdbsms32.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/brandschutzsysteme-brandschutzschalter-afdd/brandschutzsysteme/brandschutzmanschette-groesse-40-gtdbsms40.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/brandschutzsysteme-brandschutzschalter-afdd/brandschutzsysteme/brandschutzmanschette-groesse-50-gtdbsms50.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/brandschutzsysteme-brandschutzschalter-afdd/brandschutzsysteme/brandschutzmanschette-groesse-140-gtdbsms140.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/brandschutzsysteme-brandschutzschalter-afdd/brandschutzsysteme/brandschutzmanschette-groesse-160-gtdbsms160.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/brandschutzsysteme-brandschutzschalter-afdd/brandschutzsysteme/brandschutzmanschette-groesse-180-gtdbsms180.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/brandschutzsysteme-brandschutzschalter-afdd/brandschutzsysteme/brandschutzmanschette-groesse-200-gtdbsms200.html
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Brandschutzmanschetten

Anwendungsbereich

Montagehinweis gemäß ETA-13/0792
Brandschutzschotte von f-tronic® dürfen in Massivwände, Massivdecken und leichte Trennwände gemäß oben aufgeführter 
Tabelle eingebaut werden. 

Verarbeitung

Die Wand muss eine Mindestdicke von 100 mm aufweisen und aus Holz- oder Stahlständern, die auf beiden Seiten mit 
mindestens 2 Lagen 12,5 mm dicken Platten bekleidet sind, bestehen. Bei Holzständerwänden muss ein Mindestabstand 
von 100 mm von der Abschottung zu jedem Steher bestehen und der Hohlraum zwischen Steher und Abschottung muss 
mit mindestens 100 mm Isolierung der Klasse A1 oder A2 (gemäß EN-13501-1) verschlossen sein. Die Isolierung muss 
eine Mindestrohrdichte von 85-115 kg/m3 (gemäß EN 1363-1) vorweisen. 

Grundsätze für den Einbau:
Bei Wänden ist pro Seite jeweils eine Manschette zu setzen, bei Decken nur eine, unterhalb der Decke. Die 
Elektroinstallationsrohre können einzeln oder zu einem Bündel zusammengefasst durch die Abschottung laufen. Das 
Bündel darf bei mindestens 100 mm dicken Wänden bzw. bei mindestens 150 mm dicken Massivdecken einen max. 
Durchmesser von 125 mm aufweisen. Die Elektroinstallationsrohre dürfen einen Einzelaußendurchmesser von max. 63 mm 
aufweisen, die hindurch geführten Kabel dürfen einen max. Außendurchmesser von 21 mm nicht überschreiten. Es ist die 
zum jeweiligen Leerrohrbündel passende kleinste Brandschutzmanschette vom Typ f-tronic® BSMS auszuwählen.
Die Mindestlänge der Elektroinstallationsrohre muss auf beiden Seiten der Wand- / Decke 200 mm, gemessen von der 
Wand / Decken - Oberfläche, betragen. 
Alle Restöffnungen um das Leerrohrbündel in Wänden oder Decken müssen mit Beton, Zementmörtel oder Gips verfüllt 
werden. Die Zwickel zwischen den einzelnen Leerrohren müssen nicht verfüllt werden. Manschette an der Wand bzw. 
Decke mit Brandschutz nachgewiesenen Dübeln befestigen.

Die Befestigung der Brandschutzmanschette an leichten Trennwänden muss mittels durchgehender Gewindestangen M6 
oder M8 erfolgen. Es dürfen bei Decken mehrere Manschetten mit Nullabstand nebeneinander verlegt werden. Die Enden der 
Elektro-Leerrohre sind aus Rauchschutzgründen mit Dämmschichtbildner mindestens 20 mm tief zu verfüllen.

Bei Einbau der Kabelabschottung in Wänden sind die ersten Halterungen (Unterstützungen) der Kabel beidseitig der Wand 
in einem Abstand ≤ 450 mm anzuordnen, oberhalb von Decken ≤ 420 mm. Der Feuerwiderstand der Tragkonstruktion 
muss dem Anwendungsfall entsprechen.

Anwendungsbereich gemäß ETA-13/0792

Bezeichnung Wand Leichtbauwand Decke

Bauteilstärke ≥ 100 mm ≥ 94 mm ≥ 150 mm

Maximale Abmessung der abzuschotten-
den Bündel aus Elektroinstallationsrohren ≤ 125 mm ≤ 125 mm ≤ 125 mm

Elektroinstallationsrohre Ø 16 bis Ø 63 mm Ø 16 bis Ø 63 mm Ø 16 bis Ø 63 mm

Maximaler Außendurchmesser der zu ver-
wendenden Manschette ≤ 125 mm ≤ 125 mm ≤ 125 mm

Abstand zu anderen Kabel-/Rohrabschottungen 200 mm 200 mm 200 mm

Abstand zu anderen Öffnungen oder Einbauten 200 mm 200 mm 200 mm
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Befestigungssystem mit Funktionserhalt

Schnell und einfach montiert

Bohren Säubern Einschlagen Fertig

Funktioniert – auch wenn's brenzlig wird

Das Thema Brandschutz ist aktueller denn je. Gerade bei öffentlichen Gebäuden und  Unternehmen, wie auch in 
privaten Haushalten gibt es dazu ständig Neuerungen.

Funktionserhalt ist dabei ein wichtiger Bestandteil, da im Brandfall Sicherheitssysteme wie Brandmeldeanlagen, 
Notbeleuchtung, Sprinkleranlage u.ä., lange genug mit Strom versorgt werden müssen. 

Mit unserem Befestigungssystem, bestehend aus Kabelsammelhalter und Dübel, platzieren wir von f-tronic® die 
ersten Produkte im Bereich des Funktionserhalts. Unser System erfüllt die Anforderungen an Funktionserhalt der 
Klasse E 30 bis E 90, welches durch ein „Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis" AbP bestätigt ist. Durch das 
innovative Dübelsystem ist eine Montage ohne Werkzeugwechsel möglich.

Befestigungssystem 
mit Funktionserhalt
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Befestigungssystem mit Funktionserhalt

 ■ Befestigung in Beton
 ■ Feuerwiderstandsklasse R 30 - R 120
 ■ Befestigung demontierbar
 ■ Zur Befestigung von Sammelhalter KSM15/30
 ■ Einfacher Setzvorgang: bohren - einschlagen - fertig!
 ■ Kein Werkzeugwechsel notwendig
 ■ Weitere Details entnehmen Sie bitte der ETA-04/0026

Set besteht aus 200 Dübeln und einem Bundbohrer.

Europäische Technische Zulassung
Option 6  

ETA-04/0026

FE

Werkzeug für Kabelsammelhalter mit Funktionserhalt

Dübel für Sammelhalter

Typ GTDSWMSM50 GTDSDS1---

Ausführung Setzwerkzeug lang für KDM2 Bundbohrer

VE / UK / PL 1 / - / - 1 / - / -

notwendig Bohrhammer Bohrhammer

Material   Metall Metall

Typ GTDKDM2SET

Ausführung Dübel + Bundbohrer-
für Sammelhalter

VE / UK / PL 1 / 10 / -

Material   Metall

 ■ Allgemeines bauaufsicht Prüfzeugnis (AbP)
 ■ Geprüfte Kabelhersteller:  

Dätwyler, Eupen und Studer
 ■ Ebenfalls geeignet für die Montage oberhalb 

abgehängter Zwischendecken gemäß MLAR
 ■ Keine Brandlast
 ■ Für Wand- und Deckenmontage 
 ■ Einfacher Schnappverschluss
 ■ Funktionserhalt E 30 - E 90
 ■ Befestigungsabstände à ≤ 0,5 / 0,6 m
 ■ Weitere Details entnehmen Sie bitte der 

brandschutztechnischen Bewertung

FEKabelsammelhalter mit Funktionserhalt

Typ GTDKSM15-- GTDKSM30--

Ausführung Kabelsammelhalter Kabelsammelhalter

VE / UK / PL 50 / 50 / - 25 / 25 / -

max. Leiterquerschnitt 16 mm2 16 mm2

Material   Metall Metall

Fassungsvermögen bis 15 x 3 x 1,5 mm2 (NYM) bis 30 x 3 x 1,5 mm2 (NYM)

https://www.schrack.at/shop/installation-montage/cms-cable-management-system/funktionserhalt/set-duebel-bundbohrer-fuer-sammelhalter-gtdkdm2set.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/cms-cable-management-system/funktionserhalt/setzwerkzeug-lang-fuer-kdm2-gtdswmsm50.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/cms-cable-management-system/funktionserhalt/bundbohrer-gtdsds1.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/cms-cable-management-system/funktionserhalt/kabelsammelhalter-mit-funktionserhalt-fuer-15-kabel-gtdksm15.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/cms-cable-management-system/funktionserhalt/kabelsammelhalter-mit-funktionserhalt-fuer-30-kabel-gtdksm30.html


Alle TIE-Systemelemente werden in zwei Basisgrößen geliefert: 100–140 mm sowie 160–200 mm Dämmstärke.  
Auf Anfrage Sondergrößen 220–240 mm und 260–300 mm  Dämmstärke verfügbar.

Die Kosten-Sparer!

TIE-Systeme

TIE-Systeme
Thermisch isolierte Elektrosysteme

TIE-Systeme sind neu entwickelte, richtungsweisende Elektroinstallationselemente für eine homogene, wärme-
brückenfreie Kompaktfassade eines Gebäudes. Die Systemelemente bestehen aus einem eingeschäumten, fest 
 integrierten Elektroelement, wie z. B. einer Gerätedose oder einem Geräteträger sowie einer hochisolierenden Hülle 
in Form eines rechteckigen Blocks, der aus PU-Schaum, EPS und Neopor® besteht.

Ganz gleich ob Gerätedose oder Geräteträger, alle Bestandteile sind bereits gebrauchsfertig isoliert und können zeit-
sparend montiert werden. TIE-Systemelemente zeichnen sich darüber hinaus durch eine großzügige Montagefläche 
und hohe Stabilität für unterschiedlichste elektrotechnische Anwendungen aus.

Die Zusammenstellung der Wärmedämmfähigkeit finden Sie auf Seite 188

Alle TIE-Systemelemente werden in zwei Basisgrößen geliefert: 
100–140 mm sowie 160–200 mm Dämmstärke.  
Auf Anfrage Sondergrößen 220–240 mm und 260–300 mm 
 Dämmstärke verfügbar.
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TIE Abzweigkasten .............................................................................. 79
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Geräteträger für WDVS / TIE

WDVS / TIE 73

64 WDVS / TIE



TIE-Systeme
Thermisch isolierte Elektrosysteme

TIE-Systeme sind neu entwickelte, richtungsweisende Elektroinstallationselemente für eine homogene, wärme-
brückenfreie Kompaktfassade eines Gebäudes. Die Systemelemente bestehen aus einem eingeschäumten, fest 
 integrierten Elektroelement, wie z. B. einer Gerätedose oder einem Geräteträger sowie einer hochisolierenden Hülle 
in Form eines rechteckigen Blocks, der aus PU-Schaum, EPS und Neopor® besteht.

Ganz gleich ob Gerätedose oder Geräteträger, alle Bestandteile sind bereits gebrauchsfertig isoliert und können zeit-
sparend montiert werden. TIE-Systemelemente zeichnen sich darüber hinaus durch eine großzügige Montagefläche 
und hohe Stabilität für unterschiedlichste elektrotechnische Anwendungen aus.

Geräteträger für WDVS / TIE
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TIE-Systeme

WDVS / TIE

TIE-Systeme zu Wettbewerbsprodukten – der Vergleich

 ■ TIE-Systemelemente bestehen aus den gleichen Dämmmaterialien wie die Fassadendämmung 

 ■ Alle TIE-Systemelemente haben die gleiche Dämmstärke und gleiche Dämmqualität wie die Fassaden dämmung 

 ■ Alle TIE-Systemelemente zeichnen sich durch eine großzügige Montagefläche und hohe Stabilität für unter-
schiedlichste Elektroinstallationen an der gedämmten Fassade aus. An den TIE-Systemelementen können z. B. 
Elektroschalter, Steckdosen, Leuchten, Bewegungsmelder, Windmesser, Kameras, Alarmanlagen, Scheinwerfer 
und Satellitenspiegel angebracht werden

Installationsfreundlichkeit

Verarbeitungssicherheit

Erreichbare Installationsqualität

Isolations- und Dämmleistung

Stabilität an der Fassade

1 2 3 4 5 6

Bewertung = Anwendungs-, Produkt- und Produktleistungsqualität 1 = ungenügend, 6 = Bestwert  = TIE-Systemelement     = andere Produkte

TIE-Systeme 
Während die Fassade selbst einen hohen Dämmwert erreicht, ergeben sich an Bereichen mit Elektro installationen 
häufig Wärmebrücken. Dort bilden sich schon nach kurzer Zeit Kondensat und Schimmel. Bei den TIE-Systemen 
sind die Installationselemente in gleichen Dämmmaterialien wie die der Dämmung fest integriert und weisen 
die gleiche Dämmstärke auf – das bedeutet durchgehend gleiche Dämmqualität und ein unterbrechungsfreies 
Wärmedämmverbundsystem (WDVS).

Herkömmliche Elektro-Installationselemente, wie sie bisher an Kompaktfassaden angebracht werden, ent sprechen 
nur bedingt den Anforderungen an ein unterbrechungsfreies Wärmedämmverbundsystem (WDVS). Selbst wenn 
solche Bauelemente als „wärmebrückenfrei“ beschrieben sind, genügen sie nicht den aktuellen Dämmvorschriften 
im Systemverbund von gleichen Materialien.

Alle TIE-Systemelemente haben eine rechteckige und rechtwinklige, klare Form. Dadurch kann der Fassadenbauer 
seine Dämm platten rund um die bereits vom Elektroinstallateur angebrachten TIE- Elemente leicht ohne jeglichen 
Zwischenraum anbringen. 
Die An passung des einzelnen Installationselementes an die Dämmstärke der Fassade ist durch die abnehmbaren 
Trennplatten ohne großen Aufwand möglich. 
In allen Systemelementen sind unsere bekannten Geräteeinbaudosen eingearbeitet. Alle Systemelemente sind 
mit einer Dämmstärke von jeweils 100–140 mm und 160–200 mm lieferbar (auf Anfrage 220–260 und 260–
300 mm). Die TIE-Systemelemente werden mit dem speziellen Hybridkleber an der Fassadenwand angebracht; der 
Universalgerätehalter für Geräte bis 80 kg wird zusätzlich mit den beiliegenden Universal-Rahmendübeln an der 
Fassade befestigt.

Die thermisch isolierten Elektro-Systeme sind zur Zeit die effizientesten Elektroinstallationselemente für eine gedämmte 
Fassade. TIE-Systemelemente sind absolut wärmebrückenfrei, sie bestehen aus dem gleichen Dämmmaterial 
wie das der Gesamtfassadendämmung. Werden sämtliche Elektroinstallationen mit den TIE- Systemelementen 
fachgerecht durchgeführt so gibt es dadurch an der Fassade keine Verfärbungen bzw. keine Kondenswasserbildung 
und somit auch keinen Pilzbefall. Fachgerecht installierte TIE-Systemelemente erlauben eine Systemgarantie im 
Dämmverbund einer Gebäudehülle. 

NEU: Auf Anfrage lieferbar bis 300 mm Dämmstärke!
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TIE-Systeme

WDVS / TIE

Aufbau eines TIE-Systemelementes

1   Dämmstärken lieferbar von 100–140 mm und  
von 160–200 mm (auf Anfrage 220–240 und  
260–300 mm), Dämmstärkenanpassung über 
 einzeln  abtrennbare 20 mm-Platten

2   Dämmmaterial Neopor® 15 mit erhöhter Dämm-
eigenschaft zum Ausgleich des Dämmverlustes 
durch die Gerätedose

3   Dämmmaterial Polyurethan  
(2-Komponenten- Hartschaumstoff)

4   Gerätedose, Abzweigkasten oder Universal- 
Geräteträger fest integriert

5   Vorgebohrte Leitungsdurchführung Ø 10 mm

6   Installationsfähiges Material,  
das z. B. Spax- Schrauben hält

7   Dämmmaterial EPS 20 weiß

Vorteile im Überblick
 ■ Große Zeit- und Kostenersparnis
 ■ Schnelle und einfache  Montage
 ■ Keine zusätzlichen Abdicht- und Dämmarbeiten 
erforderlich

 ■ Vielfältige Befestigungsmöglichkeiten
 ■ Mit Eckelement und Geräte trägern bis 80 kg 
 Tragkraft

 ■ Homogene, wärmebrückenfreie Kompaktfassade
 ■ Hohe Eigen- und Gesamtstabilität
 ■ Keine Verfärbungen und Kondenswasserbildung  
an der Fassade, keine Schimmel- und Algenbildung

 ■ Völlige Integration in die Fassade
 ■ 20 mm-Platten abtrennbar

TIE-Systeme

WDVS / TIE

Aufbau eines TIE-Systemelementes

1   Dämmstärken lieferbar von 100–140 mm und  
von 160–200 mm (auf Anfrage 220–240 und  
260–300 mm), Dämmstärkenanpassung über 
 einzeln  abtrennbare 20 mm-Platten

2   Dämmmaterial Neopor® 15 mit erhöhter Dämm-
eigenschaft zum Ausgleich des Dämmverlustes 
durch die Gerätedose

3   Dämmmaterial Polyurethan  
(2-Komponenten- Hartschaumstoff)

4   Gerätedose, Abzweigkasten oder Universal- 
Geräteträger fest integriert

5   Vorgebohrte Leitungsdurchführung Ø 10 mm

6   Installationsfähiges Material,  
das z. B. Spax- Schrauben hält

7   Dämmmaterial EPS 20 weiß

1

1

2

2

3

3

4

5

5

6

7

Vorteile im Überblick
 ■ Große Zeit- und Kostenersparnis
 ■ Schnelle und einfache  Montage
 ■ Keine zusätzlichen Abdicht- und Dämmarbeiten 
erforderlich

 ■ Vielfältige Befestigungsmöglichkeiten
 ■ Mit Eckelement und Geräte trägern bis 80 kg 
 Tragkraft

 ■ Homogene, wärmebrückenfreie Kompaktfassade
 ■ Hohe Eigen- und Gesamtstabilität
 ■ Keine Verfärbungen und Kondenswasserbildung  
an der Fassade, keine Schimmel- und Algenbildung

 ■ Völlige Integration in die Fassade
 ■ 20 mm-Platten abtrennbar
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TIE-Systeme
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Einfache und schnelle Montage

TIE-Systeme – für jede Anwendung das richtige Element 

TIE-Systemelemente sind die ideale Lösung für alle Elektroinstallationen an thermisch isolierten Gebäude fassaden 
wie z. B. Schalter und Steckdosen, Leuchten, Bewegungsmelder, Temperaturfühler, Windmesser,  Kameras, Alarm-
anlagen, Lautsprecher, Satellitenspiegel und Leuchtreklamen. 

Darüber hinaus zeichnen sich TIE-Systemelemente durch eine großzügige Montagefläche und hohe Stabilität für 
unterschiedlichste elektrotechnische Anwendungen aus. Als Vorteile überzeugen nicht nur die einfache und effiziente 
Montage der Elemente, auch das Anbringen der Dämmplatten rund um die rechteckigen TIE-System elemente in der 
Kompaktfassade ist schnell und unkompliziert. Die Bauform der TIE-Systemelemente ermöglicht eine problemlose 
Integration in das Wärmedämmverbundsystem (WDVS). 

TIE-Systeme

WDVS / TIE

Einfache und schnelle Montage

1.  Dämmstärke anpassen, d. h. 20 mm Dämmplatten  abtrennen.

3.  Installationsrohr mit Dichtstopfen winddicht verschließen  
(im Lieferumfang enthalten).

5.  Leitung in die vorgebohrte Durchführung stecken.

2.  Installationsrohr wandbündig abschneiden.

4.  TIE-Hybridkleber raupenförmig dünn (5–6 mm) auftragen.

6.  Element andrücken – Abbindung nach ca. 2 min.

TIE-Systeme – für jede Anwendung das richtige Element 

TIE-Systemelemente sind die ideale Lösung für alle Elektroinstallationen an thermisch isolierten Gebäude fassaden 
wie z. B. Schalter und Steckdosen, Leuchten, Bewegungsmelder, Temperaturfühler, Windmesser,  Kameras, Alarm-
anlagen, Lautsprecher, Satellitenspiegel und Leuchtreklamen. 

Darüber hinaus zeichnen sich TIE-Systemelemente durch eine großzügige Montagefläche und hohe Stabilität für 
unterschiedlichste elektrotechnische Anwendungen aus. Als Vorteile überzeugen nicht nur die einfache und effiziente 
Montage der Elemente, auch das Anbringen der Dämmplatten rund um die rechteckigen TIE-System elemente in der 
Kompaktfassade ist schnell und unkompliziert. Die Bauform der TIE-Systemelemente ermöglicht eine problemlose 
Integration in das Wärmedämmverbundsystem (WDVS). 

TIE-Systeme

77



70 WDVS / TIE

TIE-Systeme

►  Video

TIE 2.0 Thermofix Multifunktions-Gerätedose
Durch unser vollautomatisiertes Fertigungsverfahren und neue Werkzeuge sind die Elemente 
noch stabiler und vor allem unschlagbar im Preis.

 ■ Thermofix Gerätedose, 1-fach und Geräteträgerplatte bis 180 NM
 ■ Für EPS-Fassadendämmung mit Dämmstärke 80 – 200 mm
 ■ Systemteile mit fest integrierten Multifunktionsdosen für Steckdosen  
und Schalter nach DE-, CH- und FR-Norm

 ■ Im Lieferumfang enthalten: zusätzliche Geräteträgerplatte bis 12 kg belastbar bei direkter 
Wandmontage, verschraubbar mit Gerätedose sowie Rohrverschlussstücke M20 (E07) und 
M25 (E08)

 ■ Vorgebohrte Leitungsdurchführung Ø 10 mm
 ■ Material: PU

Artikel-Nr. Typ Ausführung H x B x T (mm) VE UK PL
GTDEPS20MU EPS20-MULTI für 80–200 mm Dämmung 184 x 184 x 205 1 12 192

Der PrEisbrecher!

TIE Gerätedosen, 1-fach
 ■ Für EPS-Fassadendämmung mit Dämmstärke: 100–300 mm
 ■ Systemteile mit fest integrierten Gerätedosen E 115 
 ■ Lieferumfang mit Rohrverschlussstücken M20 (E07) und M25 (E08)
 ■ Vorgebohrte Leitungsdurchführung Ø 10 mm
 ■ Material: PU

Artikel-Nr. Typ Ausführung Tiefe Dose (mm) H x B x T (mm) VE UK PL

GTDEPS1415 EPS14-115 für 100–140 mm  
Dämmung 47 194 x 194 x 145 1 48 192

GTDFPS2015 EPS20-115 für 160–200 mm  
Dämmung 47 194 x 194 x 205 1 48 192

Auf Anfrage EPS24-115* für 220–240 mm  
Dämmung 47 194 x 194 x 245 1 36 144

Auf Anfrage EPS30-115* für 260–300 mm  
Dämmung 47 194 x 194 x 305 1 36 144

*EPS24-115 und EPS30-115 auf Anfrage. Lieferzeit ca. 3 Wochen.

TIE Gerätedosen, 2-fach
 ■ Für EPS-Fassadendämmungen mit Dämmstärke: 100–300 mm
 ■ Systemteile mit fest integrierten Gerätedosen E 118 
 ■ Lieferumfang mit Rohrverschlussstücken M20 (E07) und M25 (E08)
 ■ Vorgebohrte Leitungsdurchführung Ø 10 mm
 ■ Material: PU

Artikel-Nr. Typ Ausführung Tiefe Dose (mm) H x B x T (mm) VE UK PL

GTDEPS1418 EPS14-118 für 100–140 mm 
Dämmung 47 194 x 194 x 145 1 48 192

GTDEPS2018 EPS20-118 für 160–200 mm 
Dämmung 47 194 x 194 x 205 1 48 192

Auf Anfrage EPS24-118* für 220–240 mm  
Dämmung 47 194 x 194 x 245 1 36 144

Auf Anfrage EPS30-118* für 260–300 mm  
Dämmung 47 194 x 194 x 305 1 36 144

*EPS24-118 und EPS30-118 auf Anfrage. Lieferzeit ca. 3 Wochen.

https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/fassadendosen/thermofix-geraetedose-fuer-80-200-mm-daemmung-gtdeps20mu.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/fassadendosen/tie-systeme-mit-1-fach-geraetedose-t-47mm-10-14cm-daemmung-gtdeps1415.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/fassadendosen/tie-systeme-mit-1-fach-geraetedose-t-47mm-16-20cm-daemmung-gtdfps2015.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/fassadendosen/tie-systeme-mit-2-fach-geraetedose-t-47mm-10-14cm-daemmung-gtdeps1418.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/fassadendosen/tie-systeme-mit-2-fach-geraetedose-t-47mm-16-20cm-daemmung-gtdeps2018.html
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TIE-Systeme

TIE Abzweigkasten
 ■ Für EPS-Fassadendämmungen mit Dämmstärke: 100–300 mm
 ■ Systemteile mit fest integriertem Abzweigkasten E 116, Abmaße 104 x 104 mm
 ■ Lieferumfang mit Rohrverschlussstücken M20 (E07) und M25 (E08)
 ■ Vorgebohrte Leitungsdurchführung Ø 10 mm
 ■ Material: PU

Artikel-Nr. Typ Ausführung H x B x T (mm) VE UK PL
GTDEPS1416 EPS14-116 für 100–140 mm Dämmung 194 x 194 x 145 1 48 192
GTDEPS2016 EPS20-116 für 160–200 mm Dämmung 194 x 194 x 205 1 48 192
Auf Anfrage EPS24-116* für 220–240 mm Dämmung 194 x 194 x 245 1 36 144
Auf Anfrage EPS30-116* für 260–300 mm Dämmung 194 x 194 x 305 1 36 144
*EPS24-116 und EPS30-116 auf Anfrage. Lieferzeit ca. 3 Wochen.

TIE Geräteträger, bis 20 kg
 ■ Für EPS-Fassadendämmungen mit Dämmstärke: 100–140 mm, 160–200 mm
 ■ Systemteil T20 belastbar für Anbauteile bis 20 kg 
 ■ Lieferumfang mit Rohrverschlussstücken M20 (E07) und M25 (E08)
 ■ Installationsfähige Montagefläche, Dichte 220 kg/m³, Größe 110 x 160 mm
 ■ Vorgebohrte Leitungsdurchführung Ø 10 mm
 ■ Trägerelement: Ø außen 85 mm
 ■ Material: PU

Artikel-Nr. Typ Ausführung Tiefe Träger (mm) H x B x T (mm) VE UK PL

GTDEPS1420 EPS14-T20 für 100–140 mm  
Dämmung 47 194 x 194 x 145 1 48 192

GTDEPS2020 EPS20-T20 für 160–200 mm  
Dämmung 47 194 x 194 x 205 1 48 192

Auf Anfrage EPS24-T20* für 220–240 mm  
Dämmung 47 194 x 194 x 245 1 36 144

Auf Anfrage EPS30-T20* für 260–300 mm  
Dämmung 47 194 x 194 x 305 1 36 144

*EPS24-T20 und EPS30-T20 auf Anfrage. Lieferzeit ca. 3 Wochen.

TIE Geräteträger, bis 80 kg
 ■ Für EPS-Fassadendämmungen mit Dämmstärke: 100–140 mm, 160–200 mm
 ■ Systemteil T80 belastbar für Anbauteile bis 80 kg, Befestigungsschrauben im Lieferumfang
 ■ Lieferumfang mit Rohrverschlussstücken M20 (E07) und M25 (E08), zwei Universal-Rahmen, 
Dübel mit Schrauben und U-Scheiben, zwei PU-Verschlussstopfen

 ■ Installationsfähige Montagefläche, Dichte 220 kg/m³, Größe 194 x 194 mm
 ■ Trägerelement: Ø außen 85 mm
 ■ Material: PU

Artikel-Nr. Typ Ausführung Tiefe Träger (mm) H x B x T (mm) VE UK PL

GTDEPS1480 EPS14-T80 für 100–140 mm 
Dämmung 47 250 x 250 x 145 1 24 96

GTDEPS2080 EPS20-T80 für 160–200 mm 
Dämmung 47 250 x 250 x 205 1 24 96

Auf Anfrage EPS24-T80* für 220–240 mm  
Dämmung 47 250 x 250 x 245 1 18 72

Auf Anfrage EPS30-T80* für 260–300 mm  
Dämmung 47 250 x 250 x 305 1 18 72

*EPS24-T80 und EPS30-T80 auf Anfrage. Lieferzeit ca. 3 Wochen.

https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/fassadendosen/tie-systeme-mit-abzweigdose-104x104mm-fuer-10-14cm-daemmung-gtdeps1416.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/fassadendosen/tie-systeme-mit-abzweigdose-104x104mm-fuer-16-20cm-daemmung-gtdeps2016.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/fassadendosen/tie-systeme-geraetetraeger-bis-20kg-fuer-10-14cm-daemmung-gtdeps1420.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/fassadendosen/tie-systeme-geraetetraeger-bis-20kg-fuer-16-20cm-daemmung-gtdeps2020.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/fassadendosen/tie-systeme-geraetetraeger-bis-80kg-fuer-10-14cm-daemmung-gtdeps1480.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/fassadendosen/tie-systeme-geraetetraeger-bis-80kg-fuer-16-20cm-daemmung-gtdeps2080.html
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TIE-Systeme

TIE Eckelemente
 ■ Für EPS-Fassadendämmungen mit Dämmstärke: 100–300 mm
 ■ Lieferumfang mit Rohrverschlussstücken M20 (E07) und M25 (E08)
 ■ Installationsfähige Montagefläche, Dichte 220 kg/m³, Größe 100 x 100 mm
 ■ Vorgefertigte Rohrdurchführung Ø 20 mm
 ■ Tragkraft bis 12 kg
 ■ Material: PU

Artikel-Nr. Typ Ausführung H x B x T (mm) VE UK PL

GTDESP14EK EPS14-ECK für 100–140 mm Dämmung,  
Geräteträger für Eckmontage 140 x 450 x 145 1 32 128

GTDESP20EK EPS20-ECK für 160–200 mm Dämmung, 
Geräteträger für Eckmontage 140 x 450 x 205 1 32 128

Auf Anfrage EPS24-ECK* für 220–240 mm Dämmung,  
Geräteträger für Eckmontage 140 x 450 x 245 1 17 68

Auf Anfrage EPS30-ECK* für 260–300 mm Dämmung, 
Geräteträger für Eckmontage 140 x 450 x 305 1 16 64

*EPS24-ECK und EPS30-ECK auf Anfrage. Lieferzeit ca. 3 Wochen

TIE Hybridkleber
 ■ Abbindezeit 1–2 Min.
 ■ Bereits nach 24 Std. ausgehärtet
 ■ Ausreichend für ca. 12 Systemelemente

Artikel-Nr. Typ Ausführung VE UK PL

GTD215KL-- 251-KL Hybridkleber, 310 ml 1 20 360

TIE Styrocutter
Das mobile Gerät für den schnellen Einsatz! Der professionelle Handschneider für Dämm- und 
Isolierplatten aus Styrodur, Styropor und Polystyrol-Hartschaum ist die ideale Ergänzung zu den 
großen Glühdrahtschneidegeräten.

 ■ Auslieferung inklusive Klinge und Zubehör im praktischen Koffer
 ■ 16-stufige Regulierung der Schnitttemperatur
 ■ Netzleitung 3 m lang mit Eurostecker

Artikel-Nr. Typ Ausführung VE UK PL

GTD253SC-- 253-SC TIE Styrocutter inkl. 200 mm Klinge  
im praktischen Koffer 1 1 500

GTD253SCEK 253-SC-EK Ersatzklinge 200 mm 1 1 5.000

https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/fassadendosen/tie-systeme-geraetetraeger-fuer-eckmontage-fuer-10-14cm-daemmung-gtdesp14ek.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/fassadendosen/tie-systeme-geraetetraeger-eckmontage-fuer-16-20cm-daemmung-gtdesp20ek.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/fassadendosen/tie-hybridkleber-310ml-gtd215kl.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/fassadendosen/tie-styrocutter-inkl-200mm-klinge-im-praktischen-koffer-gtd253sc.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/fassadendosen/ersatzklinge-200mm-gtd253scek.html
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Dämmstoffdübel
Zur nachträglichen Befestigung von Anbauteilen, wie z.B. Türklingeln, Lampen, Briefkästen, 
Fallrohre und Bewegungsmelder, in einem bestehenden WDVS.

 ■ Material: PA, recycelbar
 ■ eindrehbar mit einem 5mm Inbuss

Artikel-Nr. Typ Ausführung VE UK PL

GTDDSD50-- DSD50 Dämmstoffdübel Länge 50 mm,
Trägerplatte  Ø 28 mm 25 750 30.000

GTDDSD85-- DSD85 Dämmstoffdübel Länge 85 mm,
Trägerplatte  Ø 28 mm 25 400 19.200

TIE-Systeme Zubehör

TIE Befestigungswinkelset
Alternativ zur schnellen Klebemontage bieten wir jetzt auch noch die Befestigungswinkel mit 
Nagel- oder Schraubfixierung an.

 ■ Winkelset zur Nagel- oder Schraubfixierung
 ■ Material: Stahl

Artikel-Nr. Typ Ausführung VE UK PL
GTD252WK-- 252-WK TIE Befestigungswinkel, 2 Stück im Set 1 10 4.000

https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/fassadendosen/befestigungswinkel-fuer-tie-systeme-2-stueck-im-set-gtd252wk.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/fassadendosen/daemmstoffduebel-laenge-50mm-gtddsd50.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/installationsdosen-gehaeuse/fassadendosen/daemmstoffduebel-laenge-85mm-gtddsd85.html
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Das CMS von f-tronic®: BOHREN - STECKEN - STARK!

Einfach stark!

Cable Management System
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Schnell und einfach zu stecken,
schwer aus der Fassung zu bringen

CMS - Cable Management System

Das Werkzeug können Installateure jetzt stecken lassen. Denn die neuen f-tronic® CMS-Produkte werden ganz 
einfach per Hand fixiert. Wie das möglich ist? Dank eines einfachen Steck-Systems, das nichts anderes braucht als 
ein Ø 6 mm Loch und das für alle Befestigungssysteme. Ganz gleich ob Auf- oder Unterputz, für maximale Flexibilität.

Die Vorteile, die Ihnen die neuen CMS-Produkte „Made in Germany“ bieten: Eine denkbar einfache Handhabung ohne 
Werkzeugwechsel, eine enorme Zeitersparnis bei der Montage und eine unkomplizierte Verlegung und Befestigung. 
Man könnte auch sagen: Klemme auswählen, einstecken, fertig!

Das komplette Sortiment wird jeweils im wiederverschließbaren Beutel mit Originalitätsverschluss geliefert.

 ■ Arbeitszeit- und Kostenersparnis durch einfache und schnelle Installation
 ■ Sicherer Halt dank Auszugskräften bis zu 40 kg
 ■ UV-stabilisiert 
 ■ Halogenfrei 
 ■ Verarbeitungs Temperaturbereich -20°C - +84°C
 ■ Bis 750°C Glühdraht 
 ■ Alle Produkte jeweils im wiederverschließbaren Beutel
 ■ Für alle Produkte wird ein Bohrdurchmesser von 6 mm benötigt

Befestigungsmaterial

Cable Management System

  
  Die Kostenersparnis am Beispiel:
 - Eine Arbeitsstunde kostet im Schnitt mindestens 25-30€
 - Auf einer durchschnittlich großen Baustelle
   werden schnell über 10.000 Teile verbaut.
 - Zeitersparnis pro Teil: ca. 30 Sek.
 - Zeitersparnis durch das CMS ca. 100 Std. und
   somit eine sehr beachtliche Kostenersparnis
   von 2.500-3.000€ pro Baustelle
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Doppelsteckdübel
 ■ Zur einfachen Fixierung von zwei parallelen Kabel und Rohren
 ■ Im wiederverschließbaren Beutel mit Originalitätsverschluss
 ■ Für Bohrdurchmesser 6 mm
 ■ Material: PP, recycelbar

Artikel-Nr. Typ Ausführung Farbe VE UK PL

GTDCMS11-- CMS11 Doppelsteckdübel, Spannbereich 
4-12 mm für Kabel grau 200 2.000 128.000

GTDCMS12-- CMS12 Doppelsteckdübel, Spannbereich 
20-25 mm für Rohre grau 100 1.500 96.000

GTDCMS13-- CMS13 Doppelsteckdübel, Spannbereich 
25-32 mm für Rohre grau 100 1.000 64.000

Stecklaschen
 ■ Zur leichten Fixierung von Einzelleitungen, Leitungsbündeln und flexiblen Rohren
 ■ Alle Größen auch in Schwarz lieferbar
 ■ Im wiederverschließbaren Beutel mit Originalitätsverschluss
 ■ Für Bohrdurchmesser 6 mm
 ■ Material: PP, recycelbar

Artikel-Nr. Typ Ausführung Farbe VE UK PL
GTDCMS1--- CMS1 Stecklasche, Spannbereich 3-13 mm grau 200 3.000 192.000
GTDCMS1S-- CMS1S Stecklasche, Spannbereich 3-13 mm * schwarz 200 3.000 192.000
GTDCMS2--- CMS2 Stecklasche, Spannbereich 6-20 mm grau 200 2.000 128.000
GTDCMS2S-- CMS2S Stecklasche, Spannbereich 6-20 mm * schwarz 200 2.000 128.000
GTDCMS3--- CMS3 Stecklasche, Spannbereich 8-28 mm grau 100 1.500 96.000
GTDCMS3S-- CMS3S Stecklasche, Spannbereich 8-28 mm * schwarz 100 1.500 96.000
GTDCMS4--- CMS4 Stecklasche, Spannbereich 20-40 mm grau 100 1.000 64.000
GTDCMS4S-- CMS4S Stecklasche, Spannbereich 20-40 mm * schwarz 100 1.000 64.000

* UV-stabilisiert

Cable Management System

https://www.schrack.at/shop/installation-montage/cms-cable-management-system/stecklasche/stecklasche-spannbereich-3-13-mm-gtdcms1.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/cms-cable-management-system/stecklasche/stecklasche-spannbereich-3-13-mm-schwarz-gtdcms1s.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/cms-cable-management-system/stecklasche/stecklasche-spannbereich-6-20-mm-gtdcms2.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/cms-cable-management-system/stecklasche/stecklasche-spannbereich-6-20-mm-schwarz-gtdcms2s.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/cms-cable-management-system/stecklasche/stecklasche-spannbereich-8-28-mm-gtdcms3.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/cms-cable-management-system/stecklasche/stecklasche-spannbereich-8-28-mm-schwarz-gtdcms3s.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/cms-cable-management-system/stecklasche/stecklasche-spannbereich-20-40-mm-gtdcms4.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/cms-cable-management-system/stecklasche/stecklasche-spannbereich-20-40-mm-schwarz-gtdcms4s.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/cms-cable-management-system/steckduebel/doppelsteckduebel-spannbereich-4-12-mm-fuer-kabel-gtdcms11.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/cms-cable-management-system/steckduebel/doppelsteckduebel-spannbereich-20-25-mm-fuer-rohre-gtdcms12.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/cms-cable-management-system/klemmbuegel/doppelsteckduebel-spannbereich-25-32-mm-fuer-rohre-gtdcms13.html
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Neu!

Neu!

Sammelhalter
 ■ Zur Verlegung von Kabelbündeln
 ■ Universelle Befestigung mit Systemdübel CMS5-8 oder schraubbar
 ■ Typ CMS15 für Wand- und Deckenbefestigung
 ■ Für Bohrdurchmesser 6 mm
 ■ Material: PA6, recycelbar

Artikel-Nr. Typ Ausführung Farbe VE UK PL
GTDCMS15-- CMS15 Sammelhalter bis zu 15 Kabel grau 50 400 8.000
GTDCMS30-- CMS30 Sammelhalter bis zu 30 Kabel grau 25 250 5.000

Neu!

Klemmbügel
 ■ Zur trassenförmigen Verlegung von Kabeln
 ■ Mit Grifflippe zum einfachen Ein- bzw. Nachlegen von Kabeln
 ■ Im wiederverschließbaren Beutel mit Originalitätsverschluss
 ■ Für Bohrdurchmesser 6 mm
 ■ Material: PA6, recycelbar

Artikel-Nr. Typ Ausführung Farbe VE UK PL
GTDCMS9--- CMS9 Klemmbügel bis zu 10 Kabel grau 50 800 16.000
GTDCMS10-- CMS10 Klemmbügel bis zu 20 Kabel grau 50 600 12.000

Cable Management System

Neu!

https://www.schrack.at/shop/installation-montage/cms-cable-management-system/klemmbuegel/klemmbuegel-bis-zu-10-kabel-gtdcms9.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/cms-cable-management-system/klemmbuegel/klemmbuegel-bis-zu-20-kabel-gtdcms10.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/cms-cable-management-system/sammelhalter/sammelhalter-bis-zu-15-kabel-gtdcms15.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/cms-cable-management-system/sammelhalter/sammelhalter-bis-zu-30-kabel-gtdcms30.html
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Systemdübel
 ■ Zur Befestigung von Sammelhalter CMS15-30
 ■ Im wiederverschließbaren Beutel mit Originalitätsverschluss
 ■ Für Bohrdurchmesser 6 mm
 ■ Material: PA6, recycelbar

Artikel-Nr. Typ Ausführung Farbe VE UK PL
GTDCMS5--- CMS5 Systemdübel, Dübellänge 11mm grau 100 2.000 128.000
GTDCMS6--- CMS6 Systemdübel, Dübellänge 27mm grau 100 1.500 96.000
GTDCMS7--- CMS7 Systemdübel, Dübellänge 42mm grau 100 1.000 64.000
GTDCMS8--- CMS8 Systemdübel, Dübellänge 80mm grau 100 600 38.400

Neu!

Neu!

Sammelhalter
 ■ Montage mit oder ohne Universalhalter möglich
 ■ Mit Schnellverschluss zur einfachen und schnellen Belegung
 ■ Hohe Materialelastizität
 ■ Material: Polyamid, flammwidrig
 ■ Halogenfrei
 ■ Material: PA6, recycelbar

Artikel-Nr. Typ Ausführung VE UK PL
GTDKSH15-- KSH15 15 x NYM 3 x 1,5 mm2 50 400 8.000
GTDKSH30-- KSH30 30 x NYM 3 x 1,5 mm2 25 250 5.000
GTDKSH30B- KSH30B 30 x NYM 3 x 1,5 mm2, wandbündig 20 320 6.400
GTDKUH1--- UH1 Universalhalter für KSH15 und KSH30 50 3.000 48.000

https://www.schrack.at/shop/installation-montage/cms-cable-management-system/sammelhalter/sammelhalter-15-x-nym-3x1-5mm2-gtdksh15.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/cms-cable-management-system/sammelhalter/sammelhalter-30-x-nym-3x1-5mm2-gtdksh30.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/cms-cable-management-system/sammelhalter/sammelhalter-30-x-nym-3x1-5mm2-wandbuendig-gtdksh30b.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/cms-cable-management-system/sammelhalter/universalhalter-fuer-ksh15-und-ksh30-gtduh1.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/cms-cable-management-system/steckduebel/systemduebel-duebellaenge-11mm-gtdcms5.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/cms-cable-management-system/steckduebel/systemduebel-duebellaenge-27mm-gtdcms6.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/cms-cable-management-system/steckduebel/systemduebel-duebellaenge-42mm-gtdcms7.html?q=GTDCMS7---
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/cms-cable-management-system/steckduebel/systemduebel-duebellaenge-80mm-gtdcms8.html
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Mit der Erweiterung unseres Cabel Management Systems ergänzen wir unser hochwertiges Stecksystem zur Befesti-
gung von Rohren und Kabeln um die Produkte Einfachsteckdübel und Kabelbindersteckdübel. Somit bieten wir Ihnen 
eine Lösung für jede Befestigung.

Artikel-Nr. Typ Ausführung VE UK PL

GTDCMS17-- CMS17 Einfachsteckdübel für Rohr M16 - M20 100 1.000 64.000

GTDCMS18-- CMS18 Einfachsteckdübel für Rohr M20 - M25 100 1.000 64.000

Einfachsteckdübel

 ■ Bohrdurchmesser 6 mm
 ■ Im wiederverschließbaren Beutel mit Orginalitätsverschluss
 ■ Für Rohre von M16 - M25
 ■ Dübellänge 32 mm

Zur schnellen Befestigung von Rohren an Wänden und Decken.

Artikel-Nr. Typ Ausführung VE UK PL

GTDCMS21-- CMS21 Kabelbindersteckdübel 200 3.000 168.000

Kabelbindersteckdübel
 ■ Bohrdurchmesser 6 mm
 ■ Im wiederverschließbaren Beutel mit Orginalitätsverschluss 
 ■ Schnelle Befestigung von Kabelbindern bis 8,5 mm
 ■ Dübellänge 27 mm

Klemmbügel
 ■ Flache Ausführung für eine geringe Installationshöhe
 ■ Breite und stabile Bügel mit Grifflippe zum leichten Ein- bzw. Nachlegen
 ■ Einfache und schnelle Montage mit Nagel oder Nageldübel, Befestigungslöcher Ø 6 mm
 ■ Hohe Materialelastizität
 ■ Material: PA6, flammwidrig, recycelbar
 ■ Halogenfrei

Artikel-Nr. Typ Ausführung Farbe VE UK PL
GTDFT8---- FT8 für 8 x NYM 3 x 1,5 mm2 grau 50 1.200 24.000
GTDFT10--- FT10 für 10 x NYM 3 x 1,5 mm2 grau 50 800 16.000
GTDFT16--- FT16 für 16 x NYM 3 x 1,5 mm2 grau 50 600 12.000

Cable Management System

Cable Management System

https://www.schrack.at/shop/installation-montage/cms-cable-management-system/steckduebel/einfachsteckduebel-fuer-rohr-m16-m20-gtdcms17.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/cms-cable-management-system/steckduebel/einfachsteckduebel-fuer-rohr-m20-m25-gtdcms18.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/cms-cable-management-system/steckduebel/kabelbindersteckduebel-gtdcms21.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/cms-cable-management-system/klemmbuegel/klemmbuegel-fuer-8-x-nym-3-x-1-5mm2-gtdft8.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/cms-cable-management-system/klemmbuegel/klemmbuegel-fuer-10-x-nym-3-x-1-5mm2-gtdft10.html
https://www.schrack.at/shop/installation-montage/cms-cable-management-system/klemmbuegel/klemmbuegel-fuer-16-x-nym-3-x-1-5mm2-gtdft16.html
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F-Clip
 ■ Halogenfrei
 ■ Material: POM, recycelbar

Artikel-Nr. Typ Ausführung VE UK PL

GTDFCLIP-- FClip Fixierungsclip für Rohre und Kabel, 
bis Schlitzbreite 60 mm 50 6.000 96.000

Der F-Clip
Leitungen und Rohre zu verlegen ist oft 
eine Geduldsprobe, da beide aufgrund ihrer 
Anlieferungsform (Trommelware) nur unzu-
reichend in den vorgesehenen Mauerschlitzen 
halten. Exakt für diese zeitraubende An-
wendung liefert f-tronic® ein einfaches, aber 
überzeugendes Hilfsmittel: den F-Clip.

Während bei der konventionellen Montage 
(Nagelschellen etc.)  ge hämmert werden muss, 
können Leitungen und Rohre durch den  F-Clip 
mit einer Hand in der Wand fixiert werden. Vor 
allem bei problematischem Mauerwerk wie 
Stahlbeton oder Ziegelsteinen sind Sie mit 
dem F-Clip klar im Vorteil. Durch die weiße 
Farbe scheint nichts durch den aufgetragenen 
Putz und das Installationsmaterial hält sicher 
am Platz.

Die Entwicklung von f-tronic® hält dabei 
Leitungen und Rohre bis zu 60 mm an Ort und 
Stelle – ohne Nagel, ohne Verletzungsgefahr 
und ohne zusätzliches Werkzeug – eine Hand 
reicht aus. 

Vorteile im Überblick
 ■ Schnelle und werkzeuglose Kabel fixierung  
in Mauerschlitzen bis 60 mm

 ■ Hohe Spannkraft
 ■ Kein Durchscheinen durch den Putz dank 
Farbneutralität

 ■ Keine Beschädigung der Leitungen  möglich
 ■ Leichte Montage durch praktische Fingeröse
 ■ Stark reduzierte Montagezeit – 50 % schneller!

Cable Management System

https://www.schrack.at/shop/installation-montage/cms-cable-management-system/f-clip/fixierungsclip-fuer-rohre-und-kabel-bis-schlitzbreite-60mm-gtdfclip.html
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LIEFERZEITEN UND 
WARENSTAND

AUF EINEN BLICK

Funktionen des Webshops im Detail:

Schrack Digital: Onlineshop

Für Genaue: Belege und  
Bestellungen einsehen

Für Schnelle: Track & Trace

Für Profis: Merklisten

Sie benötigen einen unkomplizierten Zugriff auf alle Bestellungen des letzten Jahres?  
Im Menüpunkt „Mein Konto” erhalten Sie einen optimalen Überblick über  
Rechnungen, Lieferscheine und Bestellungen. 

Folgen Sie Ihrer Lieferung zu jeder Zeit. Bei Schrack können Sie sicher sein,  
dass sie pünktlich ankommt.

Mit Merklisten können Sie schnell und professionell Ihre Bestellungen koordinieren. 
Merklisten helfen Ihnen, Stücklisten für ähnliche Projekte effektiv und einfach  
zu erstellen.

Digital_Inserat_Onlineshop_A4.indd   1 07.01.15   12:16



Allgemeine Lieferbedingungen

 Allgemeine Lieferbedingungen 
  herausgegeben vom Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie Österreichs (FEEI) 

1. Geltungsbereich 
1.1 Diese allgemeinen Bedingungen gelten für Rechtsgeschäfte zwischen Un-

ternehmen und zwar für die Lieferung von Waren und sinngemäß auch für die 
Erbringung von Leistungen. Für Software gelten vorrangig die Soft-
warebedingungen herausgegeben vom Fachverband der Elektro- und Elektro-
nikindustrie Österreichs, für Montagen die Montagebedingungen der Stark-
strom- und Schwachstromindustrie Österreichs bzw. die Montagebedingungen 
der Elektro- und Elektronikindustrie Österreichs für Elektromedizinische Tech-
nik (die aktuellen Versionen sind erhältlich unter www.feei.at). 

1.2 Abweichungen von den in Punkt 1.1 genannten Bedingungen sind nur bei 
schriftlicher Anerkennung durch den Verkäufer wirksam.  
2. Angebot

2.1 Angebote des Verkäufers gelten als freibleibend. 
2.2 Sämtliche Angebots- und Projektunterlagen dürfen ohne Zustimmung des 

Verkäufers weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Sie 
können jederzeit zurückgefordert werden und sind dem Verkäufer unverzüglich 
zurückzustellen, wenn die Bestellung anderweitig erteilt wird.  
3. Vertragsschluss 

3.1 Der Vertrag gilt als geschlossen, wenn der Verkäufer nach Erhalt der Bestellung 
eine schriftliche Auftragsbestätigung oder eine Lieferung abgesendet hat. 

3.2 Die in Katalogen, Prospekten u. dgl. enthaltenen Angaben sowie sonstige 
schriftliche oder mündliche Äußerungen sind nur maßgeblich, wenn in der Auf-
tragsbestätigung ausdrücklich auf sie Bezug genommen wird. 

3.3 Nachträgliche Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen zu ihrer 
Gültigkeit der schriftlichen Bestätigung.
4. Preise 

4.1 Die Preise gelten ab Werk bzw. ab Lager des Verkäufers ausschließlich Um-
satzsteuer, Verpackung, Verladung, Demontage, Rücknahme und ordnungs-
gemäße Verwertung und Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten für 
gewerbliche Zwecke im Sinn der Elektroaltgeräteverordnung. Wenn im Zu-
sammenhang mit der Lieferung Gebühren, Steuern oder sonstige Abgaben er-
hoben werden, trägt diese der Käufer. Ist die Lieferung mit Zustellung ver-
einbart, so wird diese sowie eine allenfalls vom Käufer gewünschte Trans-
portversicherung gesondert verrechnet, beinhaltet jedoch nicht das Abladen und 
Vertragen. Die Verpackung wird nur über ausdrückliche Vereinbarung zurück-
genommen. 

4.2 Bei einer vom Gesamtangebot abweichenden Bestellung behält sich der Verkäu-
fer eine entsprechende Preisänderung vor. 

4.3 Die Preise basieren auf den Kosten zum Zeitpunkt des erstmaligen Preisan-
gebotes. Sollten sich die Kosten bis zum Zeitpunkt der Lieferung erhöhen, so 
ist der Verkäufer berechtigt, die Preise entsprechend anzupassen. 

4.4 Bei Reparaturaufträgen werden die vom Verkäufer als zweckmäßig erkannten 
Leistungen erbracht und auf Basis des angefallenen Aufwandes verrechnet. 
Dies gilt auch für Leistungen und Mehrleistungen, deren Zweckmäßigkeit erst 
während der Durchführung des Auftrages zutage tritt, wobei es hiefür keiner 
besonderen Mitteilung an den Käufer bedarf. 

4.5 Der Aufwand für die Erstellung von Reparaturangeboten oder für Begutach-
tungen wird dem Käufer in Rechnung gestellt.  
5. Lieferung 

5.1 Die Lieferfrist beginnt mit dem spätesten der nachstehenden Zeitpunkte:  
a) Datum der Auftragsbestätigung  
b) Datum der Erfüllung aller dem Käufer obliegenden technischen, kauf-
männischen und sonstigen Voraussetzungen;  
c) Datum, an dem der Verkäufer eine vor Lieferung der Ware zu leistende An-
zahlung oder Sicherheit erhält. 

5.2 Behördliche und etwa für die Ausführung von Anlagen erforderliche Ge-
nehmigungen Dritter sind vom Käufer zu erwirken. Erfolgen solche Geneh-
migungen nicht rechtzeitig, so verlängert sich die Lieferfrist entsprechend. 

5.3 Der Verkäufer ist berechtigt, Teil- oder Vorlieferungen durchzuführen und zu 
verrechnen. Ist Lieferung auf Abruf vereinbart, so gilt die Ware spätestens 1 
Jahr nach Bestellung als abgerufen. 

5.4 Sofern unvorhersehbare oder vom Parteiwillen unabhängige Umstände, wie 
beispielsweise alle Fälle höherer Gewalt, eintreten, die die Einhaltung der ver-
einbarten Lieferfrist behindern, verlängert sich diese jedenfalls um die Dauer 
dieser Umstände; dazu zählen insbesondere bewaffnete Auseinandersetzungen, 
behördliche Eingriffe und Verbote, Transport- und Verzollungsverzug, Trans-
portschäden, Energie- und Rohstoffmangel, Arbeitskonflikte sowie Ausfall ei-
nes wesentlichen, schwer ersetzbaren Zulieferanten. Diese vorgenannten Um-
stände berechtigen auch dann zur Verlängerung der Lieferfrist, wenn sie bei 
Zulieferanten eintreten. 

5.5 Falls zwischen den Vertragsparteien bei Vertragsabschluss eine Vertragsstrafe 
(Pönale) für Lieferverzug vereinbart wurde, wird diese nach folgender Rege-
lung geleistet, wobei ein Abweichen von dieser in einzelnen Punkten ihre An-
wendung im Übrigen unberührt lässt:  
Eine nachweislich durch alleiniges Verschulden des Verkäufers eingetretene 
Verzögerung in der Erfüllung berechtigt den Käufer, für jede vollendete Woche 
der Verspätung eine Vertragsstrafe von höchstens ½ %, insgesamt jedoch ma-
ximal 5 %, vom Wert desjenigen Teiles der gegenständlichen Gesamtlieferung 
zu beanspruchen, der infolge nicht rechtzeitiger Lieferung eines wesentlichen 
Teiles nicht benützt werden kann, sofern dem Käufer ein Schaden in dieser Hö-
he erwachsen ist.  

Weitergehende Ansprüche aus dem Titel des Verzuges sind ausgeschlossen.  
6. Gefahrenübergang und Erfüllungsort 

6.1 Wenn nichts anderes vereinbart ist, gilt die Lieferung der Ware als EXW gem.  
INCOTERMS® 2010 verkauft. 

6.2 Bei Leistungen ist der Erfüllungsort der in der schriftlichen Auftragsbestätigung 
angegebene, sekundär jener, wo die Leistung faktisch durch den Verkäufer er-
bracht wird. Die Gefahr für eine Leistung oder eine vereinbarte Teilleistung 
geht mit ihrer Erbringung auf den Käufer über. 
7. Zahlung 

7.1 Sofern keine Zahlungsbedingungen vereinbart wurden, ist 1/3 des Preises bei 
Erhalt der Auftragsbestätigung, 1/3 bei halber Lieferzeit und der Rest bei Liefe-
rung fällig. Unabhängig davon ist die in der Rechnung enthaltene Umsatzsteuer 
in jedem Fall bis spätestens 30 Tage nach Rechnungslegung zu bezahlen. Für 
den Fall der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Käu-
fers oder der Abweisung eines Antrages auf Eröffnung mangels Vermögens er-
folgen Lieferungen nur mehr gegen Vorauskassa. 

7.2 Bei Teilverrechnungen sind die entsprechenden Teilzahlungen mit Erhalt der 
jeweiligen Faktura fällig. Dies gilt auch für Verrechnungsbeträge, welche durch 
Nachlieferungen oder andere Vereinbarungen über die ursprüngliche Ab-
schlusssumme hinaus entstehen, unabhängig von den für die Hauptlieferung 
vereinbarten Zahlungsbedingungen. 

7.3 Zahlungen sind ohne jeden Abzug frei Zahlstelle des Verkäufers in der ver-
einbarten Währung zu leisten. Eine allfällige Annahme von Scheck oder Wech-
sel erfolgt stets nur zahlungshalber. Alle damit im Zusammenhang stehenden 
Zinsen und Spesen (wie z. B. Einziehungs- und Diskontspesen) gehen zu Las-
ten des Käufers. 

7.4 Der Käufer ist nicht berechtigt, wegen Gewährleistungsansprüchen oder sonsti-
ger Gegenansprüche Zahlungen zurückzuhalten oder aufzurechnen. 

7.5 Eine Zahlung gilt an dem Tag als geleistet, an dem der Verkäufer über sie 
verfügen kann. 

7.6 Ist der Käufer mit einer vereinbarten Zahlung oder sonstigen Leistung aus 
diesem oder anderen Rechtsgeschäften im Verzug, so kann der Verkäufer unbe-
schadet seiner sonstigen Rechte
a) die Erfüllung seiner eigenen Verpflichtungen bis zur Bewirkung dieser Zah-
lung oder sonstigen Leistung aufschieben und eine angemessene Verlängerung 
der Lieferfrist in Anspruch nehmen,  
b) sämtliche offene Forderungen aus diesem oder anderen Rechtsgeschäften 
fällig stellen und für diese Beträge ab der jeweiligen Fälligkeit Verzugszinsen 
in der Höhe von 1,25 % pro Monat zuzüglich Umsatzsteuer verrechnen, sofern 
der Verkäufer nicht darüber hinausgehende Kosten nachweist, 
c) im Falle der qualifizierten Zahlungsunfähigkeit, das heißt nach zweimaligem 
Zahlungsverzug, andere Rechtsgeschäfte nur mehr gegen Vorauskassa erfüllen. 
In jedem Fall ist der Verkäufer berechtigt vorprozessuale Kosten, insbesondere 
Mahnspesen und Rechtsanwaltskosten in Rechnung zu stellen. 

7.7 Eingeräumte Rabatte oder Boni sind mit der termingerechten Leistung der 
vollständigen Zahlung bedingt. 

7.8 Der Verkäufer behält sich das Eigentum an sämtlichen von ihm gelieferten 
Waren bis zur vollständigen Bezahlung der Rechnungsbeträge zuzüglich Zinsen 
und Kosten vor.  
Der Käufer tritt hiermit an den Verkäufer zur Sicherung von dessen Kauf-
preisforderung seine Forderung aus einer Weiterveräußerung von Vorbe-
haltsware, auch wenn diese verarbeitet, umgebildet oder vermischt wurde, ab. 
Der Käufer ist zur Verfügung über die unter Eigentumsvorbehalt stehende Wa-
re bei Weiterverkauf mit Stundung des Kaufpreises nur unter der Bedingung 
befugt, dass er gleichzeitig mit der Weiterveräußerung den Zweitkäufer von der 
Sicherungszession verständigt oder die Zession in seinen Geschäftbüchern an-
merkt. Auf Verlangen hat der Käufer dem Verkäufer die abgetretene Forderung 
nebst deren Schuldner bekannt zu geben und alle für seine Forderungseinzie-
hung benötigten Angaben und Unterlagen zur Verfügung zu stellen und dem 
Drittschuldner Mitteilung von der Abtretung zu machen. Bei Pfändung oder 
sonstiger Inanspruchnahme ist der Käufer verpflichtet, auf das Eigentumsrecht 
des Verkäufers hinzuweisen und diesen unverzüglich zu verständigen.  
8. Gewährleistung und Einstehen für Mängel 

8.1 Der Verkäufer ist bei Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen ver-
pflichtet, nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen jeden die Funk-
tionsfähigkeit beeinträchtigenden Mangel, der im Zeitpunkt der Übergabe be-
steht, zu beheben, der auf einem Fehler der Konstruktion, des Materials oder 
der Ausführung beruht. Aus Angaben in Katalogen, Prospekten, Werbeschrif-
ten und schriftlichen oder mündlichen Äußerungen, die nicht in den Vertrag 
aufgenommen worden sind, können keine Gewährleisungsansprüche abgeleitet 
werden. 

8.2 Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate, soweit nicht für einzelne Lie-
fergegenstände besondere Gewährleistungsfristen vereinbart sind. Dies gilt 
auch für Liefer- und Leistungsgegenstände, die mit einem Gebäude oder Grund 
und Boden fest verbunden sind. Der Lauf der Gewährleistungsfrist beginnt mit 
dem Zeitpunkt des Gefahrenüberganges gem. Punkt 6.  

8.3 Für verbesserte oder ausgetauschte Teile beginnt die Gewährleistungsfrist von 
neuem zu laufen, endet jedoch jedenfalls 6 Monate nach Ablauf der ursprüngli-
chen Gewährleistungsfrist. 

1. Geltungsbereich
1.1 Diese allgemeinen Bedingungen gelten für Rechtsgeschäfte zwischen Unter- 
 nehmen und zwar für die Lieferung von Waren und sinngemäß auch für die Er- 
 bringung von Leistungen. Für Software gelten vorrangig die Softwarebedingungen 
 herausgegeben vom Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie Öster- 
 reichs, für Montagen die Montagebedingungen der Starkstrom- und Schwach- 
 stromindustrie Österreichs bzw. die Montagebedingungen der Elektro- und  
 Elektronikindustrie Österreichs für Elektromedizinische Technik (die aktuellen 
 Versionen sind erhältlich unter www.feei.at).
1.2  Abweichungen von den in Punkt 1.1 genannten Bedingungen sind nur bei schrift- 
 licher Anerkennung durch den Verkäufer wirksam.
2. Angebot
2.1  Angebote des Verkäufers gelten als freibleibend.
2.2  Sämtliche Angebots- und Projektunterlagen dürfen ohne Zustimmung des Ver- 
 käufers weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Sie können  
 jederzeit zurückgefordert werden und sind dem Verkäufer unverzüglich zurückzu- 
 stellen, wenn die Bestellung anderweitig erteilt wird.
3. Vertragsschluss
3.1  Der Vertrag gilt als geschlossen, wenn der Verkäufer nach Erhalt der Bestellung 
 eine schriftliche Auftragsbestätigung oder eine Lieferung abgesendet hat.
3.2  Die in Katalogen, Prospekten u. dgl. enthaltenen Angaben sowie sonstige schrift- 
 liche oder mündliche Äußerungen sind nur maßgeblich, wenn in der Auftrags- 
 bestätigung ausdrücklich auf sie Bezug genommen wird.
3.3  Nachträgliche Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen zu ihrer 
 Gültigkeit der schriftlichen Bestätigung.
4. Preise
4.1  Die Preise gelten ab Werk bzw. ab Lager des Verkäufers ausschließlich Umsatz- 
 steuer, Verpackung, Verladung, Demontage, Rücknahme und ordnungsgemäße 
 Verwertung und Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten für gewerb- 
 liche Zwecke im Sinn der Elektroaltgeräteverordnung. Wenn im Zusammenhang 
 mit der Lieferung Gebühren, Steuern oder sonstige Abgaben erhoben werden,  
 trägt diese der Käufer. Ist die Lieferung mit Zustellung vereinbart, so wird diese  
 sowie eine allenfalls vom Käufer gewünschte Transportversicherung gesondert  
 verrechnet, beinhaltet jedoch nicht das Abladen und Vertragen. Die Verpackung  
 wird nur über ausdrückliche Vereinbarung zurückgenommen.
4.2  Bei einer vom Gesamtangebot abweichenden Bestellung behält sich der Verkäufer 
 eine entsprechende Preisänderung vor.
4.3  Die Preise basieren auf den Kosten zum Zeitpunkt des erstmaligen Preisangebotes.
 Sollten sich die Kosten bis zum Zeitpunkt der Lieferung erhöhen, so ist der Ver- 
 käufer berechtigt, die Preise entsprechend anzupassen.
4.4  Bei Reparaturaufträgen werden die vom Verkäufer als zweckmäßig erkannten 
 Leistungen erbracht und auf Basis des angefallenen Aufwandes verrechnet. Dies  
 gilt auch für Leistungen und Mehrleistungen, deren Zweckmäßigkeit erst während  
 der Durchführung des Auftrages zutage tritt, wobei es hiefür keiner besonderen  
 Mitteilung an den Käufer bedarf.
4.5  Der Aufwand für die Erstellung von Reparaturangeboten oder für Begutachtungen 
 wird dem Käufer in Rechnung gestellt.
5. Lieferung
5.1  Die Lieferfrist beginnt mit dem spätesten der nachstehenden Zeitpunkte:
 a) Datum der Auftragsbestätigung
 b) Datum der Erfüllung aller dem Käufer obliegenden technischen, kauf- 
 männischen und sonstigen Voraussetzungen;
 c) Datum, an dem der Verkäufer eine vor Lieferung der Ware zu leistende 
 Anzahlung oder Sicherheit erhält.
5.2 Behördliche und etwa für die Ausführung von Anlagen erforderliche 
 Genehmigungen Dritter sind vom Käufer zu erwirken. Erfolgen solche 
 Genehmigungen nicht rechtzeitig, so verlängert sich die Lieferfrist entsprechend.
5.3  Der Verkäufer ist berechtigt, Teil- oder Vorlieferungen durchzuführen und zu 
 verrechnen. Ist Lieferung auf Abruf vereinbart, so gilt die Ware spätestens 1 Jahr  
 nach Bestellung als abgerufen.
5.4  Sofern unvorhersehbare oder vom Parteiwillen unabhängige Umstände, wie bei- 
 spielsweise alle Fälle höherer Gewalt, eintreten, die die Einhaltung der vereinbar- 
 ten Lieferfrist behindern, verlängert sich diese jedenfalls um die Dauer dieser  
 Umstände; dazu zählen insbesondere bewaffnete Auseinandersetzungen, behörd- 
 liche Eingriffe und Verbote, Transport- und Verzollungsverzug, Transportschäden, 
 Energie- und Rohstoffmangel, Arbeitskonflikte sowie Ausfall eines wesentlichen,  
 schwer ersetzbaren Zulieferanten. Diese vorgenannten Umstände berechtigen 
 auch dann zur Verlängerung der Lieferfrist, wenn sie bei Zulieferanten eintreten.
5.5  Falls zwischen den Vertragsparteien bei Vertragsabschluss eine Vertragsstrafe 
 (Pönale) für Lieferverzug vereinbart wurde, wird diese nach folgender Regelung 
 geleistet, wobei ein Abweichen von dieser in einzelnen Punkten ihre Anwendung 
 im Übrigen unberührt lässt: Eine nachweislich durch alleiniges Verschulden des 
 Verkäufers eingetretene Verzögerung in der Erfüllung berechtigt den Käufer, für 
 jede vollendete Woche der Verspätung eine Vertragsstrafe von höchstens ½ %, ins- 
 gesamt jedoch maximal 5%, vom Wert desjenigen Teiles der gegenständlichen 
 Gesamtlieferung zu beanspruchen, der infolge nicht rechtzeitiger Lieferung eines 
 wesentlichen Teiles nicht benützt werden kann, sofern dem Käufer ein Schaden in 
 dieser Höhe erwachsen ist. Weitergehende Ansprüche aus dem Titel des Verzuges  
 sind ausgeschlossen.

6. Gefahrenübergang und Erfüllungsort
6.1  Wenn nichts anderes vereinbart ist, gilt die Lieferung der Ware als EXW gem. 
 INCOTERMS® 2010 verkauft.
6.2  Bei Leistungen ist der Erfüllungsort der in der schriftlichen Auftragsbestätigung 
 angegebene, sekundär jener, wo die Leistung faktisch durch den Verkäufer  
 erbracht wird. Die Gefahr für eine Leistung oder eine vereinbarte Teilleistung 
 geht mit ihrer Erbringung auf den Käufer über.
7. Zahlung
7.1  Sofern keine Zahlungsbedingungen vereinbart wurden, ist 1/3 des Preises bei Er- 
 halt der Auftragsbestätigung, 1/3 bei halber Lieferzeit und der Rest bei Lieferung 
 fällig. Unabhängig davon ist die in der Rechnung enthaltene Umsatzsteuer in  
 jedem Fall bis spätestens 30 Tage nach Rechnungslegung zu bezahlen. Für den Fall  
 der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Käufers oder der  
 Abweisung eines Antrages auf Eröffnung mangels Vermögens erfolgen Lieferungen  
 nur mehr gegen Vorauskassa.
7.2  Bei Teilverrechnungen sind die entsprechenden Teilzahlungen mit Erhalt der je- 
 weiligen Faktura fällig. Dies gilt auch für Verrechnungsbeträge, welche durch  
 Nachlieferungen oder andere Vereinbarungen über die ursprüngliche Abschluss- 
 summe hinaus entstehen, unabhängig von den für die Hauptlieferung vereinbarten  
 Zahlungsbedingungen.
7.3  Zahlungen sind ohne jeden Abzug frei Zahlstelle des Verkäufers in der vereinbar- 
 ten Währung zu leisten. Eine allfällige Annahme von Scheck oder Wechsel erfolgt  
 stets nur zahlungshalber. Alle damit im Zusammenhang stehenden Zinsen und  
 Spesen (wie z. B. Einziehungs- und Diskontspesen) gehen zu Lasten des Käufers.
7.4  Der Käufer ist nicht berechtigt, wegen Gewährleistungsansprüchen oder sonstiger 
 Gegenansprüche Zahlungen zurückzuhalten oder aufzurechnen.
7.5  Eine Zahlung gilt an dem Tag als geleistet, an dem der Verkäufer über sie verfügen  
 kann.
7.6  Ist der Käufer mit einer vereinbarten Zahlung oder sonstigen Leistung aus diesem 
 oder anderen Rechtsgeschäften im Verzug, so kann der Verkäufer unbeschadet 
 seiner sonstigen Rechte
 a) die Erfüllung seiner eigenen Verpflichtungen bis zur Bewirkung dieser Zahlung 
 oder sonstigen Leistung aufschieben und eine angemessene Verlängerung der  
 Lieferfrist in Anspruch nehmen,
 b) sämtliche offene Forderungen aus diesem oder anderen Rechtsgeschäften fällig  
 stellen und für diese Beträge ab der jeweiligen Fälligkeit Verzugszinsen in der  
 Höhe von 1,25 % pro Monat zuzüglich Umsatzsteuer verrechnen, sofern der Ver- 
 käufer nicht darüber hinausgehende Kosten nachweist,
 c) im Falle der qualifizierten Zahlungsunfähigkeit, das heißt nach zweimaligem 
 Zahlungsverzug, andere Rechtsgeschäfte nur mehr gegen Vorauskassa erfüllen. In  
 jedem Fall ist der Verkäufer berechtigt vorprozessuale Kosten, insbesondere  
 Mahnspesen und Rechtsanwaltskosten in Rechnung zu stellen.
7.7  Eingeräumte Rabatte oder Boni sind mit der termingerechten Leistung der voll- 
 ständigen Zahlung bedingt.
7.8  Der Verkäufer behält sich das Eigentum an sämtlichen von ihm gelieferten Waren 
 bis zur vollständigen Bezahlung der Rechnungsbeträge zuzüglich Zinsen und  
 Kosten vor. Der Käufer tritt hiermit an den Verkäufer zur Sicherung von dessen  
 Kaufpreisforderung seine Forderung aus einer Weiterveräußerung von Vor- 
 behaltsware, auch wenn diese verarbeitet, umgebildet oder vermischt wurde, ab.  
 Der Käufer ist zur Verfügung über die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware 
 bei Weiterverkauf mit Stundung des Kaufpreises nur unter der Bedingung befugt,  
 dass er gleichzeitig mit der Weiterveräußerung den Zweitkäufer von der  
 Sicherungszession verständigt oder die Zession in seinen Geschäftsbüchern an- 
 merkt. Auf Verlangen hat der Käufer dem Verkäufer die abgetretene Forderung 
 nebst deren Schuldner bekannt zu geben und alle für seine Forderungseinziehung 
 benötigten Angaben und Unterlagen zur Verfügung zu stellen und dem Dritt- 
 schuldner Mitteilung von der Abtretung zu machen. Bei Pfändung oder sonstiger  
 Inanspruchnahme ist der Käufer verpflichtet, auf das Eigentumsrecht des Ver- 
 käufers hinzuweisen und diesen unverzüglich zu verständigen.
8. Gewährleistung und Einstehen für Mängel
8.1  Der Verkäufer ist bei Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen ver- 
 pflichtet, nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen jeden die Funktionsfähig- 
 keit beeinträchtigenden Mangel, der im Zeitpunkt der Übergabe besteht, zu be- 
 heben, der auf einem Fehler der Konstruktion, des Materials oder der Ausführung  
 beruht. Aus Angaben in Katalogen, Prospekten, Werbeschriften und schriftlichen  
 oder mündlichen Äußerungen, die nicht in den Vertrag aufgenommen worden 
 sind, können keine Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden.
8.2  Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate, soweit nicht für einzelne Liefer- 
 gegenstände besondere Gewährleistungsfristen vereinbart sind. Dies gilt auch für  
 Liefer- und Leistungsgegenstände, die mit einem Gebäude oder Grund und Boden  
 fest verbunden sind. Der Lauf der Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt  
 des Gefahrenüberganges gem. Punkt 6.
8.3  Für verbesserte oder ausgetauschte Teile beginnt die Gewährleistungsfrist von 
 neuem zu laufen, endet jedoch jedenfalls 6 Monate nach Ablauf der ursprüng- 
 lichen Gewährleistungsfrist.
8.4  Verzögert sich die Lieferung oder Leistung aus Gründen, die nicht in der Sphäre 
 des Verkäufers liegen, beginnt die Gewährleistungsfrist 2 Wochen nach dessen 
 Liefer- bzw. Leistungsbereitschaft.
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8.5 Der Gewährleistungsanspruch setzt voraus, dass der Käufer die aufgetretenen
Mängel in angemessener Frist schriftlich angezeigt hat und die Anzeige dem
Verkäufer zugeht. Der Käufer hat das Vorliegen des Mangels in angemessener
Frist nachzuweisen, insbesondere die bei ihm vorhandenen Unterlagen bzw.
Daten dem Verkäufer zur Verfügung zu stellen. Bei Vorliegen eines gewähr-
leistungspflichtigen Mangels gemäß Punkt 8.1 hat der Verkäufer nach seiner Wahl
am Erfüllungsort die mangelhafte Ware bzw. den mangelhaften Teil nachzubessern
oder sich zwecks Nachbesserung zusenden zu lassen oder eine angemessene Preis-
minderung vorzunehmen.

8.6 Alle im Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehenden Nebenkosten
(wie z. B. für Ein- und Ausbau, Transport, Entsorgung, Fahrt und Wegzeit) gehen
zu Lasten des Käufers. Für Gewährleistungsarbeiten im Betrieb des Käufers sind
die erforderlichen Hilfskräfte, Hebevorrichtungen, Gerüst und Kleinmaterialien
usw. unentgeltlich beizustellen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.

8.7 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,
Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, so
erstreckt sich die Haftung des Verkäufers nur auf bedingungsgemäße Ausführung.

8.8 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind solche Mängel, die aus nicht vom 
Verkäufer bewirkter Anordnung und Montage, ungenügender Einrichtung, 
Nichtbeachtung der Installationserfordernisse und Benutzungsbedingungen,
Überbeanspruchung der Teile über die vom Verkäufer angegebene Leistung,
nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und Verwendung ungeeigneter
Betriebsmaterialien entstehen; dies gilt ebenso bei Mängeln, die auf vom Käufer
beigestelltes Material zurückzuführen sind. Der Verkäufer haftet auch nicht für
Beschädigungen, die auf Handlungen Dritter, auf atmosphärische Entladungen,
Überspannungen und chemische Einflüsse zurückzuführen sind. Die Gewähr-
leistung bezieht sich nicht auf den Ersatz von Teilen, die einem natürlichen Ver-
schleiß unterliegen. Bei Verkauf gebrauchter Waren übernimmt der Verkäufer
keine Gewähr.

8.9 Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne schriftliche Einwilligung des Ver-
käufers der Käufer selbst oder ein nicht vom Verkäufer ausdrücklich ermächtigter
Dritter an den gelieferten Gegenständen Änderungen oder Instandsetzungen
vornimmt.

8.10 Ansprüche nach § 933b ABGB verjähren jedenfalls mit Ablauf der in Punkt 8.2
genannten Frist.

8.11 Die Bestimmungen 8.1 bis 8.10 gelten sinngemäß auch für jedes Einstehen für
Mängel aus anderen Rechtsgründen.

9. Rücktritt vom Vertrag
9.1 Voraussetzung für den Rücktritt des Käufers vom Vertrag ist, sofern keine 

speziellere Regelung getroffen wurde, ein Lieferverzug, der auf grobes Ver-
schulden des Verkäufers zurückzuführen ist sowie der erfolglose Ablauf einer
gesetzten, angemessenen Nachfrist. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen
Briefes geltend zu machen.

9.2 Unabhängig von seinen sonstigen Rechten ist der Verkäufer berechtigt, vom Ver-
trag zurückzutreten,
a) wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Weiterführung
der Leistung aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, unmöglich oder trotz
Setzung einer angemessenen Nachfrist weiter verzögert wird,
b) wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstanden
sind und dieser auf Begehren des Verkäufers weder Vorauszahlung leistet, noch
vor Lieferung eine taugliche Sicherheit beibringt,
c) wenn die Verlängerung der Lieferzeit wegen der im Punkt 5.4 angeführten
Umstände insgesamt mehr als die Hälfte der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist,
mindestens jedoch 6 Monate beträgt, oder
d) wenn der Käufer den ihm durch Punkt 13 auferlegten Verpflichtungen nicht
oder nicht gehörig nachkommt.

9.3 Der Rücktritt kann auch hinsichtlich eines noch offenen Teiles der Lieferung
oder Leistung aus obigen Gründen erklärt werden.

9.4 Falls über das Vermögen des Käufers ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder
ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels hinreichenden
Vermögens abgewiesen wird, ist der Verkäufer berechtigt, ohne Setzung einer
Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Wird dieser Rücktritt ausgeübt, so wird
er sofort mit der Entscheidung wirksam, dass das Unternehmen nicht fortgeführt
wird. Wird das Unternehmen fortgeführt, so wird ein Rücktritt erst 6 Monate
nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach Abweisung des Antrages auf
Eröffnung mangels Vermögens wirksam. Jedenfalls erfolgt die Vertragsauflösung
mit sofortiger Wirkung, sofern das Insolvenzrecht, dem der Käufer unterliegt, dem
nicht entgegensteht oder wenn die Vertragsauflösung zur Abwendung schwerer 
wirtschaftlicher Nachteile des Verkäufers unerlässlich ist.

9.5 Unbeschadet der Schadenersatzansprüche des Verkäufers einschließlich vor-
prozessualer Kosten sind im Falle des Rücktritts bereits erbrachte Leistungen oder
Teilleistungen vertragsgemäß abzurechnen und zu bezahlen. Dies gilt auch, soweit
die Lieferung oder Leistung vom Käufer noch nicht übernommen wurde sowie für
vom Verkäufer erbrachte Vorbereitungshandlungen. Dem Verkäufer steht an
Stelle dessen auch das Recht zu, die Rückstellung bereits gelieferter Gegenstände
zu verlangen.

9.6 Sonstige Folgen des Rücktritts sind ausgeschlossen.
9.7 Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen laesio enormis, Irrtum und Wegfall

der Geschäftsgrundlage durch den Käufer wird ausgeschlossen.

10. Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten
10.1 Der Käufer von Elektro-Elektronikgeräten für gewerbliche Zwecke, welcher

seinen Sitz in Österreich hat, übernimmt die Verpflichtung zur Finanzierung der
Sammlung und Behandlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten im Sinn der
Elektroaltgeräteverordnung für den Fall, dass er selbst Nutzer des Elektro-
Elektronikgeräts ist. Ist der Käufer nicht Letztnutzer, hat er die Finanzierungs-
Verpflichtung vollinhaltlich durch Vereinbarung auf seinen Abnehmer zu über-
binden und dies gegenüber dem Verkäufer zu dokumentieren.

10.2 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, hat dafür Sorge zu tragen,
dass dem Verkäufer alle Informationen zur Verfügung gestellt werden, um die
Verpflichtungen des Verkäufers als Hersteller/Importeur insbesondere nach §§ 11 
und 24 der Elektroaltgeräteverordnung und dem Abfallwirtschaftsgesetz erfüllen
zu können.

10.3 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, haftet gegenüber dem Ver-
käufer für alle Schäden und sonstigen finanziellen Nachteile, die dem Verkäufer
durch den Käufer wegen fehlender oder mangelhafter Erfüllung der
Finanzierungsverpflichtung sowie sonstiger Verpflichtungen nach Punkt 10. ent-
stehen. Die Beweislast für die Erfüllung dieser Verpflichtung trifft den Käufer.

11. Haftung des Verkäufers
11.1 Der Verkäufer haftet für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches des

Produkthaftungsgesetzes nur, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nach-
gewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Gesamthaftung
des Verkäufers in Fällen der groben Fahrlässigkeit ist auf den Nettoauftragswert
oder auf EUR 500.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.
Pro Schadensfall ist die Haftung des Verkäufers auf 25 % des Nettoauftragswertes
oder auf EUR 125.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.

11.2 Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit sowie der Ersatz von Folgeschäden, reinen
Vermögensschäden, indirekten Schäden, Produktionsausfall, Finanzierungskosten,
Kosten für Ersatzenergie, Verlust von Energie, Daten oder Informationen, des ent-
gangenen Gewinns, nicht erzielter Ersparnisse, von Zinsverlusten und von Schäden
aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer sind ausgeschlossen.

11.3 Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, Inbetriebnahme und
Benutzung (wie z. B. in Bedienungsanleitungen enthalten) oder der behördlichen
Zulassungsbedingungen ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen.

11.4 Sind Vertragsstrafen vereinbart, sind darüber hinausgehende Ansprüche aus dem 
jeweiligen Titel ausgeschlossen.

11.5 Die Regelungen des Punktes 11 gelten abschließend für sämtliche Ansprüche
des Käufers gegen den Verkäufer, gleich aus welchem Rechtsgrund und -titel und 
sind auch für alle Mitarbeiter, Subunternehmer und Sublieferanten des Verkäufers 
wirksam.

12. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht
12.1 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben, 

Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, 
hat der Käufer diesen bei allfälliger Verletzung von Schutzrechten schad- und 
klaglos zu halten.

12.2 Ausführungsunterlagen wie z. B. Pläne, Skizzen und sonstige technische Unter-
lagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen u. dgl. stets
geistiges Eigentum des Verkäufers und unterliegen den einschlägigen gesetzlichen
Bestimmungen hinsichtlich Vervielfältigung, Nachahmung, Wettbewerb usw. Punkt
2.2 gilt auch für Ausführungsunterlagen.

13. Einhaltung von Exportbestimmungen
13.1 Der Käufer hat bei Weitergabe der vom Verkäufer gelieferten Waren (sowie dazu-

gehöriger Dokumentation unabhängig von der Art und Weise der Zur-
verfügungstellung oder der vom Verkäufer erbrachten Leistungen [einschließlich
technischer Unterstützung jeder Art]) an Dritte die jeweils anwendbaren
Vorschriften der nationalen und internationalen (Re-)Exportbestimmungen ein-
zuhalten. In jedem Fall hat er bei Weitergabe der Waren bzw. Leistungen an Dritte 
die (Re-)Exportbestimmungen des Sitzstaates des Verkäufers, der Europäischen
Union und der Vereinigten Staaten von Amerika zu beachten.

13.2 Sofern für Exportkontrollprüfungen erforderlich, hat der Käufer dem Verkäufer
nach Aufforderung unverzüglich alle erforderlichen Informationen, u.a. über
Endempfänger, Endverbleib und Verwendungszweck der Waren bzw. Leistungen
zu übermitteln.

14. Allgemeines
Falls einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bestimmungen unwirksam
sein sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die
unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige, die dem angestrebten Ziel 
möglichst nahe kommt, zu ersetzen.

15. Gerichtsstand und Recht
Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten – einschließ-
lich solcher über sein Bestehen oder Nichtbestehen – ist das sachlich zuständige
Gericht am Hauptsitz des Verkäufers, in Wien jenes im Sprengel des Bezirks-
gerichtes Innere Stadt, ausschließlich zuständig. Der Vertrag unterliegt öster-
reichischem Recht unter Ausschluss der Weiterverweisungsnormen. Die An-
wendung des UNCITRAL-Übereinkommens der Vereinten Nationen über
Verträge über den internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen.

16. Vorbehaltsklausel
Die Vertragserfüllung seitens des Verkäufers steht unter dem Vorbehalt, dass der
Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von nationalen oder internationalen (Re-)
Exportbestimmungen, insbesondere keine Embargos und/oder sonstige
Sanktionen, entgegenstehen.
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- Alle Maßskizzen sind nach Möglichkeit des vorhandenen Platzes dargestellt und dienen als unverbindliche 
Richtlinie.

- Alle Schaltbilder sind Prinzipschaltbilder, die zum besseren Verständnis der Funktion dienen sollen und 
müssen im Zuge einer Projektierung ergänzt bzw. bearbeitet werden.

- Alle Abbildungen stellen beispielhafte Typen des jeweiligen Abschnittes dar und sind unverbindlich.

Es gelten, sofern nicht anders vereinbart, grundsätzlich die allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes
der Elektro- und Elektronikindustrie Österreichs (FEEI) in der jeweils gültigen Fassung, die Sie am Ende dieses
Kataloges finden.

Irrtümer und Satzfehler im Text, Abbildungen bzw. Änderungen der Produktpalette in technischer Ausführung vor-
behalten.

Die in diesem Katalog enthaltenen Anwenderinformationen entsprechen der Meinung des Unternehmens zum
Zeitpunkt der Erstellung. Sie wurden erstellt auf Basis von Normenpublikationen, Branchenfachvorträgen,
Fachliteratur und dem unternehmens-eigenen Know-how. Der Inhalt hat Informationscharakter und daher keine
Rechtsverbindlichkeit.  

W TOP-WARENMANAGEMENT IM LOGISTIKZENTRUM GUNTRAMSDORF

Achten Sie auf das Symbol für prompte Bereitschaft zur Versandzustellung

Direkt an der B17, befindet sich das neue Schrack-Logistikzentrum. Die unübersehbare Außengestaltung des
Gebäudes im Schrack-Design, verweist bereits auf alle Produktsäulen, die im Inneren logistisch bewirtschaftet
werden. Wir betrachten Verfügbarkeit als Faktor Nummer 1 für Ihre Wirtschaftlichkeit und für Ihren Erfolg!

w Mehr als 12.000m² Lagerfläche im Innenlager, und ein Kabelfreilager von 2.500m²
w Über 15.000 Artikel für den Versand lagernd
w Professionelles Warenmanagement durch top-geschultes Personal 

W SCHRACK STORE – IHRE TOP-VERFÜGBARKEIT VOR ORT

Wir haben für Sie in allen unseren Geschäftsstellen einen SCHRACK STORE eingerichtet. Außerdem haben
wir unser duales System – lokale und zentrale Verfügbarkeit – weiter perfektioniert und bieten Ihnen:
Versandzustellung oder Storeabholung. Damit können Sie deutlich ihre Lagerhaltungskosten reduzieren.

w Regionale Verfügbarkeit von mehr als 3.000 Artikeln für Sofortabholung
w Top-kompetente Beratung
w Begehbarer Katalog

Achten Sie auf das Symbol für Storeabholung
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8.5 Der Gewährleistungsanspruch setzt voraus, dass der Käufer die aufgetretenen
Mängel in angemessener Frist schriftlich angezeigt hat und die Anzeige dem
Verkäufer zugeht. Der Käufer hat das Vorliegen des Mangels in angemessener
Frist nachzuweisen, insbesondere die bei ihm vorhandenen Unterlagen bzw.
Daten dem Verkäufer zur Verfügung zu stellen. Bei Vorliegen eines gewähr-
leistungspflichtigen Mangels gemäß Punkt 8.1 hat der Verkäufer nach seiner Wahl
am Erfüllungsort die mangelhafte Ware bzw. den mangelhaften Teil nachzubessern
oder sich zwecks Nachbesserung zusenden zu lassen oder eine angemessene Preis-
minderung vorzunehmen.

8.6 Alle im Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehenden Nebenkosten
(wie z. B. für Ein- und Ausbau, Transport, Entsorgung, Fahrt und Wegzeit) gehen
zu Lasten des Käufers. Für Gewährleistungsarbeiten im Betrieb des Käufers sind
die erforderlichen Hilfskräfte, Hebevorrichtungen, Gerüst und Kleinmaterialien
usw. unentgeltlich beizustellen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.

8.7 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,
Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, so
erstreckt sich die Haftung des Verkäufers nur auf bedingungsgemäße Ausführung.

8.8 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind solche Mängel, die aus nicht vom 
Verkäufer bewirkter Anordnung und Montage, ungenügender Einrichtung, 
Nichtbeachtung der Installationserfordernisse und Benutzungsbedingungen,
Überbeanspruchung der Teile über die vom Verkäufer angegebene Leistung,
nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und Verwendung ungeeigneter
Betriebsmaterialien entstehen; dies gilt ebenso bei Mängeln, die auf vom Käufer
beigestelltes Material zurückzuführen sind. Der Verkäufer haftet auch nicht für
Beschädigungen, die auf Handlungen Dritter, auf atmosphärische Entladungen,
Überspannungen und chemische Einflüsse zurückzuführen sind. Die Gewähr-
leistung bezieht sich nicht auf den Ersatz von Teilen, die einem natürlichen Ver-
schleiß unterliegen. Bei Verkauf gebrauchter Waren übernimmt der Verkäufer
keine Gewähr.

8.9 Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne schriftliche Einwilligung des Ver-
käufers der Käufer selbst oder ein nicht vom Verkäufer ausdrücklich ermächtigter
Dritter an den gelieferten Gegenständen Änderungen oder Instandsetzungen
vornimmt.

8.10 Ansprüche nach § 933b ABGB verjähren jedenfalls mit Ablauf der in Punkt 8.2
genannten Frist.

8.11 Die Bestimmungen 8.1 bis 8.10 gelten sinngemäß auch für jedes Einstehen für
Mängel aus anderen Rechtsgründen.

9. Rücktritt vom Vertrag
9.1 Voraussetzung für den Rücktritt des Käufers vom Vertrag ist, sofern keine 

speziellere Regelung getroffen wurde, ein Lieferverzug, der auf grobes Ver-
schulden des Verkäufers zurückzuführen ist sowie der erfolglose Ablauf einer
gesetzten, angemessenen Nachfrist. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen
Briefes geltend zu machen.

9.2 Unabhängig von seinen sonstigen Rechten ist der Verkäufer berechtigt, vom Ver-
trag zurückzutreten,
a) wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Weiterführung
der Leistung aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, unmöglich oder trotz
Setzung einer angemessenen Nachfrist weiter verzögert wird,
b) wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstanden
sind und dieser auf Begehren des Verkäufers weder Vorauszahlung leistet, noch
vor Lieferung eine taugliche Sicherheit beibringt,
c) wenn die Verlängerung der Lieferzeit wegen der im Punkt 5.4 angeführten
Umstände insgesamt mehr als die Hälfte der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist,
mindestens jedoch 6 Monate beträgt, oder
d) wenn der Käufer den ihm durch Punkt 13 auferlegten Verpflichtungen nicht
oder nicht gehörig nachkommt.

9.3 Der Rücktritt kann auch hinsichtlich eines noch offenen Teiles der Lieferung
oder Leistung aus obigen Gründen erklärt werden.

9.4 Falls über das Vermögen des Käufers ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder
ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels hinreichenden
Vermögens abgewiesen wird, ist der Verkäufer berechtigt, ohne Setzung einer
Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Wird dieser Rücktritt ausgeübt, so wird
er sofort mit der Entscheidung wirksam, dass das Unternehmen nicht fortgeführt
wird. Wird das Unternehmen fortgeführt, so wird ein Rücktritt erst 6 Monate
nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach Abweisung des Antrages auf
Eröffnung mangels Vermögens wirksam. Jedenfalls erfolgt die Vertragsauflösung
mit sofortiger Wirkung, sofern das Insolvenzrecht, dem der Käufer unterliegt, dem
nicht entgegensteht oder wenn die Vertragsauflösung zur Abwendung schwerer 
wirtschaftlicher Nachteile des Verkäufers unerlässlich ist.

9.5 Unbeschadet der Schadenersatzansprüche des Verkäufers einschließlich vor-
prozessualer Kosten sind im Falle des Rücktritts bereits erbrachte Leistungen oder
Teilleistungen vertragsgemäß abzurechnen und zu bezahlen. Dies gilt auch, soweit
die Lieferung oder Leistung vom Käufer noch nicht übernommen wurde sowie für
vom Verkäufer erbrachte Vorbereitungshandlungen. Dem Verkäufer steht an
Stelle dessen auch das Recht zu, die Rückstellung bereits gelieferter Gegenstände
zu verlangen.

9.6 Sonstige Folgen des Rücktritts sind ausgeschlossen.
9.7 Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen laesio enormis, Irrtum und Wegfall

der Geschäftsgrundlage durch den Käufer wird ausgeschlossen.

10. Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten
10.1 Der Käufer von Elektro-Elektronikgeräten für gewerbliche Zwecke, welcher

seinen Sitz in Österreich hat, übernimmt die Verpflichtung zur Finanzierung der
Sammlung und Behandlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten im Sinn der
Elektroaltgeräteverordnung für den Fall, dass er selbst Nutzer des Elektro-
Elektronikgeräts ist. Ist der Käufer nicht Letztnutzer, hat er die Finanzierungs-
Verpflichtung vollinhaltlich durch Vereinbarung auf seinen Abnehmer zu über-
binden und dies gegenüber dem Verkäufer zu dokumentieren.

10.2 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, hat dafür Sorge zu tragen,
dass dem Verkäufer alle Informationen zur Verfügung gestellt werden, um die
Verpflichtungen des Verkäufers als Hersteller/Importeur insbesondere nach §§ 11 
und 24 der Elektroaltgeräteverordnung und dem Abfallwirtschaftsgesetz erfüllen
zu können.

10.3 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, haftet gegenüber dem Ver-
käufer für alle Schäden und sonstigen finanziellen Nachteile, die dem Verkäufer
durch den Käufer wegen fehlender oder mangelhafter Erfüllung der
Finanzierungsverpflichtung sowie sonstiger Verpflichtungen nach Punkt 10. ent-
stehen. Die Beweislast für die Erfüllung dieser Verpflichtung trifft den Käufer.

11. Haftung des Verkäufers
11.1 Der Verkäufer haftet für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches des

Produkthaftungsgesetzes nur, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nach-
gewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Gesamthaftung
des Verkäufers in Fällen der groben Fahrlässigkeit ist auf den Nettoauftragswert
oder auf EUR 500.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.
Pro Schadensfall ist die Haftung des Verkäufers auf 25 % des Nettoauftragswertes
oder auf EUR 125.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.

11.2 Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit sowie der Ersatz von Folgeschäden, reinen
Vermögensschäden, indirekten Schäden, Produktionsausfall, Finanzierungskosten,
Kosten für Ersatzenergie, Verlust von Energie, Daten oder Informationen, des ent-
gangenen Gewinns, nicht erzielter Ersparnisse, von Zinsverlusten und von Schäden
aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer sind ausgeschlossen.

11.3 Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, Inbetriebnahme und
Benutzung (wie z. B. in Bedienungsanleitungen enthalten) oder der behördlichen
Zulassungsbedingungen ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen.

11.4 Sind Vertragsstrafen vereinbart, sind darüber hinausgehende Ansprüche aus dem 
jeweiligen Titel ausgeschlossen.

11.5 Die Regelungen des Punktes 11 gelten abschließend für sämtliche Ansprüche
des Käufers gegen den Verkäufer, gleich aus welchem Rechtsgrund und -titel und 
sind auch für alle Mitarbeiter, Subunternehmer und Sublieferanten des Verkäufers 
wirksam.

12. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht
12.1 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben, 

Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, 
hat der Käufer diesen bei allfälliger Verletzung von Schutzrechten schad- und 
klaglos zu halten.

12.2 Ausführungsunterlagen wie z. B. Pläne, Skizzen und sonstige technische Unter-
lagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen u. dgl. stets
geistiges Eigentum des Verkäufers und unterliegen den einschlägigen gesetzlichen
Bestimmungen hinsichtlich Vervielfältigung, Nachahmung, Wettbewerb usw. Punkt
2.2 gilt auch für Ausführungsunterlagen.

13. Einhaltung von Exportbestimmungen
13.1 Der Käufer hat bei Weitergabe der vom Verkäufer gelieferten Waren (sowie dazu-

gehöriger Dokumentation unabhängig von der Art und Weise der Zur-
verfügungstellung oder der vom Verkäufer erbrachten Leistungen [einschließlich
technischer Unterstützung jeder Art]) an Dritte die jeweils anwendbaren
Vorschriften der nationalen und internationalen (Re-)Exportbestimmungen ein-
zuhalten. In jedem Fall hat er bei Weitergabe der Waren bzw. Leistungen an Dritte 
die (Re-)Exportbestimmungen des Sitzstaates des Verkäufers, der Europäischen
Union und der Vereinigten Staaten von Amerika zu beachten.

13.2 Sofern für Exportkontrollprüfungen erforderlich, hat der Käufer dem Verkäufer
nach Aufforderung unverzüglich alle erforderlichen Informationen, u.a. über
Endempfänger, Endverbleib und Verwendungszweck der Waren bzw. Leistungen
zu übermitteln.

14. Allgemeines
Falls einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bestimmungen unwirksam
sein sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die
unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige, die dem angestrebten Ziel 
möglichst nahe kommt, zu ersetzen.

15. Gerichtsstand und Recht
Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten – einschließ-
lich solcher über sein Bestehen oder Nichtbestehen – ist das sachlich zuständige
Gericht am Hauptsitz des Verkäufers, in Wien jenes im Sprengel des Bezirks-
gerichtes Innere Stadt, ausschließlich zuständig. Der Vertrag unterliegt öster-
reichischem Recht unter Ausschluss der Weiterverweisungsnormen. Die An-
wendung des UNCITRAL-Übereinkommens der Vereinten Nationen über
Verträge über den internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen.

16. Vorbehaltsklausel
Die Vertragserfüllung seitens des Verkäufers steht unter dem Vorbehalt, dass der
Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von nationalen oder internationalen (Re-)
Exportbestimmungen, insbesondere keine Embargos und/oder sonstige
Sanktionen, entgegenstehen.
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- Alle Maßskizzen sind nach Möglichkeit des vorhandenen Platzes dargestellt und dienen als unverbindliche Richtlinie.
- Alle Schaltbilder sind Prinzipschaltbilder, die zum besseren Verständnis der Funktion dienen sollen und müssen im Zuge einer 

Projektierung ergänzt bzw. bearbeitet werden.
- Alle Abbildungen stellen beispielhafte Typen des jeweiligen Abschnittes dar und sind unverbindlich.

Es gelten, sofern nicht anders vereinbart, grundsätzlich die allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Elektro- und
Elektronikindustrie Österreichs (FEEI) in der jeweils gültigen Fassung, die Sie am Ende dieses Kataloges finden.
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8.5 Der Gewährleistungsanspruch setzt voraus, dass der Käufer die aufgetretenen
Mängel in angemessener Frist schriftlich angezeigt hat und die Anzeige dem
Verkäufer zugeht. Der Käufer hat das Vorliegen des Mangels in angemessener
Frist nachzuweisen, insbesondere die bei ihm vorhandenen Unterlagen bzw.
Daten dem Verkäufer zur Verfügung zu stellen. Bei Vorliegen eines gewähr-
leistungspflichtigen Mangels gemäß Punkt 8.1 hat der Verkäufer nach seiner Wahl
am Erfüllungsort die mangelhafte Ware bzw. den mangelhaften Teil nachzubessern
oder sich zwecks Nachbesserung zusenden zu lassen oder eine angemessene Preis-
minderung vorzunehmen.

8.6 Alle im Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehenden Nebenkosten
(wie z. B. für Ein- und Ausbau, Transport, Entsorgung, Fahrt und Wegzeit) gehen
zu Lasten des Käufers. Für Gewährleistungsarbeiten im Betrieb des Käufers sind
die erforderlichen Hilfskräfte, Hebevorrichtungen, Gerüst und Kleinmaterialien
usw. unentgeltlich beizustellen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.

8.7 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,
Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, so
erstreckt sich die Haftung des Verkäufers nur auf bedingungsgemäße Ausführung.

8.8 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind solche Mängel, die aus nicht vom 
Verkäufer bewirkter Anordnung und Montage, ungenügender Einrichtung, 
Nichtbeachtung der Installationserfordernisse und Benutzungsbedingungen,
Überbeanspruchung der Teile über die vom Verkäufer angegebene Leistung,
nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und Verwendung ungeeigneter
Betriebsmaterialien entstehen; dies gilt ebenso bei Mängeln, die auf vom Käufer
beigestelltes Material zurückzuführen sind. Der Verkäufer haftet auch nicht für
Beschädigungen, die auf Handlungen Dritter, auf atmosphärische Entladungen,
Überspannungen und chemische Einflüsse zurückzuführen sind. Die Gewähr-
leistung bezieht sich nicht auf den Ersatz von Teilen, die einem natürlichen Ver-
schleiß unterliegen. Bei Verkauf gebrauchter Waren übernimmt der Verkäufer
keine Gewähr.

8.9 Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne schriftliche Einwilligung des Ver-
käufers der Käufer selbst oder ein nicht vom Verkäufer ausdrücklich ermächtigter
Dritter an den gelieferten Gegenständen Änderungen oder Instandsetzungen
vornimmt.

8.10 Ansprüche nach § 933b ABGB verjähren jedenfalls mit Ablauf der in Punkt 8.2
genannten Frist.

8.11 Die Bestimmungen 8.1 bis 8.10 gelten sinngemäß auch für jedes Einstehen für
Mängel aus anderen Rechtsgründen.

9. Rücktritt vom Vertrag
9.1 Voraussetzung für den Rücktritt des Käufers vom Vertrag ist, sofern keine 

speziellere Regelung getroffen wurde, ein Lieferverzug, der auf grobes Ver-
schulden des Verkäufers zurückzuführen ist sowie der erfolglose Ablauf einer
gesetzten, angemessenen Nachfrist. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen
Briefes geltend zu machen.

9.2 Unabhängig von seinen sonstigen Rechten ist der Verkäufer berechtigt, vom Ver-
trag zurückzutreten,
a) wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Weiterführung
der Leistung aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, unmöglich oder trotz
Setzung einer angemessenen Nachfrist weiter verzögert wird,
b) wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstanden
sind und dieser auf Begehren des Verkäufers weder Vorauszahlung leistet, noch
vor Lieferung eine taugliche Sicherheit beibringt,
c) wenn die Verlängerung der Lieferzeit wegen der im Punkt 5.4 angeführten
Umstände insgesamt mehr als die Hälfte der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist,
mindestens jedoch 6 Monate beträgt, oder
d) wenn der Käufer den ihm durch Punkt 13 auferlegten Verpflichtungen nicht
oder nicht gehörig nachkommt.

9.3 Der Rücktritt kann auch hinsichtlich eines noch offenen Teiles der Lieferung
oder Leistung aus obigen Gründen erklärt werden.

9.4 Falls über das Vermögen des Käufers ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder
ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels hinreichenden
Vermögens abgewiesen wird, ist der Verkäufer berechtigt, ohne Setzung einer
Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Wird dieser Rücktritt ausgeübt, so wird
er sofort mit der Entscheidung wirksam, dass das Unternehmen nicht fortgeführt
wird. Wird das Unternehmen fortgeführt, so wird ein Rücktritt erst 6 Monate
nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach Abweisung des Antrages auf
Eröffnung mangels Vermögens wirksam. Jedenfalls erfolgt die Vertragsauflösung
mit sofortiger Wirkung, sofern das Insolvenzrecht, dem der Käufer unterliegt, dem
nicht entgegensteht oder wenn die Vertragsauflösung zur Abwendung schwerer 
wirtschaftlicher Nachteile des Verkäufers unerlässlich ist.

9.5 Unbeschadet der Schadenersatzansprüche des Verkäufers einschließlich vor-
prozessualer Kosten sind im Falle des Rücktritts bereits erbrachte Leistungen oder
Teilleistungen vertragsgemäß abzurechnen und zu bezahlen. Dies gilt auch, soweit
die Lieferung oder Leistung vom Käufer noch nicht übernommen wurde sowie für
vom Verkäufer erbrachte Vorbereitungshandlungen. Dem Verkäufer steht an
Stelle dessen auch das Recht zu, die Rückstellung bereits gelieferter Gegenstände
zu verlangen.

9.6 Sonstige Folgen des Rücktritts sind ausgeschlossen.
9.7 Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen laesio enormis, Irrtum und Wegfall

der Geschäftsgrundlage durch den Käufer wird ausgeschlossen.

10. Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten
10.1 Der Käufer von Elektro-Elektronikgeräten für gewerbliche Zwecke, welcher

seinen Sitz in Österreich hat, übernimmt die Verpflichtung zur Finanzierung der
Sammlung und Behandlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten im Sinn der
Elektroaltgeräteverordnung für den Fall, dass er selbst Nutzer des Elektro-
Elektronikgeräts ist. Ist der Käufer nicht Letztnutzer, hat er die Finanzierungs-
Verpflichtung vollinhaltlich durch Vereinbarung auf seinen Abnehmer zu über-
binden und dies gegenüber dem Verkäufer zu dokumentieren.

10.2 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, hat dafür Sorge zu tragen,
dass dem Verkäufer alle Informationen zur Verfügung gestellt werden, um die
Verpflichtungen des Verkäufers als Hersteller/Importeur insbesondere nach §§ 11 
und 24 der Elektroaltgeräteverordnung und dem Abfallwirtschaftsgesetz erfüllen
zu können.

10.3 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, haftet gegenüber dem Ver-
käufer für alle Schäden und sonstigen finanziellen Nachteile, die dem Verkäufer
durch den Käufer wegen fehlender oder mangelhafter Erfüllung der
Finanzierungsverpflichtung sowie sonstiger Verpflichtungen nach Punkt 10. ent-
stehen. Die Beweislast für die Erfüllung dieser Verpflichtung trifft den Käufer.

11. Haftung des Verkäufers
11.1 Der Verkäufer haftet für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches des

Produkthaftungsgesetzes nur, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nach-
gewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Gesamthaftung
des Verkäufers in Fällen der groben Fahrlässigkeit ist auf den Nettoauftragswert
oder auf EUR 500.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.
Pro Schadensfall ist die Haftung des Verkäufers auf 25 % des Nettoauftragswertes
oder auf EUR 125.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.

11.2 Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit sowie der Ersatz von Folgeschäden, reinen
Vermögensschäden, indirekten Schäden, Produktionsausfall, Finanzierungskosten,
Kosten für Ersatzenergie, Verlust von Energie, Daten oder Informationen, des ent-
gangenen Gewinns, nicht erzielter Ersparnisse, von Zinsverlusten und von Schäden
aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer sind ausgeschlossen.

11.3 Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, Inbetriebnahme und
Benutzung (wie z. B. in Bedienungsanleitungen enthalten) oder der behördlichen
Zulassungsbedingungen ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen.

11.4 Sind Vertragsstrafen vereinbart, sind darüber hinausgehende Ansprüche aus dem 
jeweiligen Titel ausgeschlossen.

11.5 Die Regelungen des Punktes 11 gelten abschließend für sämtliche Ansprüche
des Käufers gegen den Verkäufer, gleich aus welchem Rechtsgrund und -titel und 
sind auch für alle Mitarbeiter, Subunternehmer und Sublieferanten des Verkäufers 
wirksam.

12. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht
12.1 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben, 

Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, 
hat der Käufer diesen bei allfälliger Verletzung von Schutzrechten schad- und 
klaglos zu halten.

12.2 Ausführungsunterlagen wie z. B. Pläne, Skizzen und sonstige technische Unter-
lagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen u. dgl. stets
geistiges Eigentum des Verkäufers und unterliegen den einschlägigen gesetzlichen
Bestimmungen hinsichtlich Vervielfältigung, Nachahmung, Wettbewerb usw. Punkt
2.2 gilt auch für Ausführungsunterlagen.

13. Einhaltung von Exportbestimmungen
13.1 Der Käufer hat bei Weitergabe der vom Verkäufer gelieferten Waren (sowie dazu-

gehöriger Dokumentation unabhängig von der Art und Weise der Zur-
verfügungstellung oder der vom Verkäufer erbrachten Leistungen [einschließlich
technischer Unterstützung jeder Art]) an Dritte die jeweils anwendbaren
Vorschriften der nationalen und internationalen (Re-)Exportbestimmungen ein-
zuhalten. In jedem Fall hat er bei Weitergabe der Waren bzw. Leistungen an Dritte 
die (Re-)Exportbestimmungen des Sitzstaates des Verkäufers, der Europäischen
Union und der Vereinigten Staaten von Amerika zu beachten.

13.2 Sofern für Exportkontrollprüfungen erforderlich, hat der Käufer dem Verkäufer
nach Aufforderung unverzüglich alle erforderlichen Informationen, u.a. über
Endempfänger, Endverbleib und Verwendungszweck der Waren bzw. Leistungen
zu übermitteln.

14. Allgemeines
Falls einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bestimmungen unwirksam
sein sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die
unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige, die dem angestrebten Ziel 
möglichst nahe kommt, zu ersetzen.

15. Gerichtsstand und Recht
Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten – einschließ-
lich solcher über sein Bestehen oder Nichtbestehen – ist das sachlich zuständige
Gericht am Hauptsitz des Verkäufers, in Wien jenes im Sprengel des Bezirks-
gerichtes Innere Stadt, ausschließlich zuständig. Der Vertrag unterliegt öster-
reichischem Recht unter Ausschluss der Weiterverweisungsnormen. Die An-
wendung des UNCITRAL-Übereinkommens der Vereinten Nationen über
Verträge über den internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen.

16. Vorbehaltsklausel
Die Vertragserfüllung seitens des Verkäufers steht unter dem Vorbehalt, dass der
Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von nationalen oder internationalen (Re-)
Exportbestimmungen, insbesondere keine Embargos und/oder sonstige
Sanktionen, entgegenstehen.

Ausgabe September 2011
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Projektierung ergänzt bzw. bearbeitet werden.
- Alle Abbildungen stellen beispielhafte Typen des jeweiligen Abschnittes dar und sind unverbindlich.

Es gelten, sofern nicht anders vereinbart, grundsätzlich die allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Elektro- und
Elektronikindustrie Österreichs (FEEI) in der jeweils gültigen Fassung, die Sie am Ende dieses Kataloges finden.

Irrtümer und Satzfehler im Text, Abbildungen bzw. Änderungen der Produktpalette in technischer Ausführung vorbehalten.

Die in diesem Katalog enthaltenen Anwenderinformationen entsprechen der Meinung des Unternehmens zum Zeitpunkt der
Erstellung. Sie wurden erstellt auf Basis von Normenpublikationen, Branchenfachvorträgen, Fachliteratur und dem unternehmens-
eigenen Know-how. Der Inhalt hat Informationscharakter und daher keine Rechtsverbindlichkeit.  

W TOP-WARENMANAGEMENT IM LOGISTIKZENTRUM GUNTRAMSDORF

Achten Sie auf das Symbol für prompte Bereitschaft zur Versandzustellung

Direkt an der B17, befindet sich das neue Schrack-Logistikzentrum. Die unübersehbare Außengestaltung des Gebäudes im
Schrack-Design, verweist bereits auf alle Produktsäulen, die im Inneren logistisch bewirtschaftet werden. Wir betrachten
Verfügbarkeit als Faktor Nummer 1 für Ihre Wirtschaftlichkeit und für Ihren Erfolg!
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Wir haben für Sie in allen unseren Geschäftsstellen einen SCHRACK STORE eingerichtet. Außerdem haben wir unser duales
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8.5 Der Gewährleistungsanspruch setzt voraus, dass der Käufer die aufgetretenen
Mängel in angemessener Frist schriftlich angezeigt hat und die Anzeige dem
Verkäufer zugeht. Der Käufer hat das Vorliegen des Mangels in angemessener
Frist nachzuweisen, insbesondere die bei ihm vorhandenen Unterlagen bzw.
Daten dem Verkäufer zur Verfügung zu stellen. Bei Vorliegen eines gewähr-
leistungspflichtigen Mangels gemäß Punkt 8.1 hat der Verkäufer nach seiner Wahl
am Erfüllungsort die mangelhafte Ware bzw. den mangelhaften Teil nachzubessern
oder sich zwecks Nachbesserung zusenden zu lassen oder eine angemessene Preis-
minderung vorzunehmen.

8.6 Alle im Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehenden Nebenkosten
(wie z. B. für Ein- und Ausbau, Transport, Entsorgung, Fahrt und Wegzeit) gehen
zu Lasten des Käufers. Für Gewährleistungsarbeiten im Betrieb des Käufers sind
die erforderlichen Hilfskräfte, Hebevorrichtungen, Gerüst und Kleinmaterialien
usw. unentgeltlich beizustellen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.

8.7 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,
Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, so
erstreckt sich die Haftung des Verkäufers nur auf bedingungsgemäße Ausführung.

8.8 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind solche Mängel, die aus nicht vom 
Verkäufer bewirkter Anordnung und Montage, ungenügender Einrichtung, 
Nichtbeachtung der Installationserfordernisse und Benutzungsbedingungen,
Überbeanspruchung der Teile über die vom Verkäufer angegebene Leistung,
nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und Verwendung ungeeigneter
Betriebsmaterialien entstehen; dies gilt ebenso bei Mängeln, die auf vom Käufer
beigestelltes Material zurückzuführen sind. Der Verkäufer haftet auch nicht für
Beschädigungen, die auf Handlungen Dritter, auf atmosphärische Entladungen,
Überspannungen und chemische Einflüsse zurückzuführen sind. Die Gewähr-
leistung bezieht sich nicht auf den Ersatz von Teilen, die einem natürlichen Ver-
schleiß unterliegen. Bei Verkauf gebrauchter Waren übernimmt der Verkäufer
keine Gewähr.

8.9 Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne schriftliche Einwilligung des Ver-
käufers der Käufer selbst oder ein nicht vom Verkäufer ausdrücklich ermächtigter
Dritter an den gelieferten Gegenständen Änderungen oder Instandsetzungen
vornimmt.

8.10 Ansprüche nach § 933b ABGB verjähren jedenfalls mit Ablauf der in Punkt 8.2
genannten Frist.

8.11 Die Bestimmungen 8.1 bis 8.10 gelten sinngemäß auch für jedes Einstehen für
Mängel aus anderen Rechtsgründen.

9. Rücktritt vom Vertrag
9.1 Voraussetzung für den Rücktritt des Käufers vom Vertrag ist, sofern keine 

speziellere Regelung getroffen wurde, ein Lieferverzug, der auf grobes Ver-
schulden des Verkäufers zurückzuführen ist sowie der erfolglose Ablauf einer
gesetzten, angemessenen Nachfrist. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen
Briefes geltend zu machen.

9.2 Unabhängig von seinen sonstigen Rechten ist der Verkäufer berechtigt, vom Ver-
trag zurückzutreten,
a) wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Weiterführung
der Leistung aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, unmöglich oder trotz
Setzung einer angemessenen Nachfrist weiter verzögert wird,
b) wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstanden
sind und dieser auf Begehren des Verkäufers weder Vorauszahlung leistet, noch
vor Lieferung eine taugliche Sicherheit beibringt,
c) wenn die Verlängerung der Lieferzeit wegen der im Punkt 5.4 angeführten
Umstände insgesamt mehr als die Hälfte der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist,
mindestens jedoch 6 Monate beträgt, oder
d) wenn der Käufer den ihm durch Punkt 13 auferlegten Verpflichtungen nicht
oder nicht gehörig nachkommt.

9.3 Der Rücktritt kann auch hinsichtlich eines noch offenen Teiles der Lieferung
oder Leistung aus obigen Gründen erklärt werden.

9.4 Falls über das Vermögen des Käufers ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder
ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels hinreichenden
Vermögens abgewiesen wird, ist der Verkäufer berechtigt, ohne Setzung einer
Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Wird dieser Rücktritt ausgeübt, so wird
er sofort mit der Entscheidung wirksam, dass das Unternehmen nicht fortgeführt
wird. Wird das Unternehmen fortgeführt, so wird ein Rücktritt erst 6 Monate
nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach Abweisung des Antrages auf
Eröffnung mangels Vermögens wirksam. Jedenfalls erfolgt die Vertragsauflösung
mit sofortiger Wirkung, sofern das Insolvenzrecht, dem der Käufer unterliegt, dem
nicht entgegensteht oder wenn die Vertragsauflösung zur Abwendung schwerer 
wirtschaftlicher Nachteile des Verkäufers unerlässlich ist.

9.5 Unbeschadet der Schadenersatzansprüche des Verkäufers einschließlich vor-
prozessualer Kosten sind im Falle des Rücktritts bereits erbrachte Leistungen oder
Teilleistungen vertragsgemäß abzurechnen und zu bezahlen. Dies gilt auch, soweit
die Lieferung oder Leistung vom Käufer noch nicht übernommen wurde sowie für
vom Verkäufer erbrachte Vorbereitungshandlungen. Dem Verkäufer steht an
Stelle dessen auch das Recht zu, die Rückstellung bereits gelieferter Gegenstände
zu verlangen.

9.6 Sonstige Folgen des Rücktritts sind ausgeschlossen.
9.7 Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen laesio enormis, Irrtum und Wegfall

der Geschäftsgrundlage durch den Käufer wird ausgeschlossen.

10. Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten
10.1 Der Käufer von Elektro-Elektronikgeräten für gewerbliche Zwecke, welcher

seinen Sitz in Österreich hat, übernimmt die Verpflichtung zur Finanzierung der
Sammlung und Behandlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten im Sinn der
Elektroaltgeräteverordnung für den Fall, dass er selbst Nutzer des Elektro-
Elektronikgeräts ist. Ist der Käufer nicht Letztnutzer, hat er die Finanzierungs-
Verpflichtung vollinhaltlich durch Vereinbarung auf seinen Abnehmer zu über-
binden und dies gegenüber dem Verkäufer zu dokumentieren.

10.2 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, hat dafür Sorge zu tragen,
dass dem Verkäufer alle Informationen zur Verfügung gestellt werden, um die
Verpflichtungen des Verkäufers als Hersteller/Importeur insbesondere nach §§ 11 
und 24 der Elektroaltgeräteverordnung und dem Abfallwirtschaftsgesetz erfüllen
zu können.

10.3 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, haftet gegenüber dem Ver-
käufer für alle Schäden und sonstigen finanziellen Nachteile, die dem Verkäufer
durch den Käufer wegen fehlender oder mangelhafter Erfüllung der
Finanzierungsverpflichtung sowie sonstiger Verpflichtungen nach Punkt 10. ent-
stehen. Die Beweislast für die Erfüllung dieser Verpflichtung trifft den Käufer.

11. Haftung des Verkäufers
11.1 Der Verkäufer haftet für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches des

Produkthaftungsgesetzes nur, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nach-
gewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Gesamthaftung
des Verkäufers in Fällen der groben Fahrlässigkeit ist auf den Nettoauftragswert
oder auf EUR 500.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.
Pro Schadensfall ist die Haftung des Verkäufers auf 25 % des Nettoauftragswertes
oder auf EUR 125.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.

11.2 Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit sowie der Ersatz von Folgeschäden, reinen
Vermögensschäden, indirekten Schäden, Produktionsausfall, Finanzierungskosten,
Kosten für Ersatzenergie, Verlust von Energie, Daten oder Informationen, des ent-
gangenen Gewinns, nicht erzielter Ersparnisse, von Zinsverlusten und von Schäden
aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer sind ausgeschlossen.

11.3 Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, Inbetriebnahme und
Benutzung (wie z. B. in Bedienungsanleitungen enthalten) oder der behördlichen
Zulassungsbedingungen ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen.

11.4 Sind Vertragsstrafen vereinbart, sind darüber hinausgehende Ansprüche aus dem 
jeweiligen Titel ausgeschlossen.

11.5 Die Regelungen des Punktes 11 gelten abschließend für sämtliche Ansprüche
des Käufers gegen den Verkäufer, gleich aus welchem Rechtsgrund und -titel und 
sind auch für alle Mitarbeiter, Subunternehmer und Sublieferanten des Verkäufers 
wirksam.

12. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht
12.1 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben, 

Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, 
hat der Käufer diesen bei allfälliger Verletzung von Schutzrechten schad- und 
klaglos zu halten.

12.2 Ausführungsunterlagen wie z. B. Pläne, Skizzen und sonstige technische Unter-
lagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen u. dgl. stets
geistiges Eigentum des Verkäufers und unterliegen den einschlägigen gesetzlichen
Bestimmungen hinsichtlich Vervielfältigung, Nachahmung, Wettbewerb usw. Punkt
2.2 gilt auch für Ausführungsunterlagen.

13. Einhaltung von Exportbestimmungen
13.1 Der Käufer hat bei Weitergabe der vom Verkäufer gelieferten Waren (sowie dazu-

gehöriger Dokumentation unabhängig von der Art und Weise der Zur-
verfügungstellung oder der vom Verkäufer erbrachten Leistungen [einschließlich
technischer Unterstützung jeder Art]) an Dritte die jeweils anwendbaren
Vorschriften der nationalen und internationalen (Re-)Exportbestimmungen ein-
zuhalten. In jedem Fall hat er bei Weitergabe der Waren bzw. Leistungen an Dritte 
die (Re-)Exportbestimmungen des Sitzstaates des Verkäufers, der Europäischen
Union und der Vereinigten Staaten von Amerika zu beachten.

13.2 Sofern für Exportkontrollprüfungen erforderlich, hat der Käufer dem Verkäufer
nach Aufforderung unverzüglich alle erforderlichen Informationen, u.a. über
Endempfänger, Endverbleib und Verwendungszweck der Waren bzw. Leistungen
zu übermitteln.

14. Allgemeines
Falls einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bestimmungen unwirksam
sein sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die
unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige, die dem angestrebten Ziel 
möglichst nahe kommt, zu ersetzen.

15. Gerichtsstand und Recht
Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten – einschließ-
lich solcher über sein Bestehen oder Nichtbestehen – ist das sachlich zuständige
Gericht am Hauptsitz des Verkäufers, in Wien jenes im Sprengel des Bezirks-
gerichtes Innere Stadt, ausschließlich zuständig. Der Vertrag unterliegt öster-
reichischem Recht unter Ausschluss der Weiterverweisungsnormen. Die An-
wendung des UNCITRAL-Übereinkommens der Vereinten Nationen über
Verträge über den internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen.

16. Vorbehaltsklausel
Die Vertragserfüllung seitens des Verkäufers steht unter dem Vorbehalt, dass der
Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von nationalen oder internationalen (Re-)
Exportbestimmungen, insbesondere keine Embargos und/oder sonstige
Sanktionen, entgegenstehen.

Ausgabe September 2011

W ALLGEMEINE HINWEISE

- Alle Maßskizzen sind nach Möglichkeit des vorhandenen Platzes dargestellt und dienen als unverbindliche Richtlinie.
- Alle Schaltbilder sind Prinzipschaltbilder, die zum besseren Verständnis der Funktion dienen sollen und müssen im Zuge einer 

Projektierung ergänzt bzw. bearbeitet werden.
- Alle Abbildungen stellen beispielhafte Typen des jeweiligen Abschnittes dar und sind unverbindlich.

Es gelten, sofern nicht anders vereinbart, grundsätzlich die allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Elektro- und
Elektronikindustrie Österreichs (FEEI) in der jeweils gültigen Fassung, die Sie am Ende dieses Kataloges finden.

Irrtümer und Satzfehler im Text, Abbildungen bzw. Änderungen der Produktpalette in technischer Ausführung vorbehalten.

Die in diesem Katalog enthaltenen Anwenderinformationen entsprechen der Meinung des Unternehmens zum Zeitpunkt der
Erstellung. Sie wurden erstellt auf Basis von Normenpublikationen, Branchenfachvorträgen, Fachliteratur und dem unternehmens-
eigenen Know-how. Der Inhalt hat Informationscharakter und daher keine Rechtsverbindlichkeit.  

W TOP-WARENMANAGEMENT IM LOGISTIKZENTRUM GUNTRAMSDORF

Achten Sie auf das Symbol für prompte Bereitschaft zur Versandzustellung

Direkt an der B17, befindet sich das neue Schrack-Logistikzentrum. Die unübersehbare Außengestaltung des Gebäudes im
Schrack-Design, verweist bereits auf alle Produktsäulen, die im Inneren logistisch bewirtschaftet werden. Wir betrachten
Verfügbarkeit als Faktor Nummer 1 für Ihre Wirtschaftlichkeit und für Ihren Erfolg!

w Mehr als 12.000m² Lagerfläche im Innenlager, und ein Kabelfreilager von 2.500m²
w Über 15.000 Artikel für den Versand lagernd
w Professionelles Warenmanagement durch top-geschultes Personal 

W SCHRACK STORE – IHRE TOP-VERFÜGBARKEIT VOR ORT

Wir haben für Sie in allen unseren Geschäftsstellen einen SCHRACK STORE eingerichtet. Außerdem haben wir unser duales
System – lokale und zentrale Verfügbarkeit – weiter perfektioniert und bieten Ihnen: Versandzustellung oder Storeabholung.
Damit können Sie deutlich ihre Lagerhaltungskosten reduzieren.

w Regionale Verfügbarkeit von mehr als 3.000 Artikeln für Sofortabholung
w Top-kompetente Beratung
w Begehbarer Katalog

Achten Sie auf das Symbol für Storeabholung
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SCHRACK TECHNIK GMBH
Seybelgasse 13, 1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5900
FAX +43(0)1/866 85-98800
E-MAIL info@schrack.at

SCHRACK TECHNIK ENERGIE GMBH
Seybelgasse 13, 1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5058
E-MAIL energie@schrack.com

KÄRNTEN
Ledererstraße 3
9020 Klagenfurt
TEL +43(0)463/333 40-0
FAX +43(0)463/333 40-15
E-MAIL klagenfurt@schrack.com

OBERÖSTERREICH
Franzosenhausweg 51b
4030 Linz
TEL +43(0)732/376 699-0
FAX +43(0)732/376 699-5151
E-MAIL linz@schrack.com

SALZBURG
Bachstraße 59-61
5023 Salzburg
TEL +43(0)662/650 640-0
FAX +43(0)662/650 640-26
E-MAIL salzburg@schrack.com

STEIERMARK, BURGENLAND
Kärntnerstraße 341
8054 Graz
TEL +43(0)316/283 434-0
FAX +43(0)316/283 434-64
E-MAIL graz@schrack.com

TIROL
Richard Bergerstraße 12
6020 Innsbruck
TEL +43(0)512/392 580-5300
FAX +43(0)512/392 580-5350
E-MAIL innsbruck@schrack.com

VORARLBERG
Wallenmahd 23
6850 Dornbirn
TEL +43(0)5572/238 33-0
FAX +43(0)5572/238 33-5514
E-MAIL dornbirn@schrack.com

WIEN, NIEDERÖSTERREICH,
BURGENLAND
Seybelgasse 13
1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5700
FAX +43(0)1/866 85-98805
E-MAIL wien@schrack.com

WWW.SCHRACK.AT

BELGIEN
SCHRACK TECHNIK B.V.B.A
Twaalfapostelenstraat 14
BE-9051 St-Denijs-Westrem
TEL +32 9/384 79 92
FAX +32 9/384 87 69
E-MAIL info@schrack.be

BOSNIEN-HERZEGOWINA
SCHRACK TECHNIK BH D.O.O.
Put za aluminijski kombinat bb
BH-88000 Mostar
TEL +387/36 333 666
FAX +387/36 333 667
E-MAIL schrack@schrack.ba

BULGARIEN
SCHRACK TECHNIK EOOD
Prof. Tsvetan Lazarov 162
Druzhba - 2
BG-1582 Sofia
TEL +359 2/890 79 13
FAX  +359 2/890 79 30
E-MAIL sofia@schrack.bg

DEUTSCHLAND
SCHRACK TECHNIK GMBH
Thomas-Wimmer-Ring 17
D-80539 München
TEL +49 89/999 533 900
FAX +49 89/999 533 902
E-MAIL info@schrack-technik.de

KROATIEN
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
TEL +385 1/605 55 00
FAX +385 1/605 55 66
E-MAIL schrack@schrack.hr

POLEN
SCHRACK TECHNIK POLSKA
SP.ZO.O.
ul. Staniewicka 5
PL-03-310 Warschau
TEL +48 22/205 31 00
FAX +48 22/205 31 01
E-MAIL kontakt@schrack.pl

RUMÄNIEN
SCHRACK TECHNIK SRL
B-dul Iuliu Maniu nr 453-457, sect. 6 
RO-061101 Bukarest
TEL +40 21/317 02 35 42
FAX +40 21/317 02 62
E-MAIL bucuresti@schrack.ro

SERBIEN
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Bulevar Peka Dapčevića 42
RS-11000 Belgrad
TEL +38 1/11 309 2600
FAX +38 1/11 309 2620
E-MAIL office@schrack.rs

SLOWAKEI
SCHRACK TECHNIK S.R.O.
Ivanská cesta 10/C
SK-82104 Bratislava 
TEL +421 (02)/491 081 01
FAX +421 (02)/491 081 99
E-MAIL info@schrack.sk

SLOWENIEN
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Pameče 175
SLO-2380 Slovenj Gradec
TEL +38 6/2 883 92 00
FAX +38 6/2 884 34 71
E-MAIL schrack.sg@schrack.si

TSCHECHIEN
SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Dolnomecholupska 2
CZ-10200 Prag 10 – Hostivar
TEL +420 (0)2/810 08 264
FAX +420 (0)2/810 08 462
E-MAIL praha@schrack.cz

UNGARN
SCHRACK TECHNIK KFT.
Vidor u. 5
H-1172 Budapest
TEL +36 1/253 14 01
FAX +36 1/253 14 91
E-MAIL schrack@schrack.hu

SCHRACK TOCHTERGESELLSCHAFTEN

ZENTRALE ÖSTERREICHISCHE NIEDERLASSUNGEN

DAS UNTERNEHMEN
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ONLINE EINKAUFEN! Der schnellste Weg zur Verfügbarkeitsinformation:

Im Büro und unterwegs mit der LiVE Phone App www.schrack.at/shop
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